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Vorwort

Wir freuen uns, Ihnen im Namen der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
und des Lehrstuhls für Rechnungswesen und Finanzierung der Universität Hohenheim dieses
Handbuch zur Rechnungslegung und Prüfung von Finanzinstrumenten nach IFRS, HGB und
EMIR vorzulegen. Mit diesem verfolgen wir die Idee, die Rechnungslegung und Prüfung von
Finanzinstrumenten nach internationalen und nationalen Vorschriften sowie die neu einge-
führten Anforderungen zur europäischen Derivateregulierung und deren Prüfung nach § 20
Abs. 1 WpHG nebeneinander in kompakter Form zu erläutern. Das Handbuch dokumentiert
zudem, wie erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen Universität und Bilanzierungs- und
Prüfungspraxis sein kann.

Die Rechnungslegung von Finanzinstrumenten nach IFRS und HGB wird in den Kapiteln A
bis J umfassend dargelegt. Die Erläuterungen zur internationalen Rechnungslegung beziehen
sich dabei auf IAS 32, IAS 39, IFRS 7 und IFRS 13 sowie alle wesentlichen Änderungen, die
mit der Veröffentlichung von IFRS 9 »Finanzinstrumente« im Juli 2014 als Nachfolgestandard
von IAS 39 verbunden und die für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2018 verbindlich anzu-
wenden sind. Es ist uns bewusst, dass sich die internationale Meinungsbildung zu IFRS 9 der-
zeit noch im Anfangsstadium befindet. Der wesentliche Zweck unserer Arbeit ist es daher, ei-
nen strukturierten Überblick zu den Neuerungen und weniger Auslegungsempfehlungen zu
spezifischen Detailfragestellungen zu geben. Im Kapitel J gehen wir auf praxisrelevante Be-
sonderheiten bei der Bilanzierung von Commodity-Risiken ein, die sich insbesondere bei
Energieversorgungsunternehmen ergeben.

Die europäische Derivateregulierung wurde seit der Verabschiedung der Richtlinie zur Eu-
ropean Market Infrastructure Regulation (EMIR) im August 2012 schrittweise eingeführt. Die
Interpretationen und die Fortentwicklung der einzelnen Anforderungen hat der europäische
Gesetzgeber an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA – European
Securities and Markets Authority) übertragen. Der deutsche Gesetzgeber hat im März 2013
mit der EMIR-Prüfung nach § 20 Abs. 1 WpHG eine nationale Sonderprüfung eingeführt, die
durch die Gegenpartei-Prüfbescheinigungsverordnung (GPrüfbV) von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) konkretisiert wurde. Die EMIR-Prüfung nach § 20
Abs. 1 WpHG ist durch einen geeigneten Wirtschaftsprüfer durchzuführen. Der erste prüf-
pflichtige Zeitraum hat am 1. April 2014 begonnen und endet für alle Unternehmen mit kalen-
derjahrgleichem Geschäftsjahr am 31. Dezember 2014. Im Kapitel K erläutern wir sowohl die
EMIR-Anforderungen als auch die Vorgehensweise im Rahmen der EMIR-Prüfung.

Aufgrund der hohen Komplexität und der besonderen Bedeutung der Marktpreis-, Kredit-
und Liquiditätsrisiken stellt die Prüfung von Finanzinstrumenten und Derivaten seit vielen
Jahren eine besondere Herausforderung dar. Im Kapitel L erläutern wir daher die wesentli-
chen Aspekte des Prüfungsansatzes für Finanzinstrumente und Derivate einschließlich der
vom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) am 16. Dezember 2011
veröffentlichten Anwendungshilfe zur Prüfung von Finanzinstrumenten (International Audi-
ting Practice Note (IAPN) 1000 »Special Considerations in Auditing Financial Instruments«).

Dieses Handbuch basiert auf dem Rechtsstand vom 30. November 2014. Auf die branchen-
typischen Besonderheiten von Banken und Versicherungsunternehmen sind wir nicht einge-
gangen.

Wir danken herzlich dem Bearbeitungsteam Dr. Jochen Christ, WPin/StBin Dipl.-Kffr. Su-
sanne Herrmann, Dipl.-Oec. Thomas Reinicke, Dipl.-Oec. Markus Sanzenbacher, WP/StB
Dipl.-Oec. Thomas Seitter und Dipl.-Oec. Lela Tsiskarishvili für die wertvollen Beiträge im
Rahmen der Erstellung und Erweiterung der einzelnen Manuskripte. Bedanken möchten wir
uns auch bei Herrn Dr. Andreas Glaser, Herrn B.Sc. Marco Gutzmann, Frau M.Sc. Svetlana
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Maksimovic, Frau Dipl.-Oec. Alina-Eva Nägele, Frau Dipl.-Oec. Ekaterine Shengelia, Frau
Dipl.-Oec. Daniela Stoll sowie Frau M.A. Dana Vacíková. Die Mitarbeiter des Lehrstuhls
haben uns bei der Korrektur der Druckfahnen geholfen. Ohne die engagierte Unterstützung
aller wäre dieses umfangreiche Werk nicht zu bewerkstelligen gewesen. Frau Dipl.-Oec. Lela
Tsiskarishvili koordinierte das Bearbeitungsteam kenntnisreich, umsichtig und insbesondere
in der Schlussphase mit viel Geduld.

Von Frau Ellen-Ruth Gatzka und Frau Hanne Alberti wurden wir im Rahmen der Endredak-
tion gewohnt professionell unterstützt. Den Mitarbeitern des Schäffer-Poeschel Verlags und
der zuständigen Lektorin und stellvertretenden Verlagsleiterin Frau Ass. jur. Marita Mollen-
hauer danken wir für die entgegenkommende Zusammenarbeit und kompetente Betreuung
während der Entstehung des Handbuchs.

Stuttgart, im Dezember 2014 Steffen Kuhn
Dirk Hachmeister
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I. Rechnungslegung nach IFRS 1

A. Grundlagen

I. Rechnungslegung nach IFRS

1. Zu beachtende Vorschriften

a) Grundlagen

Im März 1995 war im Rahmen des Finanzinstrumente-Projekts des International Accounting
Standards Committee (IASC)1 IAS 32 »Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung« ver-
abschiedet worden, der erstmals Regelungen für den Ausweis und die Offenlegung von Fi-
nanzinstrumenten sowie die Regelungen zur Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital beim
Emittenten enthielt.2 IAS 32 war erstmals für Berichtsperioden ab dem 1. Januar 1996 anzu-
wenden. Seit dem August 2005 sind die Regelungen für die Offenlegung von Finanzinstru-
menten in IFRS 7 »Finanzinstrumente: Angaben« geregelt. In diesem Zusammenhang wurde
IAS 32 in IAS 32 »Finanzinstrumente: Darstellung« umbenannt. Im Februar 2008 wurde
IAS 32 um besondere Regelungen zu kündbaren Finanzinstrumenten (puttable financial in-
struments) und bei Liquidation entstehenden Verpflichtungen erweitert. Durch diese Anpas-
sung sollte insbesondere Gesellschaftsformen, deren Kapitalanteile über ein Kündigungsrecht
des Gesellschafters an die Gesellschaft zurückgegeben werden konnten, sowie Gesellschaften,
die für eine begrenzte Zeit vereinbart wurden, unter bestimmten Umständen der Ausweis ih-
rer Kapitalanteile im Eigenkapital ermöglicht werden.3

Die erste Version von IAS 39 »Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung« hatte das
IASC im Dezember 1998 nach einer zehnjährigen Diskussions- und Entwicklungsphase verab-
schiedet.4 Vor der Verabschiedung von IAS 39 regelte IAS 25 »Bilanzierung von Finanzinvesti-
tionen« den Ansatz und die Bewertung von Wertpapieren und Renditeimmobilien. IAS 39
sieht seitdem Bestimmungen für den Ansatz, die Ausbuchung und die Bewertung von Finanz-
instrumenten vor. Darüber hinaus ist IAS 39 der zentrale Standard zur Bilanzierung von Si-
cherungsbeziehungen (hedge accounting).5

Am 24. Juli 2014 hat der International Accounting Standards Board (IASB) die endgültige
Fassung von IFRS 9 »Finanzinstrumente« veröffentlicht, der als Nachfolgestandard für IAS 39
für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen, verbindlich anzuwenden
ist.6 Bezogen auf die erstmalige Anwendung von IFRS 9 sind umfangreiche Übergangsregelun-
gen zu beachten. Da das Projekt zur Ablösung von IAS 39 bereits im März 2008 auf die aktive
Agenda des IASB gesetzt wurde, betrug die Projektlaufzeit zur Ablösung von IAS 39 mehr als
sechs Jahre. Der seit dem Juli 2014 vorliegenden finalen Fassung von IFRS 9 ging eine Vielzahl
von Vorgängerversionen als Diskussionspapiere oder Standardentwürfe voraus, die sich aber
stets auf eine der folgenden Phasen des IFRS-9-Projekts bezogen:

1 Das IASC war die Vorgängerorganisation des International Accounting Standards Board (IASB).
2 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2910.
3 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1, Tz. 5–6, Tz. 65–66, Tz. 75–79.
4 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2910.
5 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1, Tz. 5, Tz. 7–47.
6 Die Anwendung von IFRS 9 setzt die Übernahme in europäisches Recht voraus, die noch aussteht.
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2 A. Grundlagen

• IFRS 9 »Finanzinstrumente: Klassifizierung und Bewertung« (Phase 1),
• IFRS 9 »Finanzinstrumente: Wertminderungen« (Phase 2),
• IFRS 9 »Finanzinstrumente: Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen« (Phase 3).

Im Jahr 2009 erfolgte die erstmalige Veröffentlichung zu IFRS 9 »Klassifizierung und Bewer-
tung« (Phase 1), bezogen auf finanzielle Vermögenswerte. Eine weitere Version von IFRS 9
folgte 2010 mit der Veröffentlichung der Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Ver-
bindlichkeiten. In diesem Zusammenhang wurden die Ansatz- und Ausbuchungsregelungen
aus IAS 39 in weiten Teilen unverändert in IFRS 9 übernommen. Im November 2013 erfolgte
eine weitere Veröffentlichung von IFRS 9, der die finalen Vorschriften zur Bilanzierung von Si-
cherungsbeziehungen (Phase 3) enthielt. Im Juli 2014 wurden dann die erneut überarbeiteten
Regelungen zur Klassifizierung und Bewertung (Phase 1) sowie erstmals die Neuregelungen
zu Wertminderungen (Phase 2) veröffentlicht.

Für die Übergangszeit bis 2018 wird die Rechnungslegung von Finanzinstrumenten daher
in den nachfolgenden Kapiteln sowohl nach IAS 39 als auch nach IFRS 9 dargestellt und erläu-
tert.

In Bezug auf die Bilanzierung der Absicherung von dynamischen Nettopositionen (ma-
cro hedging) hat der IASB am 17. April 2014 ein Diskussionspapier veröffentlicht, in dem
mehrere Neubewertungsansätze für Portfolien vorgestellt werden. Erst zum Zeitpunkt der Ver-
abschiedung dieses noch laufenden Teilprojekts zur Absicherung dynamischer Nettopositio-
nen wird IAS 39 endgültig außer Kraft gesetzt und durch IFRS 9 vollständig ersetzt sein.

Abb. A.1: IFRS für Finanzinstrumente im Überblick7

Mit der Veröffentlichung von IFRS 13 »Bewertung zum beizulegenden Zeitwert« am 12. Mai
2011 hat der IASB die Regelungen zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts vereinheitlicht
und zentral in einem Standard zusammengefasst. Neben der Neustrukturierung und Klarstel-
lung bisheriger Normen wurden die IFRS auch an die US-GAAP angeglichen. IFRS 13 regelt
nicht, in welchen Fällen eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert gefordert oder erlaubt
ist. Vielmehr wird über ein System von Bewertungsvorschriften und Anwendungsleitlinien ge-
klärt, wie der beizulegende Zeitwert zu ermitteln ist und welche Angaben erforderlich sind.
Der Standard war erstmals für Berichtsperioden ab dem 1. Januar 2013 anzuwenden. Bis zur
Verabschiedung von IFRS 13 enthielt IAS 39 eine eigenständige Bewertungshierarchie und ge-
sonderte Regelungen zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts für Finanzinstrumente.8

(einstweilen frei)

7 Abbildung in Anlehnung an Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1.
8 Vgl. dazu Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1880–1991.
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I. Rechnungslegung nach IFRS 3

b) IAS 32 »Finanzinstrumente: Darstellung«

IAS 32 war der erste Standard, der vom IASB herausgegeben wurde und sich mit der Rech-
nungslegung von Finanzinstrumenten beschäftigte. Der Standard hat im Laufe der Jahre eine
Reihe von Änderungen erfahren. Im Dezember 2003 wurde IAS 32 nach grundlegender Über-
arbeitung neu veröffentlicht. Hierbei sollten im Wesentlichen die Inkonsistenzen zwischen
IAS 32 und IAS 39 beseitigt werden und die Regelungen zur Bilanzierung von Finanzinstru-
menten nach IFRS zumindest teilweise an die Regelungen der US-GAAP angepasst werden.9

Diese Version von IAS 32 war verbindlich für Berichtsperioden ab dem 1. Januar 2005 anzu-
wenden. Seit der Veröffentlichung von IFRS 7 im August 2005 sind nun auch die Offenle-
gungsvorschriften vollständig außerhalb von IAS 32 in einem eigenen Standard geregelt. Im
Zuge der Änderungen wurde der Titel von IAS 32 von »Finanzinstrumente: Angaben und Dar-
stellung« in »Finanzinstrumente: Darstellung« geändert.10 Am 14. Februar 2008 hat der IASB
eine Erweiterung von IAS 32 um besondere Regelungen zu kündbaren Finanzinstrumenten
(puttable financial instruments) und bei Liquidation entstehenden Verpflichtungen veröffent-
licht, die für Berichtsperioden ab dem 1. Januar 2009 verbindlich anzuwenden waren. Im De-
zember 2011 hat der IASB geänderte Regelungen zur Saldierung von finanziellen Vermögens-
werten und finanziellen Verbindlichkeiten in IAS 32 veröffentlicht, die für Berichtsperioden ab
dem 1. Januar 2014 verbindlich anzuwenden waren.

IAS 32 gliedert sich in folgende Bestandteile:

• eine Darstellung der Gründe für die Einführung des Standards (Introduction)
(IAS 32.IN1–IN24),

• den Standardtext im engeren Sinn (IAS 32.1–100),
• einen Anhang A mit Anwendungsleitlinien (Application Guidance) (IAS 32.AG1–AG39),
• die Grundlagen zu den Schlussfolgerungen (Basis for Conclusions) (IAS 32.BC1–BC74),
• die abweichenden Meinungen (Dissenting Opinions) und
• veranschaulichende Beispiele (Illustrative Examples) (IAS 32.IE1–IE50).

Bezüglich der Normenhierarchie ist zu beachten, dass der Standardtext sowie die Anwen-
dungsleitlinien einen integralen Bestandteil des verbindlich zu beachtenden Regelwerks dar-
stellen. Diese Bestandteile werden auch regelmäßig durch die EU-Kommission in europäi-
sches Recht übernommen (endorsement).

Im November 2004 wurde zudem IFRIC 2 veröffentlicht, der als Interpretation von IAS 32
»Offene Fragen zur Anwendung auf die Geschäftsanteile an Genossenschaften und ähnliche
Instrumente« zu verstehen ist.11

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer kam dem Bedürfnis der Praxis nach und hat am
11. März 2011 die IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Darstellung
von Finanzinstrumenten nach IAS 32 (IDW RS HFA 45) verabschiedet.12 Diese Verlautba-
rung ersetzte den Abschnitt zur Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital, der bis zu diesem
Zeitpunkt in der Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Bilanzierung von Fi-
nanzinstrumenten nach IFRS (IDW RS HFA 9) enthalten war. IDW RS HFA 45 behandelt fol-
gende Themenkomplexe:

• Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital aus dem Blickwinkel des Emittenten,
• Kassainstrumente,
• zusammengesetzte Finanzinstrumente,

9 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2910.
10 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1, Tz. 5–6, Tz. 65–66, Tz. 75–79.
11 Vgl. Leuschner/Weller, WPg 2005, 264–265.
12 Vgl. IDW, IDW RS HFA 45.
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4 A. Grundlagen

• Rückkauf eigener Anteile und Schuldinstrumente,
• Zinsen, Dividenden, sonstige Erträge und Aufwendungen sowie
• Anwendung der Abgrenzungsregelungen auf deutsche Gesellschaften.

Der Abschlussprüfer hat sorgfältig zu prüfen, ob die fachlichen Verlautbarungen des IDW in
der von ihm durchzuführenden Prüfung zu beachten sind.13 Die Standards des IDW sind
keine Rechtsnormen, das IDW geht aber von einer faktischen Bindungswirkung aus.14

Wird von einer berufsständischen Stellungnahme zur Rechnungslegung abgewichen, ist dies
schriftlich und an geeigneter Stelle (Prüfungsbericht) darzustellen und ausführlich zu be-
gründen. Hieraus wird auf den zweiten Blick deutlich, dass sich die bilanzierenden Unter-
nehmen ebenfalls an den relevanten berufsständischen Verlautbarungen orientieren sollten,
um eine ordnungsgemäße Rechnungslegung und somit eine ordentliche Abschlussprüfung
zu ermöglichen. Aufgrund der Bindungswirkung für den Abschlussprüfer wird bei Zweifels-
fragen im Rahmen der Rechnungslegung eine sehr enge Orientierung an den Verlautbarun-
gen des IDW zur Rechnungslegung empfohlen.15 Im Unterschied zu den IDW-Stellungnah-
men zur Rechnungslegung haben die IDW-Rechnungslegungshinweise nur Empfehlungscha-
rakter.16

Ferner hat das DRSC am 22. Januar 2009 die Rechnungslegungsinterpretation 3 bzw. RIC 3
veröffentlicht, in der Auslegungsfragen zu Instrumenten mit Gläubigerkündigungsrecht
gemäß IAS 32 behandelt werden.17 Die vom RIC bzw. DRSC beschlossenen Interpretationen
gelten, solange keine anders lautende Regelung durch das IFRS Interpretations Committee
(ehemals: IFRIC) oder den IASB beschlossen wurde, als Leitlinie für die Bilanzierung der be-
handelten Sachverhalte in einem Abschluss, der nach den gültigen Regelungen des IASB auf-
gestellt wird. Unternehmen in Deutschland, die ihren Abschluss als gemäß IFRS aufgestellt
kennzeichnen, haben daher sorgfältig zu prüfen, ob unter Berücksichtigung aller Besonder-
heiten des Einzelfalls eine Anwendung der Interpretationen des RIC bzw. DRSC geboten ist.

(einstweilen frei)

c) IAS 39 »Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung«

IAS 39 »Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung« ist seit 2001 der zentrale Standard für
den Ansatz und die Bewertung von Finanzinstrumenten. Zeitgleich mit IAS 32 wurden im De-
zember 2003 weitreichende Änderungen an IAS 39 veröffentlicht. Auch hier standen die Be-
seitigung von Inkonsistenzen und eine Annäherung an US-GAAP im Vordergrund.18 Seit dem
Inkrafttreten des grundlegend modifizierten Standards im Jahr 2005 wurden allerdings im
Lauf der Jahre weitere Änderungen und Anpassungen vorgenommen, die sich auf

• den Anwendungsbereich und die Definitionen (z.B. Finanzgarantien, Kreditzusagen),
• die Bewertungsvorschriften (z.B. Einführung der Fair-Value-Option, Abspaltungsprüfung

eingebetteter Derivate),
• die Neuklassifizierung bzw. Umwidmung von finanziellen Vermögenswerten im Zusam-

menhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie

13 Vgl. IDW, IDW PS 201, Tz. 13.
14 Vgl. Kühl/Oeltze, WPO-Kommentar2, § 43, Tz. 47.
15 Vgl. Zwirner/Boecker, IRZ 2014, 50.
16 Vgl. IDW, IDW PS 201, Tz. 14.
17 Vgl. z.B. Meurer/Tamm, IRZ 2010, 269–275.
18 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2911; Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 7.
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I. Rechnungslegung nach IFRS 5

• die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen (z.B. erwartete konzerninterne Transaktion
als Grundgeschäft der Absicherung von Zahlungsströmen oder qualifizierende Grundge-
schäfte)

erstreckten.19

Einzelne Mitglieder des Standardsetzers hatten ursprünglich vor, den in IAS 39 verfolgten
Mixed-Model-Ansatz nur als eine Zwischenlösung bis zur Einführung eines umfassenden
Full-Fair-Value-Model-Ansatzes zur Bewertung aller Finanzinstrumente zum beizulegenden
Zeitwert einzuführen. Die Vorarbeiten zum ersten Fair-Value-Model für Finanzinstrumente ge-
hen auf eine internationale Expertenkommission zurück, die im Jahr 1997 als »Financial In-
struments Joint Working Group of Standard Setters« (JWG) gegründet wurde. Die Vorschläge
zielten darauf ab, eine einheitliche Bilanzierung sämtlicher Finanzinstrumente zum beizule-
genden Zeitwert einzuführen, wobei alle Wertänderungen unmittelbar in der Periode zu erfas-
sen sind, in der sie eintreten. Allerdings enthielten die Vorschläge der JWG keine Regelungen
zur Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Als Ergebnis dieser Arbeiten wurde ein Stan-
dardentwurf »Financial Instruments and Similar Items« verabschiedet, dessen grundsätzliche
Konzeption seit seiner Veröffentlichung im Dezember 2000 kontrovers diskutiert wurde.20 Bis
zur Veröffentlichung von IAS 39 wurde klar, dass eine umfassende erfolgswirksame Bewer-
tung aller Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert nicht durchsetzbar ist.21

IAS 39 gliedert sich in folgende Bestandteile:

• eine Darstellung der Gründe für die Einführung des Standards (Introduction)
(IAS 39.IN1–IN26),

• den Standardtext im engeren Sinn (IAS 39.1–110),
• einen Anhang A mit Anwendungsleitlinien (Application Guidance) (IAS 39.AG1–AG133),
• die Grundlagen zu den Schlussfolgerungen (Basis for Conclusions) (IAS 32.BC1–BC222),
• die abweichenden Meinungen (Dissenting Opinions),
• die veranschaulichenden Beispiele (Illustrative Examples) (IAS 32.IE1–IE31) sowie
• Einführungshinweise (Guidance on Implementing), die in Form von 132 Fragen und Ant-

worten mit entsprechenden Verweisen auf den eigentlichen Standard ausgestaltet sind
(IAS 39.IG A.1–G.2).

Bezüglich der Normenhierarchie ist zu beachten, dass der Standardtext sowie die Anwen-
dungsleitlinien einen integralen Bestandteil des verbindlich zu beachtenden Regelwerks dar-
stellen. Diese Bestandteile werden auch regelmäßig durch die EU-Kommission in europäi-
sches Recht übernommen (endorsement).22

Im März 2006 wurde IFRIC 9 veröffentlicht, der als Interpretation von IAS 39 offene Fragen
zur Neubeurteilung von eingebetteten Derivaten beantwortet.23 Im Juli 2010 wurde IFRIC 10
veröffentlicht, der als weitere Interpretation von IAS 39 das Verhältnis von Zwischenberichter-
stattung und Wertminderungen klarstellt.24 Im Juli 2008 wurde IFRIC 16 verlautbart, der be-
stimmte Fragen bei der Absicherung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäfts-
betrieb nach IAS 39 interpretiert. Als weitere Interpretation von IAS 39 wurde im November
2009 IFRIC 19 zur Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente ver-
öffentlicht.25

19 Vgl. dazu z.B. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 39, Tz. 2–5; Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 5–86.
20 Vgl. dazu umfassend Kuhn, 2007, 308–348.
21 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2911.
22 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 90–92.
23 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 70–72.
24 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 85–86.
25 Vgl. Schreiber/Schmidt, WPg 2010, 637–644.
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6 A. Grundlagen

Der Berufsstand kam dem Bedürfnis der Praxis nach und hat seit der Veröffentlichung von
IAS 39 folgende fachliche Verlautbarungen dazu veröffentlicht:26

• IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Bilanzierung von Finanzin-
strumenten nach IFRS (IDW RS HFA 9),

• IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Bilanzierung von Verträgen
über den Kauf oder Verkauf von nicht-finanziellen Posten nach IAS 39 (IDW RS
HFA 25),27

• IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Umkategorisierung finan-
zieller Vermögenswerte gemäß den Änderungen von IAS 39 und IFRIC 9 – Amend-
ments von Oktober/November 2008 und März 2009 – (IDW RS HFA 26),

• IDW Rechnungslegungshinweis: Ausweis- und Angabepflichten für Zinsswaps in IFRS-
Abschlüssen (IDW RH HFA 2.001).

Hinsichtlich der Bindungswirkungen kann auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen
werden (vgl. Kap. A, Tz. 9).

(einstweilen frei)

d) IFRS 7 »Finanzinstrumente: Angaben«

IFRS 7 regelt seit August 2005 die Angabevorschriften zu Finanzinstrumenten.28 Vor der Veröf-
fentlichung des Standards waren die Vorschriften hierzu in IAS 30 »Angaben im Abschluss
von Banken« und IAS 32 »Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung« geregelt.29 Seit der
Veröffentlichung des Standards im August 2005 sind alle Regelungen zu Angaben und Risiko-
bericht bezogen auf Finanzinstrumente in IFRS 7 enthalten. IFRS 7 gliedert sich in folgende
Bestandteile:

• eine Darstellung der Gründe für die Einführung des Standards (Introduction)
(IFRS 7.IN1–IN9),

• den Standardtext im engeren Sinn (IFRS 7.1–45),
• einen Anhang A mit Definitionen (Defined Terms),
• einen Anhang B mit Anwendungsleitlinien (Application Guidance) (IFRS 7.B1–B53),
• die Grundlagen zu den Schlussfolgerungen (Basis for Conclusions) (IFRS 7.BC1–BC73)

sowie
• Einführungshinweise (Guidance on Implementing) (IFRS 7.IG1–IG41).

In Bezug auf die Normenhierarchie gilt, dass der Standardtext, die Definitionen sowie die
Anwendungsleitlinien einen integralen Bestandteil des verbindlich zu beachtenden Regel-
werks darstellen. Diese Bestandteile werden auch regelmäßig durch die EU-Kommission in
europäisches Recht übernommen (endorsement).

Das IDW hat auch hier eine fachliche Stellungnahme zu Einzelfragen zu den Angabe-
pflichten nach IFRS 7 zu Finanzinstrumenten (IDW RS HFA 24) veröffentlicht.30 Die Stel-
lungnahme enthält Einzelfragen zum Anwendungsbereich, zu den Klassen von Finanzinstru-
menten, zur Bedeutung von Finanzinstrumenten für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
sowie zu Art und Umfang der Risiken aus Finanzinstrumenten.

26 Vgl. IDW, IDW RS HFA 9; IDW, IDW RS HFA 25; IDW, IDW RS HFA 26; IDW, IDW RH HFA 2.001.
27 Vgl. Fladt/Vielmeyer, WPg 2008, 1070–1076.
28 Vgl. Kuhn/Christ, IFRS-Kommentar2, IFRS 7, Tz. 1–7; Kuhn/Paa, DB 2005, 1977–1983; Kuhn/Scharpf3, 2006,

Tz. 4000–4007.
29 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2911.
30 Vgl. IDW, IDW RS HFA 24.
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I. Rechnungslegung nach IFRS 7

Hinsichtlich der Bindungswirkungen kann auf die oben gemachten Ausführungen verwie-
sen werden (vgl. Kap. A, Tz. 9).

(einstweilen frei)

e) IFRS 9 »Finanzinstrumente«

Als ein wichtiger Ausgangspunkt für die Neuregelung von IAS 39 kann das im März 2008 vom
IASB veröffentlichte Diskussionspapier »Reducing Complexity in Reporting Financial Instru-
ments« verstanden werden, in dem Vorschläge zur Reduzierung der Anzahl der Bewertungs-
kategorien, zur Einführung einer weitgehenden Bewertung zum beizulegenden Zeitwert so-
wie zur Vereinfachung bei der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen gemacht wurden.
Der IASB wurde dann im ersten Schritt aufgefordert, bis Ende 2009 eine Neuregelung zu
IAS 39 vorzulegen, was sich in Anbetracht der Dimension der zu bearbeitenden Themenkom-
plexe als nicht realistisch herausstellte. Stattdessen verfolgte der IASB ab April 2009 das Ziel,
die Neuregelung von IAS 39 in den folgenden drei Phasen vorzunehmen:

• Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten,
• Wertminderungen und Effektivzinsmethode und
• Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen,

wobei die erste Phase zur Klassifizierung und Bewertung bis Ende 2009 vorliegen sollte.31

Nach drei Monaten Bearbeitungszeit hat der IASB im Juli 2009 den Standardentwurf ED/
2009/7 »Financial Instruments: Classificiation and Measurement« veröffentlicht. Am 12. No-
vember 2009 hat der IASB zur ersten Phase IFRS 9 »Finanzinstrumente« veröffentlicht, der
die Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten neu regelt.32 Die
entsprechende Ergänzung um die Neuregelungen zu den finanziellen Verbindlichkeiten folgte
im Oktober 2010, wobei hier keine wesentlichen Änderungen an IAS 39 vorgenommen wur-
den.33 In diesem Zusammenhang wurden die Ansatz- und Ausbuchungsregelungen aus
IAS 39 in weiten Teilen unverändert in IFRS 9 übernommen.34 Im Februar 2014 hat der IASB
nochmals nachträgliche Änderungen zur ersten Phase von IFRS 9 veröffentlicht.35

Dem Ergebnis der zweiten Phase von IFRS 9 »Wertminderungen« ging im März 2013 die
Veröffentlichung des Standardentwurfs ED/2013/3 »Financial Instruments: Expected Credit
Losses« voraus, der die Ergebnisse aus den monatelangen Diskussionen um ein angemesse-
nes Modell zur Risikovorsorge (three bucket approach) zusammenfassen sollte.36 Eine wich-
tige Zielsetzung war dabei, der im Rahmen der Finanz- und Wirtschaftskrise aufgekommenen
Kritik am bestehenden Wertminderungsmodell in IAS 39 (incurred loss model) – zu wenig
und zu spät (too little and too late) –, künftig durch eine frühzeitige Erfassung von Wertmin-
derungen auf der Basis von erwarteten Kreditausfällen (expected credit losses) zu begeg-
nen.37 Mit der Veröffentlichung der finalen Fassung von IFRS 9 am 24. Juli 2014 hat der IASB
die endgültigen Regelungen zum neuen Wertminderungsmodell dargelegt.

Als erstes Ergebnis der dritten Phase zur Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen
wurde im Dezember 2010 der Standardentwurf ED/2010/13 »Financial Instruments: Hedge

31 Vgl. ausführlich EY, IGAAP 2014, 2912–2918.
32 Vgl. Berentzen, 2010, 49–97; Erchinger/Melcher, DB 2009, 2165–2172 (Teil 1) und 2221–2228 (Teil 2); Gehrer/

Krakuhn/Tietz-Weber, IRZ 2011, 87–90; Kuhn, IRZ 2010, 103–111; Märkl/Schaber, KoR 2010, 65–74.
33 Vgl. Beyer/Hermens/Römhild, IRZ 2010, 325–331; Wiechens/Kropp, KoR 2011, 225–229.
34 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 39, Tz. 287.
35 Vgl. Berger/Struffert/Nagelschmitt, WPg 2013, 214–227.
36 Vgl. Brixner/Schaber/Bosse, KoR 2013, 221–235; Große/Schmidt, WPg 2013, 529–532.
37 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 39, Tz. 289.
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Accounting« veröffentlicht, der im Vergleich zu IAS 39 eine Vielzahl von Erleichterungen vor-
sah.38 Am 19. November 2013 hat der IASB die finalen Regelungen zur Bilanzierung von Si-
cherungsbeziehungen veröffentlicht.39 Die Neuregelungen enthalten allerdings keine Vor-
schriften zur Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen auf Makroebene (macro hedging), die
derzeit im Rahmen eines gesonderten Projekts bearbeitet werden. Am 17. April 2014 hat der
IASB das Diskussionspapier DP/2014/1 »Accounting for Dynamic Risk Management: a Portfo-
lio Revaluation Approach to Macro Hedging« mit Vorschlägen zur Bilanzierung von Siche-
rungsbeziehungen auf Makroebene veröffentlicht.

In diesem Zusammenhang wurde auch der 1. Januar 2015 als Zeitpunkt des Inkrafttretens
für IFRS 9 angesichts der sich verzögernden Fertigstellung des umfassenden Projekts zu Fi-
nanzinstrumenten abgeschafft. Mittlerweile hat der IASB den 1. Januar 2018 als neuen Zeit-
punkt des Inkrafttretens für IFRS 9 festgelegt.

Am 24. Juli 2014 wurde IFRS 9 »Finanzinstrumente« in seiner vorerst endgültigen Fassung
veröffentlicht. Der Standard gliedert sich in folgende Bestandteile:

• eine Darstellung der Gründe für die Einführung des Standards (Introduction)
(IFRS 9.IN1–IN13),

• den Standardtext im eigentlichen Sinn (IFRS 9.1.1–7.3.2),
• einen Anhang A mit Definitionen (Defined Terms),
• einen Anhang B mit Anwendungsleitlinien (Application Guidance) (IFRS 9.B2.1–BA.8),
• einen Anhang C mit den Änderungen, die sich durch IFRS 9 in anderen IFRSs ergeben

(Amendments to other IFRSs),
• die Grundlagen zu den Schlussfolgerungen (Basis for Conclusions)

(IFRS 9.BCIN.1–BCG.2),
• die abweichenden Meinungen (Dissenting Opinions),
• veranschaulichende Beispiele (Illustrative Examples) (IFRS 9.IE1–IE146) sowie
• Einführungshinweise (Guidance on Implementing) (IFRS 9.IG A.1–IG G.2).

In Bezug auf die Normenhierarchie gilt, dass der Standardtext, die Definitionen sowie die
Anwendungsleitlinien einen integralen Bestandteil des verbindlich zu beachtenden Regel-
werks darstellen. Die Übernahme von IFRS 9 in europäisches Recht steht noch aus.

(einstweilen frei)

f) IFRS 13 »Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts«

Der im Mai 2011 veröffentlichte IFRS 13 enthält standardübergreifend zu beachtende Regelun-
gen zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (fair value). Der Standard wurde in
Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen FASB entwickelt. Die Standardentwürfe, die
jeweils 2009 und 2010 veröffentlicht wurden, basieren auf dem im November 2006 veröffent-
lichten SFAS 157 »Fair Value Measurements«, der vom FASB erarbeitet und vom IASB um An-
merkungen ergänzt wurde. IFRS 13 wurde am 11. Dezember 2012 in europäisches Recht über-
nommen und am 29. Dezember 2012 im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

IFRS 13 regelt nicht, in welchen Fällen eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert gefor-
dert oder erlaubt ist. Vielmehr wird über ein System von Bewertungsvorschriften und Anwen-
dungsleitlinien geklärt, wie der beizulegende Zeitwert künftig zu ermitteln ist und welche An-
gaben erforderlich sind. Der IASB definiert in IFRS 13 den beizulegenden Zeitwert erstmals als
einen marktbasierten aktuellen Abgangspreis (current exit price). Dies hat erhebliche Aus-

38 Vgl. Märkl/Glaser, KoR 2011, 124–132; Wüstemann/Bischof, WPg 2011, 403–407.
39 Vgl. Echterling/Eierle/Haberberger/Weik, KoR 2014, 5–17; Schmidt/Barekzai/Hüttmann, DB 2014, 373–382

(Teil 1) und 433–438 (Teil 2).
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wirkungen auf die Fair-Value-Bewertung von Derivaten, da IFRS 13 z.B. die Berücksichtigung
des Risikos der Nichterfüllung (non-performance risk) vorsieht. Infolgedessen sind sowohl
für finanzielle Vermögenswerte als auch für finanzielle Verbindlichkeiten künftig Risikoab-
schläge vorzunehmen. Von dieser Regelung betroffen sind auch Derivate, die bilateral zwi-
schen Marktteilnehmern und ohne Sicherungsvereinbarung kontrahiert werden.40

Das IDW hat dazu eine fachliche Stellungnahme zu Einzelfragen zur Ermittlung des Fair
Values nach IFRS 13 (IDW RS HFA 47) veröffentlicht.41 Bezogen auf Finanzinstrumente geht
die Stellungnahme auf folgende praxisrelevante Einzelfragen ein: Begriffsdefinitionen (beizu-
legender Zeitwert, Hauptmarkt etc.), die Anwendung auf Verbindlichkeiten und eigene Eigen-
kapitalinstrumente, die Anwendung auf Nettopositionen finanzieller Vermögenswerte und fi-
nanzieller Verbindlichkeiten in Bezug auf Markt- bzw. Kreditausfallrisiken, den beizulegen-
den Zeitwert bei erstmaliger Erfassung, Bewertungsverfahren, die Inputfaktoren für
Bewertungsverfahren, die Fair-Value-Hierarchie, Verwendung von Preisen Dritter sowie Be-
sonderheiten bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten.

Hinsichtlich der Bindungswirkungen kann auf die oben gemachten Ausführungen verwie-
sen werden (vgl. Kap. A, Tz. 9).

(einstweilen frei)

g) IFRIC 2 »Geschäftsanteile an Genossenschaften und ähnliche Instrumente«

IAS 32 beschreibt die Grundsätze für die Klassifizierung von Finanzinstrumenten als Fremd-
oder Eigenkapital aus dem Blickwinkel des Emittenten. Diese Grundsätze beziehen sich ins-
besondere auf die Klassifizierung kündbarer Instrumente, die den Inhaber zur Rückgabe an
den Emittenten gegen liquide Mittel oder andere Finanzinstrumente berechtigen. Hierbei er-
gaben sich einige Zweifelsfragen in Bezug auf die Bilanzierung und Klassifizierung von Ge-
schäftsanteilen an Genossenschaften und ähnlichen Instrumenten (IFRIC 2.2).

Geschäftsanteile, bei denen der Inhaber das Recht hat, eine Rücknahme zu verlangen, sind
i.d.R. als Fremdkapital zu klassifizieren (IFRIC 2.9).42

(einstweilen frei)

h) IFRIC 9 »Neubeurteilung eingebetteter Derivate«

Die Vorschriften in IAS 39 fordern, dass ein eingebettetes Derivat vom Basisvertrag zu trennen
und als Derivat zu bilanzieren ist, wenn die Voraussetzungen zur Abspaltungspflicht erfüllt
sind. Wird ein Unternehmen Vertragspartei, hat es zu beurteilen, ob etwaige in diesen Ver-
trag eingebettete Derivate von dem Basisvertrag zu trennen und als abgespaltene Derivate
i.S.v. IAS 39 zu bilanzieren sind. IFRIC 9 beschäftigt sich daher mit den Fragen, ob

• eine solche Beurteilung lediglich zu dem Zeitpunkt vorzunehmen ist, an dem das Unter-
nehmen Vertragspartei wird, oder ob diese Beurteilung während der Vertragslaufzeit zu
überprüfen ist;

• ein Erstanwender seine Beurteilung auf der Grundlage der Bedingungen vorzunehmen hat,
die bestanden, als das Unternehmen Vertragspartei wurde, oder zu den Bedingungen, die
bestanden, als das Unternehmen IFRS zum ersten Mal angewandt hat.

40 Vgl. Kuhn, Küting/Pfitzer/Weber (Hrsg.), 2014, 243–254.
41 Vgl. IDW, IDW RS HFA 47.
42 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 15–16.
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10 A. Grundlagen

Die Interpretation IFRIC 9 stellt diesbezüglich klar, dass eine Beurteilung darüber, ob ein ein-
gebettetes Derivat vom Basisvertrag zu trennen und als Derivat zu bilanzieren ist, stets an dem
Zeitpunkt erfolgt, wenn ein Unternehmen erstmals Vertragspartei wird (IFRIC 9.7). Eine spä-
tere Neubeurteilung ist grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmen hiervon gelten wenn:43

• sich die Vertragsbedingungen so stark ändern, dass es zu einer signifikanten Änderung
der Zahlungsströme kommt, die sich ansonsten durch den Vertrag ergeben würden, oder

• ein finanzieller Vermögenswert aus der Kategorie erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-
wert bewertet in eine andere Bewertungskategorie umgewidmet wird. Bei einer Umklassi-
fizierung sollte die Beurteilung auf der Basis der Umstände erfolgen, die zum Zeitpunkt
existierten, an dem das Instrument zuging, oder zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem eine
Vertragsänderung erfolgte, durch die sich deutliche Veränderungen ergeben.

Um festzustellen, ob die Änderung der Zahlungsströme signifikant ist, prüft ein Unterneh-
men, in welchem Ausmaß sich die erwarteten Zahlungsströme in Bezug auf das eingebettete
Derivat, den Basisvertrag oder beide ändern und ob diese Änderung im Vergleich zu den vor-
her im Rahmen des Vertrags erwarteten Zahlungsströmen signifikant ist (IFRIC 9.7).44

(einstweilen frei)

i) IFRIC 10 »Zwischenberichterstattung und Wertminderungen«

Nach IAS 34 »Zwischenberichterstattung« darf die Häufigkeit der Berichterstattung eines Un-
ternehmens die Höhe des Jahresergebnisses nicht beeinflussen (IAS 34.28). Um dies zu errei-
chen, müssen Bewertungen für Zwischenberichtszwecke unterjährig kumuliert vom Ge-
schäftsbeginn bis zum Stichtag des Zwischenberichts vorgenommen werden (IAS 34.28).

Nach IAS 39.69 und IAS 39.66 dürfen ergebniswirksam erfasste Wertminderungen für ge-
haltene Eigenkapitalinstrumente sowie der Wertminderungsaufwand für finanzielle Vermö-
genswerte, die zu Anschaffungskosten bilanziert werden, nicht ergebniswirksam rückgängig
gemacht werden. Hieraus ergibt sich die Frage, ob ein Unternehmen die Wertminderung für
gehaltene Eigenkapitalinstrumente sowie den Wertminderungsaufwand für finanzielle Vermö-
genswerte, die zu Anschaffungskosten bilanziert werden, rückgängig machen muss, sofern
zum Abschlussstichtag ein geringerer Aufwand erfasst worden wäre (IFRIC 10.7). Um diese
Frage eindeutig zu klären, wurde im Juli 2006 IFRIC 10 »Zwischenberichterstattung und Wert-
minderungen« veröffentlicht.45

Nach IFRIC 10.8 darf ein Unternehmen eine in einem früheren Berichtszeitraum erfasste
Wertminderung für gehaltene Eigenkapitalinstrumente, für finanzielle Vermögenswerte, die
zu Anschaffungskosten bilanziert werden, sowie für den Geschäfts- oder Firmenwert nicht
rückgängig machen.46

(einstweilen frei)

j) IFRIC 16 »Absicherungen einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb«

IAS 21 »Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse« stellt die Grundlagen zur Bilanzie-
rung von Wechselkursänderungen in einem IFRS-Abschluss dar. Hierbei ergaben sich in der

43 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 70–72.
44 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 71.
45 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3260; Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 85.
46 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 86.

42

43–44

45

46

47

48–49

50



I. Rechnungslegung nach IFRS 11

Vergangenheit Zweifelsfragen, denen im Juli 2008 mit der Veröffentlichung von IFRIC 16 »Ab-
sicherung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb« Rechnung getragen
wurde. Konkret befasst sich die Interpretation mit den drei folgenden Fragen (IFRIC 16.9):

• Welches Währungsrisiko darf als Sicherungsbeziehung designiert werden? Währungsrisi-
ken aus dem Währungspaar funktionale Währungen des ausländischen Geschäftsbetriebs
vs. funktionale Währungen der Muttergesellschaft oder aus dem Währungspaar funktio-
nale Währungen des ausländischen Geschäftsbetriebs vs. Darstellungswährung des von
der Muttergesellschaft aufgestellten Konzernabschlusses?

• Wo kann/muss innerhalb eines Konzerns das Sicherungsinstrument gehalten werden?
• Welche Beträge sind bei der Veräußerung des ausländischen Geschäftsbetriebs vom Eigen-

kapital in die GuV umzugliedern?

Als Art des abgesicherten Risikos wird lediglich die Sicherungsbeziehung von Währungsum-
rechnungsdifferenzen, die zwischen der funktionalen Währung des ausländischen Tochter-
unternehmens und der funktionalen Währung des Mutterunternehmens entstehen, zugelas-
sen (IFRIC 16.9). Die Darstellungswährung führt nicht zu Risiken, die abgesichert werden
dürfen.47

Die Frage, wo das Sicherungsinstrument innerhalb eines Konzerns gehalten wird, spielt
nach IFRIC 16.14 aus Konzernsicht keine Rolle. Folglich kann das Sicherungsinstrument von
jeder Konzerngesellschaft im Konsolidierungskreis gehalten werden.48

Wird eine Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb veräußert, ist nach
IFRIC 16 die Art der bis dato vorgenommenen Einbeziehung in den Konzernabschluss ent-
scheidend. Unterschieden wird hierbei zwischen der direkten und der schrittweisen Methode.
Bei der schrittweisen Methode kann es dazu kommen, dass ein anderer Betrag als der für die
Bestimmung der Wirksamkeit der Absicherung benötigte Betrag in die GuV umgegliedert wird
(IFRIC 16.17). Diese Differenz kann beseitigt werden, indem der Betrag berechnet wird, der
sich bei Anwendung der direkten Methode ergeben hätte.49

(einstweilen frei)

k) IFRIC 19 »Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente«

Nach IAS 39 darf ein Unternehmen eine finanzielle Verbindlichkeit nur dann ausbuchen,
wenn diese getilgt ist und somit die im Vertrag genannten Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben
oder ausgelaufen sind (IAS 39.39). Die Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch die Aus-
gabe von Eigenkapitalinstrumente (sogenannte Debt-Equity-Swaps) stellt eine besondere
Art der Tilgung dar, und es stellte sich die Frage, wie diese Art von Transaktionen zu bilanzie-
ren ist (IFRIC 19.1). Der Anwendungsbereich von IFRIC 19 ist auf den Schuldner beschränkt
und schließt Instrumente aus, die ein Wahlrecht zur Wandlung in Eigenkapitalinstrumente
von Anfang an vertraglich vorsehen (z.B. Wandelanleihen).50

Nach IFRIC 9 ist die Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten als erbrachte Gegenleistung
im Sinne von IAS 39.41 anzusehen (IFRIC 19.5). Die emittierten Eigenkapitalinstrumente wer-
den mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet (IFRIC 19.6). Kann dieser nicht verlässlich be-
stimmt werden, ist der beizulegende Zeitwert der getilgten finanziellen Verbindlichkeit heran-
zuziehen (IFRIC 19.7).51

47 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3463.
48 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3464.
49 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 39, Tz. 270.
50 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3088.
51 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 39, Tz. 144; EY, IGAAP 2014, 3089.
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Die Differenz zwischen dem Buchwert der getilgten finanziellen Verbindlichkeit und dem
gezahlten Entgelt ist ergebniswirksam zu erfassen (IFRIC 19.9). Wird lediglich ein Teil der
Schuld getilgt, hat das Unternehmen zu beurteilen, ob dies eine Änderung der Konditionen
des noch ausstehenden Teils der Verbindlichkeit bewirkt. Sollte dies der Fall sein, muss das
gezahlte Entgelt zwischen dem getilgten und dem noch ausstehenden Teil der Verbindlichkeit
aufgeteilt werden (IFRIC 19.8).52

(einstweilen frei)

2. Begriffsdefinitionen

a) Finanzinstrumente

Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der gleichzeitig bei einem Unternehmen zu einem fi-
nanziellen Vermögenswert und bei einem anderen Unternehmen zu einer finanziellen Ver-
bindlichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führt (IAS 32.11).53 Hierzu gehört im Wesent-
lichen alles, was keine materiellen Vermögenswerte (z.B. Vorräte oder Sachanlagevermögen),
geleasten Vermögenswerte oder immateriellen Vermögenswerte (z.B. Patente oder Waren-
rechte) darstellt (IAS 32.AG10) und nicht von IAS 32 ausgenommen ist. Voraussetzung für das
Vorliegen eines Finanzinstruments ist das Vorhandensein eines Vertrags zwischen zwei oder
mehreren Vertragsparteien, der rechtlich durchsetzbar ist und dem sich die Vertragsparteien
nicht ohne wirtschaftliche Folgen entziehen können.54 Dabei bedarf es nicht unbedingt der
Schriftform (IAS 32.13).

Demnach gehören Verbindlichkeiten und Forderungen, die nicht auf vertraglichen Verein-
barungen basieren, nicht zu den Finanzinstrumenten. Beispiele hierfür sind gesetzlich gere-
gelte Ertragsteuern sowie Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderun-
gen (IAS 32.AG12).55

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Art der vertraglich geregelten Gegenleistung. Als
Finanzinstrumente qualifizieren sich lediglich Forderungen und Verbindlichkeiten, denen ein
Recht auf Erhalt von flüssigen Mitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten zugrunde
liegt. Das heißt, Vermögenswerte, bei denen der künftige wirtschaftliche Nutzen in Form von
Dienstleistungen oder dem Empfang von Waren besteht, sind ausgeschlossen. Auch passi-
vische Abgrenzungsposten und die meisten Gewährleistungsverpflichtungen stellen keine fi-
nanzielle Verbindlichkeit dar (IAS 32.AG11). Geleistete und erhaltene Anzahlungen stellen
gleichfalls keine Finanzinstrumente dar. Hierbei handelt es sich in der Regel um sonstige Ver-
mögenswerte bzw. sonstige Verbindlichkeiten, für die das Rahmenkonzept bzw. andere Stan-
dards anzuwenden sind.56

Beispiele für finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten sind Forderun-
gen aus Lieferung und Leistung, Wechselforderungen bzw. -verbindlichkeiten, Darlehens-
forderungen bzw. -verbindlichkeiten sowie Anleiheforderungen bzw. -verbindlichkeiten
(IAS 32.AG4). Andere Arten von Finanzinstrumenten zeichnen sich dadurch aus, dass die ver-
tragliche Gegenleistung nicht aus flüssigen Mitteln, sondern aus einem anderen finanziellen

52 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 39, Tz. 144; EY, IGAAP 2014, 3089.
53 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2929 und 3015.
54 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2929.
55 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 300.
56 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 301.
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Vermögenswert besteht. Ein Beispiel hierfür sind Verbindlichkeiten, die z.B. in Staatsanleihen
zu erfüllen sind (IAS 32.AG5).57

Die Ausübung eines vertraglichen Rechts oder die Forderung zur Erfüllung einer vertragli-
chen Verpflichtung kann unbedingt oder abhängig vom Eintritt eines zukünftigen Ereig-
nisses sein. Hierzu zählen z.B. Bürgschaften, da diese dem Kreditgeber ein vertraglich einge-
räumtes Recht auf Empfang von Finanzmitteln zusichern und der Bürge die Pflicht zur
Zahlung hat, wenn der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Vom Eintre-
ten bestimmter Ereignisse abhängige Rechte und Verpflichtungen fallen selbst dann unter die
Definition von finanziellen Vermögenswerten bzw. finanziellen Verbindlichkeiten, wenn sol-
che Posten nicht immer im Abschluss bilanziert werden, da sie die Ansatzkriterien nicht er-
füllen (IAS 32.AG8). Dies könnte z.B. bei einem Versicherungsvertrag gegeben sein, der in
den Anwendungsbereich von IFRS 4 fällt.58

Nach IAS 32.AG7 stellt ein vertragliches Recht auf oder eine vertragliche Verpflichtung zum
Empfang, zur Lieferung oder Übertragung von Finanzinstrumenten selbst ein Finanzinstru-
ment dar. Wichtig hierbei ist, dass die vereinbarten Rechte oder Verpflichtungen letztendlich
zum Empfang oder zur Abgabe von Finanzmitteln bzw. zum Erwerb oder zur Emission von
Eigenkapitalinstrumenten führen.59

Wird ein Leasingvertrag als Finanzierungsleasing klassifiziert, fällt dieser in den Anwen-
dungsbereich von IAS 32. Begründet wird dies in IAS 32.AG9 damit, dass der Leasinggeber die
Investition als ausstehende Forderung aufgrund des Leasingvertrags und nicht als geleasten
Vermögenswert ansieht. Der Leasingnehmer hat eine Reihe von Zahlungen zu leisten, die in
materieller Hinsicht der Zahlung von Zins und Tilgung bei einem Darlehensvertrag entspre-
chen. Somit wird ein Finanzierungsleasing als Finanzinstrument, ein Operating-Leasingver-
hältnis hingegen nicht als Finanzinstrument betrachtet (außer im Hinblick auf einzelne je-
weils fällige Zahlungen) (IAS 32.AG9).60

IAS 32.14 weist explizit darauf hin, dass der Begriff »Unternehmen« im Zusammenhang mit
der Definition von Finanzinstrumenten Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapital-
gesellschaften, Treuhänder sowie öffentliche Institutionen umfasst und insofern weit zu inter-
pretieren ist.

Unterschieden wird zwischen originären Finanzinstrumenten (hierzu gehören z.B. For-
derungen, Zahlungsverpflichtungen und Eigenkapitalinstrumente) und derivativen Finanz-
instrumenten (z.B. Termingeschäfte, Optionen, Swaps oder Futures) (IAS 32.AG15).

(einstweilen frei)

b) Finanzielle Vermögenswerte

Nach der Definition in IAS 32.11 umfassen finanzielle Vermögenswerte:61

• Zahlungsmittel,
• Eigenkapitalinstrumente, die an einem anderen Unternehmen gehalten werden,
• vertragliche Rechte, flüssige Mittel oder andere finanzielle Vermögenswerte von einem

anderen Unternehmen zu erhalten oder ein vertragliches Recht darauf, finanzielle Vermö-
genswerte oder Verbindlichkeiten mit einem anderen Unternehmen zu möglicherweise
vorteilhaften Bedingungen zu tauschen,

57 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2930.
58 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2930.
59 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2929; Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 302.
60 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 302.
61 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3015.
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• Verträge, die in eigenen Eigenkapitalinstrumenten erfüllt werden (können) und bei denen
– kein Derivat vorliegt, das eine vertragliche Verpflichtung des Unternehmens enthält

(enthalten kann), eine variable Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten des Unterneh-
mens zu erhalten, oder

– ein Derivat vorliegt, das nicht durch den Austausch eines fixen Betrags an liquiden Mit-
teln oder anderer finanzieller Vermögenswerte gegen eine festgelegte Zahl von Eigenka-
pitalinstrumenten des Unternehmens erfüllt wird (werden kann).

Zahlungsmittel (flüssige Mittel) sind finanzielle Vermögenswerte, weil sie das Austausch-
medium und deshalb die Grundlage sind, auf der alle Transaktionen im Abschluss bewertet
und erfasst werden (IAS 32.AG3). So fallen z.B. auch Einlagen von Zahlungsmitteln auf ein
laufendes Konto bei einer Bank oder einer ähnlichen Finanzinstitution unter die Definition ei-
nes finanziellen Vermögenswerts (z.B. Bankguthaben oder Sorten), weil sie nach IAS 32.AG3
das vertraglich eingeräumte Recht eines Einlegers darstellen, flüssige Mittel von der Bank zu
erhalten bzw. einen Scheck oder ein ähnliches Finanzinstrument zugunsten eines Gläubigers
zur Begleichung einer finanziellen Verbindlichkeit zu verwenden.

Weitere Beispiele für finanzielle Vermögenswerte sind:62

• Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (flüssige Mittel, Bargeld),
• Guthaben bei Kreditinstituten,
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
• Forderungen an Kunden (z.B. aus Darlehen),
• Wechselforderungen,
• Investmentfondsanteile,
• Eigenkapitalinstrumente an sonstigen Unternehmen (z.B. Aktien, GmbH-Anteile, Gesell-

schaftsanteile an Personenhandelsgesellschaften oder Genossenschaften),
• Anleihen, Schuldscheine, Schuldverschreibungen,
• Derivate mit positivem beizulegendem Zeitwert.

Die Fungibilität des Anspruchs (z.B. verbriefte Anteile) ist für die Klassifikation als finanziel-
ler Vermögenswert nicht relevant.

Im Rahmen der Einstufung von gehaltenen Eigenkapitalinstrumenten beim Investor spielt
darüber hinaus die Bilanzierung aufseiten des Emittenten als Fremd- oder Eigenkapital keine
Rolle. IAS 32 und IAS 39 sehen keine spiegelbildlich vorzunehmende Klassifikation von Fi-
nanzinstrumenten beim Investor und Emittent vor.

Nach IFRS 9 ist vorgesehen, dass sich die Einteilung eines Instruments in ein Schuld- oder
Eigenkapitalinstrument aus dem Blickwinkel des Investors stets nach der Klassifizierung auf-
seiten des Emittenten nach IAS 32 richten soll. Dies bedeutet, dass durch IFRS 9 eine spiegel-
bildliche Klassifizierung von Finanzinstrumenten eingeführt wird.

Nicht zu den finanziellen Vermögenswerten zählen materielle Vermögenswerte (wie z.B.
Vorräte oder Sachanlagen), geleaste Vermögenswerte und immaterielle Vermögenswerte (wie
z.B. Patente und Warenrechte). Da das Unternehmen die Verfügungsmacht über materielle
und immaterielle Vermögenswerte hat, ist zwar die Möglichkeit gegeben, Finanzmittelzu-
flüsse oder den Zufluss anderer finanzieller Vermögenswerte zu generieren, sie führt jedoch
nicht zu einem bestehenden Rechtsanspruch auf flüssige Mittel oder andere finanzielle Ver-
mögenswerte (IAS 32.AG10).

Ebenso stellen Edelmetalle, wie z.B. Goldbarren, keinen finanziellen Vermögenswert dar,
da hiermit kein vertragliches Recht zum Erhalt liquider Mittel oder eines anderen finanziellen
Vermögenswerts verbunden ist (IAS 39.B.1; IFRS 9.B.1).63

62 Vgl. Beck-IFRS HB4, § 3, Tz. 29.
63 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2931.
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I. Rechnungslegung nach IFRS 15

Auch aktivische Abgrenzungsposten (wie z.B. Anzahlungen) stellen keine finanziellen
Vermögenswerte dar, da hierfür der wirtschaftliche Nutzen i.d.R. im Erhalt von Waren oder
Dienstleistungen und nicht im Erhalt von liquiden Mitteln oder anderen finanziellen Vermö-
genswerten besteht.64 Hierbei handelt es sich vielmehr um sonstige Vermögenswerte, deren
Bilanzierung in anderen Standards bzw. im Rahmenkonzept geregelt ist.

(einstweilen frei)

c) Finanzielle Verbindlichkeiten

Nach der Definition in IAS 32.11 umfassen finanzielle Verbindlichkeiten:65

• vertragliche Verpflichtungen, einem anderen Unternehmen Zahlungsmittel oder andere
finanzielle Vermögenswerte zu liefern oder mit einem anderen Unternehmen finanzielle
Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zu möglicherweise nachteiligen Bedingungen aus-
zutauschen, und

• Verträge, die in eigenen Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens erfüllt werden
(können) und bei denen
– kein Derivat vorliegt (Kassainstrument), das eine vertragliche Verpflichtung des Unter-

nehmens enthält (enthalten kann), eine variable Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten
des Unternehmens abzugeben, oder

– ein Derivat vorliegt, das nicht durch den Austausch eines fixen Betrags an liquiden Mit-
teln oder anderen finanziellen Vermögenswerten gegen eine festgelegte Zahl von Eigen-
kapitalinstrumenten des Unternehmens erfüllt wird (werden kann).

Finanzielle Verbindlichkeiten sind auf Verträgen beruhende Verpflichtungen bzw. Verein-
barungen, Zahlungsmittel oder andere finanzielle Vermögenswerte an einen Vertragspartner
zu liefern. Finanzielle Verbindlichkeiten setzten definitionsgemäß einen Vertrag voraus
(IAS 32.11; IAS 32AG12). Die vertraglichen Vereinbarungen unterliegen keinen besonderen
Formvorschriften (IAS 32.13). Auch eine Kette von vertraglich vereinbarten Rechten oder Ver-
pflichtungen erfüllt die Definition einer finanziellen Verbindlichkeit, sofern sie letztendlich
zur Abgabe von Finanzmitteln führt (IAS 32.AG7). Entscheidend ist vor allem, dass sich das
Unternehmen bei der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung nicht uneingeschränkt der Lie-
ferung von Zahlungsmitteln oder anderer finanzieller Vermögenswerte entziehen kann, wirt-
schaftliche Folgen also nicht vermieden werden können (IAS 32.19).

Beispiele für finanzielle Verbindlichkeiten sind:66

• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
• Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,
• Wechselverbindlichkeiten,
• Darlehensverbindlichkeiten,
• Schuldinstrumente (Anleihen, Schuldverschreibungen etc.),
• Derivate mit negativem beizulegendem Zeitwert,
• Fixdividenden aus Vorzugsaktien,
• Genussrechtskapital mit Fremdkapitalanteil.

Verbindlichkeiten, die nicht auf einer vertraglichen Vereinbarung basieren, sind demnach
keine finanziellen Verbindlichkeiten. Hierzu gehören z.B. Ertragsteuern, die auf gesetzlichen
Vorschriften beruhen (IAS 32.AG12). Ebenfalls nicht zu den finanziellen Verbindlichkeiten

64 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2932.
65 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3016.
66 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 329.
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16 A. Grundlagen

zählen Posten wie passivische Abgrenzungen sowie die meisten Gewährleistungsrückstellun-
gen. Grund hierfür ist, dass die aus ihnen resultierenden Nutzenabflüsse in der Bereitstellung
von Gütern und Dienstleistungen und nicht in einer vertraglichen Verpflichtung zur Abgabe
von flüssigen Mitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten bestehen (IAS 32.AG11).

Bei der Einstufung in der Bilanz des Unternehmens ist die wirtschaftliche Substanz eines
Finanzinstruments entscheidend und nicht etwa allein die rechtliche Gestaltung (IAS 32.18).
Wirtschaftliche Substanz und rechtliche Gestaltung stimmen zwar meistens, aber nicht im-
mer überein.

Erhaltene Anzahlungen zählen nicht zu den finanziellen Verbindlichkeiten, da es sich hier-
bei i.d.R. um die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen und nicht um die Lieferung von
Zahlungsmitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten handelt. Diese sind somit den
sonstigen Verbindlichkeiten zuzuordnen, deren Bilanzierung in anderen Standards bzw. im
Rahmenkonzept geregelt ist.

Neben den Regelungen in IAS 32 befindet sich eine Reihe von Bilanzierungsgrundsätzen
für finanzielle Verbindlichkeiten in anderen Standards. So sind die Regelungen für Ansatz und
Bewertung z.B. in IAS 39 bzw. IFRS 9 enthalten. Ausweis und Offenlegungspflichten sind in
IAS 1 geregelt, die Vorschriften für den Anhang enthält IFRS 7.

(einstweilen frei)

d) Eigenkapitalinstrumente

Ein Eigenkapitalinstrument wird als Vertrag definiert, der einen Residualanspruch an den
Vermögenswerten eines Unternehmens nach Abzug aller dazugehörigen Schulden begründet
(IAS 32.11; F.49(c)). Ein Instrument ist nur dann ein Eigenkapitalinstrument, wenn sämtliche
der folgenden Kriterien zutreffen:67

• Das Instrument enthält weder eine vertragliche Verpflichtung zur Abgabe von Zahlungs-
mitteln oder anderer finanzieller Vermögenswerte noch die Verpflichtung zum Austausch
finanzieller Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zu möglicherweise nachteiligen Bedin-
gungen für den Emittenten (IAS 32.16a)).

• Besteht die Möglichkeit, dass das Finanzinstrument in Eigenkapitalinstrumenten des Emit-
tenten erfüllt wird, handelt es sich entweder um
– kein Derivat, das für den Emittenten keine vertragliche Verpflichtung zur Lieferung ei-

ner variablen Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente enthält, oder
– ein Derivat, das vom Emittenten nur durch Austausch eines fixen Betrags an liquiden

Mitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten gegen eine fixe Anzahl eigener Ei-
genkapitalinstrumente erfüllt wird (IAS 32.16b)).

• Rechte, Optionen und Optionsscheine, die zum Erwerb einer fixen Zahl an Eigenkapitalin-
strumenten zu einem fixen Betrag in beliebiger Währung berechtigen, stellen Eigenkapital-
instrumente dar, wenn das Unternehmen sie anteilsmäßig allen gegenwärtigen Eigentü-
mern derselben Klasse seiner nicht-derivativen Eigenkapitalinstrumente anbietet
(IAS 32.16b)).

Eigenkapital liegt auch dann vor, wenn innerhalb der Residualgröße eine Rangfolge der Bedie-
nung mit Dividenden und/oder Liquidationserlösen vereinbart ist. Dies ist z.B. bei Einlagen
des stillen Gesellschafters bei Dividendenzahlungen oder bei Vorzugsaktien mit unterschied-
lich hoher Beteiligung an den Liquidationserlösen der Fall.68

67 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3018.
68 Vgl. IDW, IDW RS HFA 45, Tz. 4.
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I. Rechnungslegung nach IFRS 17

Finanzinstrumente, die der Definition von finanziellen Verbindlichkeiten entsprechen,
werden trotzdem als Eigenkapitalinstrument erfasst, wenn es sich dabei entweder um künd-
bare Instrumente (puttable instruments) handelt, die in IAS 32.16A und IAS 32.16B beschrie-
ben werden, oder um Instrumente, die den Inhaber dazu berechtigen, im Falle einer Liquida-
tion einen proportionalen Anteil am Nettovermögen des Unternehmens zu erhalten, und die
Voraussetzungen von IAS 32.16C und IAS 32.16D erfüllt sind.69

Zu den Eigenkapitalinstrumenten gehören z.B. (nicht kündbare) Stammaktien, GmbH-An-
teile, bestimmte kündbare Instrumente (vgl. hierzu IAS 32.16A–B) und Optionsscheine sowie
bestimmte Rückkaufsrechte für eigene Anteile.70 Diese Instrumente zeichnen sich dadurch
aus, dass der Inhaber zur Zeichnung oder zum Kauf einer festen Anzahl nicht kündbarer
Stammaktien des emittierenden Unternehmens gegen einen festen Betrag an Zahlungsmitteln
oder anderen finanziellen Vermögenswerten berechtigt ist (IAS 32.AG13). Die Verpflichtung
eines Unternehmens, eine feste Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten gegen einen festen Be-
trag an flüssigen Mitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten auszugeben oder zu er-
werben, ist als Eigenkapitalinstrument des Unternehmens einzustufen (IAS 32.AG13).

Wird das Unternehmen in einem solchen Vertrag jedoch zur Abgabe von flüssigen Mitteln
oder anderen finanziellen Vermögenswerten verpflichtet, entsteht gleichzeitig eine Verbind-
lichkeit in Höhe des Barwerts des Rückkaufbetrags (IAS 32.AG27(a)). Der Emittent dieser
(nicht kündbaren) Stammaktien geht eine Verbindlichkeit ein, wenn er formelle Schritte für
eine Gewinnausschüttung einleitet und somit den Anteilseignern gegenüber gesetzlich dazu
verpflichtet wird. Dies kann nach einer Dividendenerklärung der Fall sein oder wenn das Un-
ternehmen liquidiert wird und alle nach Begleichung der Schulden verbliebenen Vermögens-
werte auf die Aktionäre verteilt wurden (IAS 32.AG13).

Eine erworbene Kaufoption oder ein ähnlicher erworbener Vertrag, der ein Unternehmen
gegen die Abgabe eines festen Betrags an flüssigen Mitteln oder anderen finanziellen Vermö-
genswerten zum Rückkauf einer fixen Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente berechtigt,
stellt keinen finanziellen Vermögenswert des Unternehmens dar. Stattdessen sind sämtliche
für einen solchen Vertrag entrichteten Entgelte vom Eigenkapital abzuziehen (IAS 32.AG14).

Im Rahmen der praktischen Anwendung ist die konkrete Ausgestaltung der Satzung und
ggf. weiterer Vereinbarungen für die Frage entscheidend, ob Anteile an Kapitalgesellschaften
(AG, GmbH etc.) beim Emittenten als Eigenkapitalinstrumente im Sinne von IAS 32 anzuse-
hen sind.

(einstweilen frei)

da) Eigene Anteile

Erwirbt ein Unternehmen seine eigenen Eigenkapitalinstrumente zurück (wie z.B. auf-
grund eines Aktienrückkaufprogramms), sind diese eigenen Anteile nach IAS 32.33 vom Ei-
genkapital abzuziehen. Zurückerworbene eigene Anteile stellen zusammen mit dem übrigen
Eigenkapital den Residualwert zwischen den Vermögenswerten und Schulden eines Unter-
nehmens dar. Der Standard weist darauf hin, dass weder Kauf noch Verkauf, Ausgabe oder
Einbeziehung von eigenen Eigenkapitalinstrumenten im Periodenergebnis erfasst werden,
d.h., diese sind erfolgsneutral abzubilden. Gleiches gilt für den erneuten Verkauf der Anteile.
Gezahlte oder erhaltene Entgelte sind direkt im Eigenkapital zu erfassen.71

Die eigenen Anteile können dabei vom Unternehmen selbst oder von anderen Konzernun-
ternehmen erworben und gehalten werden (IAS 32.33). Dies ist für den Ausweis unerheblich.
Im Anhang oder in der Bilanz ist der Betrag der gehaltenen eigenen Anteile gesondert aus-

69 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3019.
70 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3027.
71 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 340.
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18 A. Grundlagen

zuweisen (IAS 32.34 i.V.m. IAS 1.79(a)(i)). Zudem sind hierbei die Anforderungen in IAS 24
zu beachten. In diesem Zusammenhang sind ggf. Angaben über Beziehungen zu nahestehen-
den Unternehmen oder Personen zu machen. Die Anforderungen hierzu finden sich in
IAS 24.17–18.

Die Abgrenzung der eigenen Anteile vom Eigenkapital war bis 2005 noch in SIC 16 gere-
gelt. Diese Regelungen wurden zwar nicht explizit in den überarbeiteten IAS 32 übernommen,
dürfen aber weiterhin angewendet werden. Für die Absetzung der eigenen Anteile vom Eigen-
kapital bestehen die folgenden drei Möglichkeiten:72

• Die gesamten Anschaffungskosten der eigenen Anteile werden in einem Posten vom Eigen-
kapital abgesetzt (one-line adjustment; cost method).

• Der Nennwert (falls vorhanden) wird vom gezeichneten Kapital (Grundkapital) abgesetzt.
Zudem wird der Differenzbetrag zu den Anschaffungskosten mit anderen Eigenkapitalpos-
ten verrechnet (par value method).

• Anpassung sämtlicher betroffener Eigenkapitalposten.

Eine erneute Ausgabe von zurückerworbenen eigenen Anteilen ist wie eine neue Emission
von Anteilen zu behandeln. Hierbei ist die gewählte Methode zu berücksichtigen.73

Werden eigene Fremdkapitalinstrumente zurückgekauft, führt dies zu einer Verringerung
der entsprechenden finanziellen Verbindlichkeit.74 Grund hierfür ist, dass in Höhe der zurück-
erworbenen Fremdkapitaltitel keine Verbindlichkeiten im Sinne des Rahmenkonzepts (F.49)
gegeben sind.75 Die Differenzbeträge zwischen dem Buchwert und der zugehörigen Verbind-
lichkeit sind dabei im Periodenergebnis zu erfassen.

Auch hier ist eine spätere Wiederveräußerung wie eine neue Emission zu behandeln.
Hierbei werden die erhaltenen Verkaufserlöse angesetzt, sodass sich ein (neuer) Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Verkaufserlös und dem Rückzahlungsbetrag ergeben kann. Die-
ser ist dann nach der Effektivzinsmethode fortzuschreiben.76

(einstweilen frei)

db) Transaktionskosten bei Eigenkapitaltransaktionen

Zu den Transaktionskosten bei Eigenkapitaltransaktionen gehören z.B. Register- und andere
behördliche Gebühren, Honorare für Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer und andere Berater so-
wie Druckkosten und Börsenumsatzsteuern. Transaktionskosten, die bei der Emission oder
dem Erwerb einer Eigenkapitaltransaktion anfallen, sind als Abzug vom Eigenkapital zu bi-
lanzieren. Unter die abzuziehenden Transaktionskosten fallen allerdings nur solche Kosten,
die direkt zurechenbar sind und die ohne die Emission oder den Rückerwerb der eigenen
Anteile nicht angefallen wären (IAS 32.27). Beim Abzug der Kosten vom Eigenkapital sind
ggf. noch steuerliche Effekte zu berücksichtigen. Der Betrag der Transaktionskosten, der in
der Periode als Abzug vom Eigenkapital bilanziert wurde, ist gesondert anzugeben
(IAS 32.39). Ebenso sind die hieraus resultierenden Steuereffekte nach den Regelungen in
IAS 12 zu behandeln.77

Treten Transaktionskosten im Zusammenhang mit zusammengesetzten Finanzinstru-
menten auf, sind diese proportional zu der Aufteilung des aufgenommenen Kapitals den ein-
zelnen Komponenten zuzuordnen. Für den Fall, dass Transaktionskosten mehrere Transaktio-

72 Vgl. IDW, IDW RS HFA 45, Tz. 41.
73 Vgl. IDW, IDW RS HFA 45, Tz. 42.
74 Vgl. IDW, IDW RS HFA 45, Tz. 43.
75 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 343.
76 Vgl. IDW, IDW RS HFA 45, Tz. 43.
77 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 350.
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I. Rechnungslegung nach IFRS 19

nen betreffen, sind diese anhand eines sinnvollen Zuordnungsschlüssels, wie sie bei
ähnlichen Transaktionen verwendet werden, auf die einzelnen Transaktionen zu allokieren.
Ein Beispiel hierfür sind Kosten eines gleichzeitigen Zeichnungsangebots für neue Aktien und
für die Börsennotierung bereits ausgegebener Aktien (IAS 32.38).78

(einstweilen frei)

e) Derivate

ea) Grundlagen

Ein Derivat ist ein Finanzinstrument oder ein anderer Vertrag, der in den Anwendungsbereich
von IAS 39 bzw. IFRS 9 fällt und alle der drei nachfolgenden Merkmale aufweist (IAS 39.9;
IFRS 9.Appendix A):79

• Die Wertänderung leitet sich aus der Änderung eines bestimmten Zinssatzes, Preises eines
Finanzinstruments, Güter-/Rohstoffpreises, Wechselkurses, Preis- oder Zinsindex, Boni-
tätsratings, Kreditindex oder einer ähnlichen Variablen (auch Basisobjekt genannt) ab. Bei
nicht-finanziellen Variablen ist als weitere Voraussetzung vorgesehen, dass diese nicht spe-
zifisch für eine der Vertragsparteien sind.80

• Der Vertrag erfordert keine Anfangsauszahlung oder eine, die im Vergleich zu anderen Ver-
tragsformen, von denen zu erwarten ist, dass sie in ähnlicher Weise auf Änderungen der
Marktbedingungen reagieren, geringer ist.

• Der Vertrag wird zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt; es liegt mithin ein Termingeschäft
vor.

Bei der Anwendung der vorgenannten Definition ist es unerheblich, zu welchem Zweck Deri-
vate eingesetzt werden. Ebenso spielt es keine Rolle, ob der jeweilige Vertrag (z.B. eine Op-
tion) auch tatsächlich ausgeübt wird oder nicht (IAS 39.IG B.7; IFRS 9.IG B.7). Es müssen le-
diglich die genannten Kriterien erfüllt sein.

Als typische Beispiele für Derivate werden Optionen, Swaps, Forwards und Futures ge-
nannt (IAS 39.AG9; IAS 39.IG B.2; IFRS 9.BA.1; IFRS 9.IG B.2). Ein Derivat hat in der Regel ei-
nen Nennbetrag (Nominalwert) in Form eines Währungsbetrags, einer Anzahl von Aktien, ei-
ner Anzahl von Einheiten, gemessen in Gewicht oder Volumen, oder anderer im Vertrag
genannter Einheiten. Dabei beinhaltet ein Derivat jedoch nicht die Verpflichtung aufseiten des
Inhabers oder Stillhalters, den Nennbetrag bei Vertragsabschluss auch tatsächlich zu investie-
ren oder in Empfang zu nehmen. Alternativ könnte ein Derivat zur Zahlung eines festen Be-
trags oder eines Betrags, der sich infolge des Eintritts eines künftigen, vom Nennbetrag unab-
hängigen Sachverhalts (jedoch nicht proportional zu einer Änderung des Basiswerts) ändern
kann, verpflichten (IAS 39.AG9). So kann eine Vereinbarung auch ohne die Angabe eines
Nennbetrags ein Derivat darstellen. IAS 39 nennt hier als Beispiel die Vereinbarung, einen fes-
ten Betrag zu zahlen, wenn der 6-Monats-LIBOR um 100 Basispunkte steigt.

Bei einem Derivat wird zudem eine Anfangsauszahlung gefordert, die im Vergleich zu an-
deren Vertragsformen, die in ähnlicher Weise auf Änderungen der Marktbedingungen reagie-
ren, geringer ist. Die meisten Optionen erfüllen diese Definition, da die Prämie i.d.R. geringer
ist als die Investition, die für den Erwerb des zugrunde liegenden Finanzinstruments, an das
die Option gekoppelt ist, erforderlich wäre (IAS 39.AG 11; IFRS 9.BA.3). Lediglich bei Optio-

78 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 351.
79 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2966; Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 360.
80 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2968.
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nen, die (tief) im Geld sind, kann es vorkommen, dass die Kapitaleinsätze nahezu gleich
sind.81

So fallen z.B. auch Währungsswaps unter diese Definition, da zu Beginn ein Tausch ver-
schiedener Währungen mit dem gleichen beizulegenden Zeitwert vorgenommen wird und
hierfür keine Anfangsauszahlung erforderlich ist (IAS 39.AG 11; IFRS 9.BA.3). In IAS 39 wird
nicht erläutert, wann eine Anschaffungsauszahlung als geringer anzusehen ist. Diese Ein-
schätzung ist somit vom betreffenden Unternehmen selbst vorzunehmen.82

Viele Derivate erfordern Margin-Zahlungen. Diese im Zusammenhang mit Derivaten er-
brachten Margin-Zahlungen gehören jedoch nicht zur Anfangsinvestition (IAS 39.IG B.10;
IFRS 9.IG B.10).

Ein Derivat hat immer mindestens ein Basisobjekt (underlying). Hierzu gehören z.B.:83

• bestimmte Zinssätze (z.B. LIBOR),
• der Preis eines Finanzinstruments (z.B. der Preis einer Unternehmensanleihe),
• Rohstoffpreise (z.B. der Preis eines Barrels Öl),
• Wechselkurse (z.B. USD/EUR-Kassakurs),
• Preisindizes (z.B. Verbraucherpreisindex),
• Kredit-Rating (z.B. Fitch),
• Kredit-Index und
• nicht-finanzielle Variable.

Auch Derivate, die mehr als ein Basisobjekt haben, fallen in den Anwendungsbereich von
IAS 39 bzw. IFRS 9.

Zu den Derivaten zählen nach IAS 39 bzw. IFRS 9 auch Verträge, die auf Bruttobasis durch
Lieferung des zugrunde liegenden Postens erfüllt werden (z.B. Termingeschäfte über den
Kauf eines festverzinslichen Schuldinstruments). Ein Unternehmen kann einen Vertrag über
den Kauf oder Verkauf eines nicht-finanziellen Postens geschlossen haben, der durch einen
Ausgleich in bar oder anderen Finanzinstrumenten oder durch den Tausch von Finanzinstru-
menten erfüllt werden kann (z.B. ein Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu
einem festen Preis zu einem zukünftigen Termin). Verträge dieser Art fallen in den Anwen-
dungsbereich von IAS 39 bzw. IFRS 9, sofern sie nicht zum Zweck der Lieferung eines nicht-fi-
nanziellen Postens gemäß dem voraussichtlichen Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungsbedarf
des Unternehmens abgeschlossen wurden und in diesem Sinne weiter gehalten werden
(IAS 39.AG10; IFRS 9.BA.2).

Ebenfalls zu den Derivaten nach IAS 39 bzw. IFRS 9 zählen Wettverträge.84 Dies ist damit
zu begründen, dass nach Abschluss einer Wette der Wettkunde dazu verpflichtet ist, seinen
Wetteinsatz in Form von Zahlungsmitteln an den Wettanbieter zu bezahlen. Für den Wettan-
bieter resultiert hieraus im Falle eines Gewinns des Wettkunden eine vertragliche Verpflich-
tung zur Zahlung. Das Derivat ist in diesem Fall i.d.R. der Kategorie zu Handelszwecken ge-
halten zuzuordnen.85

(einstweilen frei)

eb) Optionen

Optionen sind vertragliche Vereinbarungen, bei denen einem Vertragspartner (Optionsinha-
ber) das Recht eingeräumt wird, zukünftig innerhalb einer bestimmten Frist bzw. zu einem

81 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 39, Tz. 32.
82 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 361.
83 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2967.
84 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 362.
85 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 362.
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bestimmten Zeitpunkt mit einem anderen Vertragspartner (Optionsstillhalter) ein vorab fest-
gelegtes Vertragsverhältnis einzugehen bzw. vom Stillhalter die Zahlung eines hinsichtlich
seiner Bestimmungsgrößen fixen Geldbetrags (Barausgleich) zu verlangen. Es handelt sich
hierbei um Termingeschäfte mit einem asymmetrischen Risikoprofil, da Inhaber und Stillhal-
ter über unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile verfügen. Während der Verlust für den Käu-
fer der Option auf die Höhe der zu zahlenden Optionsprämie begrenzt ist, hat der Verkäufer
ein (fast) unbegrenztes Verlustrisiko.

Die vier Grundpositionen von Optionen stellen sich wie folgt dar:

Abb. A.2: Grundpositionen bei Optionen86

Als Basisobjekt (underlying) kommen u.a. Kassainstrumente (z.B. Aktien, Devisen oder An-
leihen), Indizes, Termingeschäfte (z.B. Futures, Forward Rate Agreements, Devisen oder Wa-
ren), Credit-Spreads, Swaps und Optionen infrage. Unterschieden wird zwischen dem Recht,
ein Basisobjekt zu kaufen (Kaufoption), und dem Recht, ein Basisobjekt zu verkaufen (Ver-
kaufsoption). Ein Optionsgeschäft kann eine Optionsprämie für das Optionsrecht beinhalten,
die der Käufer dem Verkäufer zu entrichten hat. Dies ist jedoch keine notwendige Vorausset-
zung für das Vorliegen einer Option. Wird eine Option verkauft, wird dies i.d.R. als geschrie-
bene Option bezeichnet.

Unterschieden wird zudem zwischen amerikanischen Optionen und europäischen Optio-
nen. Amerikanische Optionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie innerhalb einer bestimm-
ten Zeitspanne jederzeit ausgeübt werden, europäische Optionen können hingegen nur an
einem bestimmten Tag am Ende der Optionslaufzeit ausgeübt werden.

Der Marktwert von Optionen ergibt sich vereinfacht ausgedrückt aus den beiden Kompo-
nenten Zeitwert und innerer Wert, wobei sich der innere Wert aus der Differenz zwischen
dem Basispreis (strike price) des Basisobjekts und dem aktuellen Marktpreis bestimmt.87

Liegt der Marktpreis einer Kaufoption über dem Basispreis, ist die Option im Geld (in the mo-
ney), hat also einen positiven inneren Wert. Bei Verkaufsoptionen verhält es sich genau um-
gekehrt. Ist der Basispreis einer Kaufoption höher als der aktuelle Kurs des Basiswerts, ist die
Option aus dem Geld (out of the money). Auch hier ist es für Verkaufsoptionen genau umge-
kehrt. Sind Basispreis und aktueller Marktpreis des Basiswerts gleich hoch, ist die Option am
Geld (at the money).

Der Zeitwert von Optionen spiegelt die Möglichkeit wider, dass die Option noch den inne-
ren Wert erreichen oder weiter steigern kann. Der Zeitwert ist dabei stark abhängig von der
Restlaufzeit der Option, der Volatilität des Basisobjekts und dem risikolosen Zins. Ebenfalls
entscheidend ist die Art der Ausübung, also ob es sich um eine amerikanische oder europäi-
sche Option handelt.

86 Abbildung in Anlehnung an Scharpf/Luz2, 2000, 341.
87 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 373.

Kaufoption
(call)

Käufer:
(long position)

Hat das Recht (aber keine Verpflichtung), das Grundgeschäft zum festgelegten
Preis zu erwerben (oder Barausgleich zu verlangen).

Stillhalter:
(short position)

Hat bei Ausübung der Option die Verpflichtung, das Grundgeschäft zum festge-
legten Preis zu verkaufen (oder Barausgleich zu leisten).

Verkaufsoption
(put)

Käufer:
(long position)

Hat das Recht (aber keine Verpflichtung), das Grundgeschäft zum festgelegten
Preis zu verkaufen (oder Barausgleich zu verlangen).

Stillhalter:
(short position)

Hat bei Ausübung der Option die Verpflichtung, das Grundgeschäft zum festge-
legten Preis zu kaufen (oder Barausgleich zu leisten).
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Als Zinsbegrenzungsvereinbarungen werden Zinscaps, Zinsfloors und Zinscollars be-
zeichnet. Dabei handelt es sich um vertraglich festgelegte Grenzen für die Verzinsung eines
bestimmten Kapitalbetrags für einen bestimmten Zeitraum. Für alle drei Instrumente gilt, dass
Ausgleichszahlungen zu leisten sind, wenn ein als Referenzzinssatz vereinbarter Marktzins-
satz (z.B. 6-Monats-EURIBOR) eine vereinbarte Grenze über- oder unterschreitet. Ein Zins-
cap ist dabei die Vereinbarung einer Zinsobergrenze, d.h., der Käufer eines Zinscaps hat das
Recht, vom Verkäufer die Zinsdifferenz aus dem vereinbarten nominellen Kapitalbetrag für
den vereinbarten Zeitraum zu verlangen, die sich daraus ergibt, dass der Marktzinssatz die
vereinbarte Zinsobergrenze überschreitet. Entsprechend ist der Verkäufer eines Zinsfloors
verpflichtet, dem Käufer die Zinsdifferenz zu erstatten, die sich ergibt, weil der Marktzinssatz
die vereinbarte Zinsuntergrenze unterschreitet. Der Zinscollar ist die Kombination einer Zins-
ober- und einer Zinsuntergrenze. Hier vereinbaren Käufer und Verkäufer eine Zinsbandbreite,
d.h. sowohl eine Zinsober- als auch eine Zinsuntergrenze und einen Referenzzinssatz. Der
Käufer hat dann das Recht, eine Ausgleichszahlung zu verlangen, wenn der Marktzins die
Zinsobergrenze überschreitet. Der Käufer muss eine Ausgleichszahlung leisten, wenn der
Marktzins die vereinbarte Zinsuntergrenze unterschreitet. Durch die Kombination von Kauf
und Verkauf von Optionen (z.B. als Bandbreiten- oder Zylinderoptionen) wird die vom Käufer
aufzuwendende Nettoprämie reduziert, weil sich das Profil der Chancen und Risiken gegen-
über dem Kauf eines Caps bzw. Floors zu seinen Lasten verschlechtert hat. Sofern sich die zu
leistende und die zu empfangende Prämie ausgleichen, ergibt sich eine Nettoprämie von null
(Zero-Cost-Collar). Eine Bandbreiten- oder Zylinderoption stellt ein Optionskombinationsge-
schäft aus einem Kauf und gleichzeitigem Verkauf von Optionen dar. Dabei verringert die dem
Unternehmen zustehende Prämie aus dem Verkauf die zu zahlende Optionsprämie für den
Kauf.88

(einstweilen frei)

ec) Termingeschäfte

Forwards sind außerbörsliche Termingeschäfte (OTC), bei denen zwei Vertragsparteien verein-
baren, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft einen bestimmten Betrag zu bezahlen.
Als Grundgeschäft können hierfür Wertpapiere, Devisenkurse und andere Grundgeschäfte,
auf die sich zwei Kontraktpartner verständigen, dienen. Zu den Forwards gehören in erster Li-
nie Devisentermingeschäfte. Hierbei vereinbaren die Parteien, einen bestimmten Betrag in
einer bestimmten Währung zu einem festgelegten Kurs zu einem in der Zukunft liegenden
Zeitpunkt zu kaufen bzw. zu verkaufen. Der Marktwert ergibt sich vereinfacht ausgedrückt
aus der Differenz zwischen dem vereinbarten Terminkurs und dem marktgerechten Termin-
kurs am Stichtag. Bei Vertragsabschluss beträgt dieser i.d.R. null, vorausgesetzt es handelt
sich hierbei um marktgerechte Konditionen.89

Zu den Forwards gehören insbesondere auch Forward Rate Agreements (FRAs). Hierbei
handelt es sich um Vereinbarungen zwischen zwei Vertragsparteien, bei denen die Vertrags-
partner den Zinssatz in Bezug auf einen nominalen Kapitalbetrag für einen in der Zukunft ge-
legenen Zeitraum verbindlich festlegen. Kapitalbeträge werden hier, ebenso wie bei einem
Zinsswap, nicht ausgetauscht. Die vereinbarte Verzinsung wird als Basiszinssatz bzw. FRA-
Zinssatz bezeichnet, die Differenz zwischen dem Basiszinssatz und dem am Referenztag gül-
tigen Marktzinssatz bestimmt die Höhe der Ausgleichszahlung, die zwischen den Vertrags-
partnern zu leisten ist. Die Ausgleichszahlung errechnet sich dabei aus dieser Zinsdifferenz
auf der Basis des vereinbarten Betrags, bezogen auf die vereinbarte Laufzeit.

88 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 373.
89 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 370.
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Da die Differenz vorab gezahlt wird, nämlich am Ende der Vorlaufzeit des FRA, d.h. zu Be-
ginn der Periode, die als Referenzperiode für die Verzinsung festgelegt wurde, wird im Regel-
fall eine entsprechende Abzinsung der Ausgleichszahlung vorgenommen. Der FRA-Verkäufer
erhält dabei einen festen Zinssatz und leistet der Gegenpartei einen variablen Zinssatz.90 Da
die Zahlungsverpflichtung sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer von der Zinsent-
wicklung abhängt, liegt bei Forwards eine symmetrische Risikoverteilung vor.

(einstweilen frei)

ed) Swaps

Swaps zeichnen sich dadurch aus, dass eine Vereinbarung zwischen zwei Vertragsparteien ge-
troffen wird, bestimmte Zahlungen an mehreren, in der Zukunft liegenden Zeitpunkten, aus-
zutauschen. Hierbei ist insbesondere die Art und Weise der Berechnung der Zahlungen ent-
scheidend. Zu den Swapgeschäften gehören im Wesentlichen Zinsswaps (interest rate swaps),
Währungsswaps (currency swaps), kombinierte Zins-/Währungsswaps (currency interest rate
swaps) sowie exotische Swaps.

Bei Zinsswaps handelt es sich um außerbörsliche Termingeschäfte (OTC), bei denen zwei
Vertragspartner sich dazu verpflichten, Zinszahlungen auszutauschen. Diese Zinszahlungen
beziehen sich auf denselben Kapitalbetrag und können sowohl fix (über die Laufzeit kon-
stant) als auch variabel (an einen veränderlichen Referenzzinssatz geknüpft) sein. Der Tausch
bezieht sich jedoch nicht auf den zugrunde liegenden Kapitalbetrag, sondern lediglich auf die
zugehörigen Zinsen. Die Grundform eines Zinsswaps stellt der »Plain-Vanilla-Zinsswap« dar.
Hierbei werden nachschüssig zu zahlende fixe Zinsen gegen nachträglich von der Gegenpartei
zu zahlende variable Zinsen ausgetauscht. Die variablen Zinsen werden i.d.R. an einen Refe-
renzzinssatz wie z.B. den EURIBOR geknüpft.

Bei einem Zinsswap werden demnach z.B. festverzinsliche Forderungen/Verbindlichkeiten
in variabel verzinsliche Forderungen/Verbindlichkeiten umgewandelt und umgekehrt. Dies ist
vor allem dann von Vorteil, wenn ein Unternehmen ein Geschäft am Kapitalmarkt abschließt,
jedoch eine andere Finanzierungsstruktur wünscht. Diese kann im Nachhinein durch den Ab-
schluss eines Zinsswaps hergestellt werden. Die Definitionsmerkmale eines Derivats nach
IAS 39 bzw. IFRS 9 sind sowohl für das Geschäft des Unternehmens, das die Festsatzzinsen er-
hält, als auch für das Geschäft der Gegenpartei erfüllt.91 So gehören hierzu z.B. auch Ver-
pflichtungen, bei denen der Festzinszahler den Barwert bereits zu Beginn begleicht, da hier
eine erheblich geringere Anschaffungsauszahlung erforderlich ist als für Investitionen in ein
variabel verzinsliches Wertpapier (IAS 39.IG B.4; IFRS 9.IG B.4). Nicht dazu gehören jedoch
erhaltene Swaps, bei denen vom Zahler variabler Zinsen eine barwertige Vorauszahlung vor-
genommen wird (IAS 39.IG B.5; IFRS 9.IG B.5). Dies liegt vor allem daran, dass hierbei im
Prinzip eine fixe Zahlung zum Abschlusszeitpunkt in feste, gleichbleibende Zahlungen der
Zukunft getauscht wird und dies somit vergleichbar ist mit dem Erwerb eines Wertpapiers mit
gleichbleibenden Zins- und Tilgungszahlungen.92

Im Rahmen der Bewertung wird der Swap unter Rückgriff auf das Barwertkonzept gedank-
lich in einen Einzahlungs- und einen Auszahlungsstrom zerlegt und auf den Bewertungsstich-
tag diskontiert. Die Differenz der Barwerte ergibt das Bewertungsergebnis. Im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses beträgt der Marktwert eines Swaps regelmäßig null, soweit beide Kondi-
tionen (Festsatzzins und variabler Zins) marktgerecht sind und vorbehaltlich einer gegebe-
nenfalls vorzunehmenden Anpassung um das Risiko der Nichterfüllung (Kreditrisiko). Der
vereinfachte Rückgriff auf einen einheitlichen Diskontierungsfaktor für sämtliche Zinszah-

90 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 370.
91 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 371.
92 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 371.
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lungstermine bedingt jedoch den unrealistischen Fall einer flachen Zinsstrukturkurve. Des-
halb wird zur Abzinsung auf die aus der Zinsstrukturkurve ablesbaren laufzeitspezifischen
Zerobond-Zinssätze zurückgegriffen.

Ein besonderes Problem bei der dargestellten Bewertung von Swaps besteht in der Erfas-
sung der Zinsen. Bei der Diskontierung der Zahlungsströme werden sämtliche noch ausste-
henden Zahlungen diskontiert, unabhängig davon, ob sie auf die Periode zwischen letztem
Zinszahlungstag und Bewertungsstichtag oder auf die Periode zwischen Bewertungsstichtag
und nächstem (zukünftigem) Zinszahlungsstichtag entfallen. Aus diesem Grund ist regelmä-
ßig eine Korrektur des Barwerts (dirty present value, dirty price) um den Betrag der Stückzin-
sen vorzunehmen (Zinsabgrenzung). Im Regelfall dürfte es genügen, wenn die errechneten
Stückzinsen (Saldo der Zinsabgrenzung) verteilungsgerecht berücksichtigt werden. Der um
die Zinsabgrenzung bereinigte Barwert stellt den clean present value (clean price) dar.93

Ein Währungsswap zeichnet sich dadurch aus, dass sich zwei Vertragsparteien darauf ver-
ständigen, einen Kapitalbetrag (inklusive der damit verbundenen Zinszahlungen) in einen Ka-
pitalbetrag einer anderen Währung (inklusive der damit verbundenen Zinszahlungen), einzu-
tauschen. Zu Vertragsbeginn werden die Kapitalbeträge in unterschiedliche Währungen
getauscht und der Devisenkurs für den Rücktausch am Ende der Laufzeit festgelegt. Während
der Laufzeit werden die zugehörigen Zinszahlungen in der jeweiligen Währung bestimmt und
ausgetauscht. Diese unterscheiden sich zwar i.d.R. wegen des abweichenden Zinsniveaus der
verschiedenen Währungsgebiete, beruhen jedoch auf denselben Berechnungsmodalitäten
(fest/fest oder variabel/variabel). Der Kapitalbetrag wird am Fälligkeitstag zum vertraglich
vereinbarten Kassakurs zurückgetauscht.

Bei einem kombinierten Zins-/Währungsswap handelt es sich um eine Kombination der
Merkmale von Zins- und Währungsswaps. Die Vertragsparteien tauschen hierbei Zinsver-
pflichtungen sowohl in divergierenden Währungen als auch mit unterschiedlichen Zinsbin-
dungsfristen aus.

Bei Swaps handelt es sich um außerbörslich gehandelte Derivate (OTC). Aus diesem Grund
ist neben den Grundformen eine Reihe weiterer Variationen beobachtbar. Eine Variation der
Zahlungsstrukturen liegt beim Forward Swap (oder auch Terminswap) vor, in dem durch ei-
nen verzögerten Laufzeitbeginn Elemente eines Termin- und Swapgeschäfts verknüpft wer-
den, womit ein zukünftiger Anlage- oder Finanzierungsbedarf bereits im Voraus abgesichert
werden kann. Eine weitere Variation besteht darin, die der Zinsberechnung zugrunde liegen-
den nominalen Kapitalbeträge im Zeitablauf zu variieren. Bei einem Amortisationsswap
(oder auch Step-down-Zinsswap) reduziert sich der dem Swap zugrunde liegende Nominalbe-
trag entsprechend einem festgelegten Tilgungsplan. Die Tilgungsstruktur kann auch entspre-
chend den Tilgungsbeträgen eines Annuitätendarlehens vereinbart werden, die während der
Vertragslaufzeit zu einer sinkenden Zinsbelastung führen (Annuitätenswap). Im Gegensatz
dazu ist der Step-up-Swap (oder auch Stufenswap) durch einen planmäßigen Anstieg der den
Zinszahlungen zugrunde liegenden Nominalbeträge gekennzeichnet. Die Kombination aus ei-
nem Step-up-Swap und einem Amortisationsswap kennzeichnet den Roller-Coaster-Swap.
Die periodisch anfallenden Festzinszahlungen werden beim Zero-Coupon-Swap (oder auch
Balloon-Zinsswap) durch eine einmalige Festzinszahlung am Ende der Laufzeit ersetzt. Eine
weitere Variation besteht darin, Zinsswaps in Verbindung mit Optionen zu kontrahieren, in-
dem einer Vertragspartei z.B. eine Option auf vorzeitige Kündigung des Swaps eingeräumt
wird. Erhält der Festzinszahler das vorzeitige Kündigungsrecht, handelt es sich um einen
Callable-Swap, liegt das Recht beim Festzinsempfänger, liegt ein Puttable-Swap vor. Für das
Optionsrecht ist eine Prämie zu zahlen, die auch in den gegenseitigen Zinszahlungsvereinba-
rungen berücksichtigt werden kann. Das Gegenteil dazu stellt der prolongierbare Swap dar,
bei dem einer Vertragspartei die Option zur Verlängerung der Laufzeit eingeräumt wird. Zu

93 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 371.
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den komplexeren Swaps zählen die Yield-Curve-Swaps, bei denen im Gegensatz zum Plain-
Vanilla-Zinsswap beide Zinssätze viertel- oder halbjährlich neu festgestellt werden. Der Fest-
satz bleibt für die Laufzeit des Swaps damit nicht konstant. Beim Basisswap sind die ge-
tauschten Zinszahlungen beide variabel, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Referenz-
zinssätze bzw. Zinsanpassungszeiträume.94

(einstweilen frei)

ee) Futures

Futures werden, im Gegensatz zu Forwards, i.d.R. über eine Börse gehandelt. Dies liegt vor
allem daran, dass sie in ihrer Ausgestaltung, also insbesondere in Bezug auf die Laufzeit, die
Qualität und die Quantität des Vertragsgegenstands, standardisiert sind. Futures sind somit an
einer Börse gehandelte Forward-Kontrakte, die standardisierte Merkmale aufweisen, die von
der Börse festgelegt werden. Unterschieden wird im Wesentlichen zwischen Futures, deren
Basiswert sich auf Finanzprodukte bezieht, und Futures, deren Basiswert sich auf Commodi-
ties, also z.B. Rohstoffe, Energieträger oder Nahrungsmittel, bezieht.

Beispiele für Futures auf Finanzprodukte sind Zins-, Devisen- und Aktienindex-Futures.
Zu den Commodity-Futures zählen u.a. Futures auf Kupfer, Strom und Kohle. Bei Zins-Futu-
res handelt es sich um eine Vereinbarung zweier Vertragspartner, verzinsliche Geld- oder
Kapitalanlageprodukte, die in ihrer Qualität und Quantität bereits feststehen, zu einem vorher
vereinbarten Preis und Zeitpunkt zu liefern oder abzunehmen.95 Zu den wichtigsten Kontrak-
ten zählen hierbei an der Börse gehandelte Euro-Bund-Futures, deren vereinbarter Zinssatz
vom Kurs einer fiktiven Bundesanleihe abgeleitet wird. Der Käufer der Euro-Bund-Futures
verpflichtet sich dazu, am Erfüllungstag die betreffende Anleihe zu dem vereinbarten Preis zu
kaufen. Der Verkäufer hat dementsprechend die Pflicht, zu liefern. Es handelt sich somit,
ebenfalls wie bei Forwards, um unbedingte Termingeschäfte. Sie weisen daher ebenfalls ein
symmetrisches Risikoprofil auf.

Da Futures über die Börse gehandelt werden, ist durch die Clearingstelle der Börse die Er-
füllung der Kontrakte garantiert. Damit liegt das Ausfallrisiko grundsätzlich bei der Clearing-
stelle. Während der Laufzeit des Futures kann ein Barausgleich an jedem Handelstag
stattfinden. Mit dem Ausgleich erlöschen auch die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
gegenüber der Clearingstelle. Zu Beginn eines Future-Kontrakts wird der Börseneinrichtung
eine Sicherheit in Höhe der Initial-Margin in Form von Geld, Avalen oder verpfändeten Wert-
papieren bereitgestellt. Die Höhe der Initial-Margin hängt von den jeweiligen Börsenbestim-
mungen und der Volatilität des Basisobjekts ab.96 Die Initial-Margin wird auf einem Margin-
Account hinterlegt. Zweckmäßigerweise bietet es sich an, pro Börseneinrichtung einen ge-
trennten Margin-Account zu führen. Auf dem Margin-Account wird auch die Variation-
Margin erfasst. Diese ergibt sich aus der Wertänderung des Future-Kontrakts und wird täglich
abgerechnet. Die Wertveränderung zum letzten Börsentag wird dementsprechend aus dem
Margin-Account verrechnet. Die Margin-Zahlungen sind nicht Teil der Anschaffungskosten
(IAS 39.IG B.10; IFRS 9.IG B.10).

(einstweilen frei)

94 Vgl. Krumnow/Bellavite-Hövermann/Sprißler u.a.(Hrsg.), Kommentar2, § 340e HGB, Tz. 360.
95 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 372.
96 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 372.
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f) Finanzgarantien

Nach der gleichlautenden Definition nach IAS 39 und IFRS 9 ist eine Finanzgarantie ein Ver-
trag, bei dem der Garantiegeber zur Leistung bestimmter Zahlungen verpflichtet ist, die den
Garantienehmer für einen Verlust entschädigen, der entsteht, weil ein bestimmter Schuld-
ner seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß den ursprünglichen oder geänderten Bedingun-
gen eines Schuldinstruments nicht fristgemäß nachkommt (IAS 39.9; IFRS 9.Appendix A).97

Bei den Finanzgarantien, die in den Anwendungsbereich von IAS 39 bzw. IFRS 9 fallen, muss
folglich ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Garantiegeber (z.B. Bürge), dem Garantieneh-
mer (z.B. begünstigte Bank) und dem Schuldner (z.B. Hauptschuldner) gegeben sein.

Eine Finanzgarantie liegt dann vor, wenn eine vertragliche Vereinbarung über das zu-
grunde liegende Schuldinstrument, die zugehörige Entschädigungsleistung und den Zah-
lungsausfall existiert. Die Form des Vertrags (mündlich, schriftlich) ist dabei nicht relevant,
wobei jene Formvorschriften zu beachten sind, die Voraussetzung für die zivilrechtliche Wirk-
samkeit der vertraglichen Vereinbarung sind (IAS 39.AG4; IFRS 9.B2.5).98 Wichtig ist, dass
Entschädigungszahlungen nur dann zu leisten sind, wenn der Schuldner bei Fälligkeit tat-
sächlich ausfällt. Relevante Parteien sind hierbei Garantiegeber, Garantienehmer und Schuld-
ner.99 Gängige Beispiele für Finanzgarantien sind u.a.:

• Bürgschaften,
• Bankgarantien,
• Zahlungsgarantien,
• Akkreditive und Kreditversicherungen.

Keine Finanzgarantien stellen hingegen kredit- bzw. bonitätsrisikobezogene Garantien dar,
bei denen die Zahlung von Änderungen bestimmter Preise, Zinssätze, Währungen, Indizes,
Finanzinstrumente usw. abhängt. Bei diesen Vereinbarungen handelt es sich i.d.R. um Deri-
vate (z.B. Kreditderivate), die in den Anwendungsbereich von IAS 39 bzw. IFRS 9 fallen
(IAS 39.AG4(b); IFRS 4.B19(f)).100

Insofern ist ein wesentliches Merkmal einer Finanzgarantie, dass Entschädigungszahlun-
gen nur dann zu leisten sind, wenn der Schuldner bei Fälligkeit tatsächlich nicht leistet. Eine
Finanzgarantie bezieht sich ferner auf ein Schuldinstrument (debt instrument). Für den Be-
griff Schuldinstrument enthalten die IFRS keine Definition. Bei der Auslegung dieses Begriffs
erscheint es sachgerecht, sich an dem in IAS 32.11 definierten Begriff der finanziellen Verbind-
lichkeit zu orientieren.101

Hat ein Garantiegeber zuvor ausdrücklich erklärt (asserted explicitly), dass ein solcher
Vertrag als Versicherungsvertrag betrachtet wird und die hierfür anwendbaren Rechnungs-
methoden verwendet werden, kann er wählen, ob er IAS 39 bzw. IFRS 9 oder IFRS 4 anwendet
(IAS 39.AG4(a); IFRS 9.B2.5(a)). Für Finanzgarantien, die in Verbindung mit einem Warenver-
kauf gewährt wurden, ist IAS 18 anzuwenden (IFRS 4.4(d); IAS 39.2(e); IFRS 9.2.1(e)). Die Er-
klärung, ob es sich um einen Versicherungsvertrag handelt, kann im Schriftwechsel zwischen
Garantiegeber und Kunden (bzw. Regulierungsbehörden), in Verträgen, Geschäftsunterlagen
oder im Jahresabschluss festgehalten werden (IAS 39.AG4A; IFRS 9.B2.6). Die Entscheidung,
ob IFRS 4 oder IAS 39 bzw. IFRS 9 angewendet wird, kann für jeden einzelnen Vertrag geson-
dert getroffen werden. Diese ist dann jedoch unwiderruflich (IAS 39.2(e); IFRS 9.2.1(e)).

97 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2939.
98 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2941.
99 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 328.

100 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 328.
101 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2940.
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In den folgenden Beispielen liegt keine Finanzgarantie i. S.v. IAS 39 bzw. IFRS 9 vor:102

• Gewährleistungsgarantien von Produzenten für verkaufte Produkte,
• Garantien, die Entschädigungszahlungen für den Fall vorsehen, dass eine vertragliche Leis-

tung nicht bis zu einem bestimmten Datum erbracht wird (z.B. Lieferungen von Maschinen),
• Garantien, dass eine Immobilie nach einem bestimmten Zeitraum einen bestimmten

Marktpreis hat,
• Lieferungs- und Leistungsgarantien,
• Fertigstellungsgarantien,
• im Regelfall Patronatserklärungen.

(einstweilen frei)

g) Beizulegender Zeitwert

Der beizulegende Zeitwert entspricht nach der Definition dem Preis, der bei der Veräußerung
eines Vermögenswerts oder bei der Übertragung einer Verbindlichkeit im Rahmen einer ge-
wöhnlichen Transaktion zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag erhalten bzw.
gezahlt würde (IAS 32.11; IFRS 13.9).

Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ist zeitpunktbezogen (IFRS 13.15), daher ist
eine Glättung des beizulegenden Zeitwerts mit Blick auf Preisschwankungen vor und nach
dem Bewertungsstichtag nicht zulässig. Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts basiert
auf einer hypothetischen Transaktion am Bewertungsstichtag. Hierfür wird der Prozess der
Bildung eines Veräußerungs- bzw. Übertragungspreises (exit price) auf einem Markt nach-
empfunden.103 Der beizulegende Zeitwert wird als marktbezogener Abgangspreis definiert,
der unter aktuellen Marktbedingungen entweder im Hauptmarkt oder alternativ im vorteilhaf-
testen Markt vereinnahmt werden kann (IFRS 13.24).104 Durch die Orientierung an repräsen-
tativen Marktteilnehmern ist von unternehmensindividuellen Annahmen bei der Bestimmung
des beizulegenden Zeitwerts zu abstrahieren (IFRS 13.2; IFRS 13.22). Aus der Bezugnahme
auf eine gewöhnliche Transaktion ist abzuleiten, dass es sich nicht um eine erzwungene Ver-
äußerung oder Übertragung (Liquidation, Notverkauf etc.) handeln darf. Bei der Bestimmung
des beizulegenden Zeitwerts darf der Preis nicht um Transaktionskosten erhöht bzw. verrin-
gert werden. Transaktionskosten sind kein Merkmal des Bewertungsobjekts, sondern spezi-
fisch für die Transaktion. Transaktionskosten werden entsprechend dem jeweils maßgebli-
chen Standard behandelt (IFRS 13.25) (vgl. dazu ausführlich Kap. E, Tz. 125–130).

(einstweilen frei)

h) Zusammengesetzte Finanzinstrumente

Der IASB hat die Vorschriften zur Bilanzierung von eingebetteten Derivaten mit dem Ziel ver-
abschiedet, die Bilanzierung und Bewertung von Derivaten nicht dadurch umgehen zu kön-
nen, dass die derivativen Merkmale in andere, nicht-derivative Verträge eingebettet werden
(IAS 39.BC37; IFRIC 9.BC6). Insofern sollte durch die getrennte Bilanzierung eingebetteter De-
rivate die Umgehung der Bilanzierung von Derivaten zum beizulegenden Zeitwert in IAS 39
verhindert werden; dies gilt besonders, wenn nicht-finanzielle Basisverträge, die nicht unter
den Anwendungsbereich von IAS 39 bzw. IFRS 9 fallen, hierzu verwendet werden.

102 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 206.
103 Vgl. IDW, IDW RS HFA 47, Tz. 3.
104 Vgl. EY, IGAAP 2014, 946.
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Als strukturierte bzw. zusammengesetzte Instrumente gelten Vermögenswerte bzw. Ver-
bindlichkeiten, die im Vergleich zu nicht strukturierten Verträgen hinsichtlich ihrer Verzin-
sung, Laufzeit oder Rückzahlung besondere Ausstattungsmerkmale aufweisen. Unter einem
strukturierten Instrument wird folglich ein Instrument verstanden, das sich aus einem nicht-
derivativen Basisvertrag und einem (oder mehreren) die Zahlungsströme des Basisvertrags
modifizierenden eingebetteten Derivat zusammensetzt (vgl. Kap. I, Tz. 5–8). So werden ver-
zinsliche Wertpapiere häufig mit Wandlungsrechten oder Optionsrechten ausgestattet, sodass
dadurch die ursprüngliche Struktur der Papiere maßgeblich verändert wird.105

Nach der grundlegenden Definition ist ein eingebettetes Derivat (embedded derivative)
Bestandteil eines strukturierten bzw. zusammengesetzten Instruments (hybrid (combined)
instrument), das auch einen nicht-derivativen Basisvertrag enthält.106 Für zusammengesetzte
Instrumente ist charakteristisch, dass ein Teil der Zahlungsströme ähnlichen Schwankungen
ausgesetzt ist wie ein freistehendes Derivat. Ein eingebettetes Derivat verändert einen Teil
oder alle Zahlungsströme aus einem Vertrag in Abhängigkeit von einem bestimmten Zinssatz,
Preis eines Finanzinstruments, Rohstoffpreis, Wechselkurs, Preis- oder Kursindex, Bonitätsra-
ting oder -index oder einer anderen Variablen, sofern im Fall einer nicht-finanziellen Variablen
die Variable nicht spezifisch für eine Partei des Vertrags ist (IAS 39.10; IFRS 9.4.3.1).107

Bei der Einführung von IFRS 9 »Finanzinstrumente« als Nachfolgestandard zu IAS 39 hat
der IASB entschieden, die Regelungen zur Abspaltung von eingebetteten Derivaten in IFRS 9
auf die finanziellen Verbindlichkeiten und nicht-finanziellen Basisverträge zu beschrän-
ken. Als Begründung für diese Entscheidung werden die Komplexität der regelbasierten Vor-
schriften sowie ihre mangelnde Konsistenz angeführt (IFRS 9.BC4.84).

Ein eingebettetes Derivat ist von dem Basisvertrag nur dann zu trennen und separat zu bi-
lanzieren, wenn die folgenden drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (IAS 39.11;
IFRS 9.4.3.3):108

• Die wirtschaftlichen Merkmale und Risiken des eingebetteten Derivats sind nicht eng mit
den wirtschaftlichen Merkmalen und Risiken des Basisvertrags verbunden (not closely re-
lated).

• Ein eigenständiges Instrument mit den gleichen Bedingungen wie das eingebettete Derivat
würde die Kriterien eines Derivats nach IAS 39 bzw. IFRS 9 erfüllen.

• Das strukturierte (zusammengesetzte) Instrument wird nicht zum beizulegenden Zeit-
wert bewertet, dessen Änderungen sich unmittelbar erfolgswirksam im Periodenergebnis
niederschlagen.

Liegen diese drei Voraussetzungen vor, besteht eine bilanzielle Abspaltungspflicht (vgl. Kap. I,
Tz. 11–18).

(einstweilen frei)

i) Fortgeführte Anschaffungskosten

Die fortgeführten Anschaffungskosten eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finan-
ziellen Verbindlichkeit gehen von dem Betrag aus, mit dem ein finanzieller Vermögenswert
oder eine finanzielle Verbindlichkeit beim erstmaligen Ansatz bewertet wurde. Hiervon abzu-
ziehen sind Tilgungen, zuzüglich oder abzüglich der kumulierten Amortisation einer etwai-
gen Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem bei Endfälligkeit rückzahlbaren

105 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 3251.
106 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 39, Tz. 36; Schaber/Rehm/Märkl/Spies2, 2010, 61.
107 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2975.
108 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2976.
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I. Rechnungslegung nach IFRS 29

Betrag unter Anwendung der Effektivzinsmethode (IAS 39.9; IFRS 9.Appendix A). Insoweit
ist die Definition des Begriffs der fortgeführten Anschaffungskosten unverändert und stimmt
insoweit zwischen IAS 39 und IFRS 9 überein.109 Unterschiede bestehen allerdings bei der De-
finition des anzuwendenden Effektivzinssatzes, der ein wesentliches Element der fortgeführ-
ten Anschaffungskosten ist.

Für finanzielle Vermögenswerte ist nach IAS 39 zu beachten, dass zusätzlich etwaige
Minderungen aufgrund von Wertminderung (impairment) oder Uneinbringlichkeit (uncol-
lectibility) entweder in Form einer Direktabschreibung oder unter Verwendung eines Wert-
minderungskontos (directly or through the use of an allowance account) zu berücksichtigen
sind (IAS 39.9). Nach der Neuregelung in IFRS 9 muss für finanzielle Vermögenswerte zusätz-
lich eine Anpassung für jede Risikovorsorge (for any loss allowance) berücksichtigt werden
(IFRS 9.Appendix A).

(einstweilen frei)

j) Effektivzinsmethode

Nach IAS 39 ist die Effektivzinsmethode (effective interest rate method) eine Methode zur
Berechnung der fortgeführten Anschaffungskosten eines finanziellen Vermögenswerts oder
einer finanziellen Verbindlichkeit (oder einer Gruppe finanzieller Vermögenswerte oder finan-
zieller Verbindlichkeiten) und der Allokation von Zinserträgen oder Zinsaufwendungen bezo-
gen auf die jeweilige Periode. Sie dient damit der Zuordnung von Zinsaufwendungen und -er-
trägen über die Laufzeit (IAS 39.9).110

Nach IFRS 9 ist die Effektivzinsmethode (effective interest rate method) eine Methode zur
Berechnung der fortgeführten Anschaffungskosten eines finanziellen Vermögenswerts oder
einer finanziellen Verbindlichkeit und der Allokation und Erfassung von Zinserträgen oder
Zinsaufwendungen in der GuV bezogen auf die jeweilige Periode (IFRS 9.Appendix A).

(einstweilen frei)

k) Effektivzins

ka) Erfassung von Zinserträgen

Regelungen zur Realisierung von Erträgen sind in dem Rahmenkonzept und in IAS 18, der all-
gemeine Ertragsrealisierungsgrundsätze nach IFRS beinhaltet, enthalten. Die abstrakt for-
mulierten Ertragsrealisierungsgrundsätze in IAS 18 werden durch einen Anhang weiter kon-
kretisiert. Danach sind Zinserträge dann zu realisieren, wenn es (IAS 18.29):

• hinreichend wahrscheinlich (probable) ist, dass der wirtschaftliche Nutzen aus dem Ge-
schäft (Überlassungstransaktion) dem Unternehmen zufließen wird und

• die Erträge der Höhe nach verlässlich geschätzt werden können.

Zinserträge sind mithin dann erfolgswirksam zu erfassen, wenn die Bereitstellung von Kapital
erbracht wurde. Zinserträge bzw. -aufwendungen fallen zeitanteilig während der Periode
an, ohne dass dazu eine weitere Transaktion stattzufinden hat. Zinserträge bzw. -aufwendun-
gen sind unter Berücksichtigung der Effektivverzinsung des jeweiligen Darlehens zu realisie-
ren (IAS 18.30(a)). Hierzu wird gegebenenfalls ein Zinsabgrenzungsposten gebildet, um den

109 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3231–3232.
110 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3232.
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30 A. Grundlagen

erzielten Zins periodengerecht abzubilden. Wenn sich Zweifel an der Einbringlichkeit von be-
reits als Ertrag erfassten Zinsen ergeben, sind die korrespondierenden Zinsforderungen im
Wert zu mindern bzw. abzuschreiben. Der ursprüngliche Zinsertrag wird nicht korrigiert
(IAS 18.34). Die uneinbringlichen Zinserträge sind als Aufwand (Wertminderung) zu erfas-
sen.111

Bei im Wert geminderten Schuldinstrumenten werden die Zinsen nach den Regeln von
IAS 39.AG93 vereinnahmt. Der Zinsertrag wird hierbei nach einer erfassten Wertminderung
anhand des Zinssatzes erfasst, der zur Abzinsung der künftigen Zahlungsströme bei der Er-
mittlung des Wertminderungsaufwands verwendet wurde (ursprünglicher Effektivzins). Da-
mit sind bei diesen Schuldinstrumenten nicht mehr die vertraglich vereinbarten Zinsen bzw.
die tatsächlich zugeflossenen Zinsbeträge als (künftige) Zinserträge zu erfassen oder abzu-
grenzen, sondern die Fortschreibung des Barwerts zum nächsten Bilanzstichtag (unwin-
ding). Die Fortschreibung des Barwerts zum nächsten Bilanzstichtag (unwinding) ist als Zins-
ertrag für das im Wert geminderte Schuldinstrument in der GuV zu erfassen.

(einstweilen frei)

kb) Effektivzins bei Anwendung von IAS 39

Nach IAS 39 ist der Effektivzinssatz (effective interest method) derjenige Kalkulationszins-
satz, mit dem die geschätzten künftigen Zahlungsströme über die erwartete Laufzeit des Fi-
nanzinstruments oder eine kürzere Periode, sofern zutreffend, exakt auf den Nettobuchwert
(net carrying amount) des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlich-
keit abgezinst werden. Bei der Ermittlung des Effektivzinssatzes hat ein Unternehmen zur
Schätzung der Zahlungsströme alle vertraglichen Bedingungen des Finanzinstruments zu be-
rücksichtigen (z.B. Vorauszahlungen, Kauf- und andere Optionen), nicht jedoch künftige Kre-
ditausfälle (future credit losses). In diese Berechnung fließen alle unter den Vertragspartnern
gezahlten oder erhaltenen Gebühren und sonstige Entgelte ein, die ein integraler Teil des Ef-
fektivzinssatzes, der Transaktionskosten und aller anderen Agien und Disagien sind
(IAS 18.A14).112 Insofern wird mit der Effektivzinsmethode eine etwaige Differenz zwischen
den ursprünglichen Anschaffungskosten und dem bei Endfälligkeit rückzahlbaren Betrag bu-
chungstechnisch über die Restlaufzeit des Finanzinstruments verteilt auf null zurückgeführt.
Der Effektivzins kann nach verschiedenen Verfahren berechnet werden, die sich insbesondere
in der Tageszählung und durch die unterschiedliche Verzinsung bei unterjährigen Zinsperioden
unterscheiden. Dazu schreibt IAS 39 jedoch kein bestimmtes Berechnungsverfahren vor.113

Im Rahmen der Anwendung der Effektivzinsmethode wird davon ausgegangen, dass die
Zahlungsströme und die erwartete Laufzeit einer Gruppe ähnlicher Finanzinstrumente ver-
lässlich schätzbar sind. Sofern dies nicht möglich ist, sind die vertraglichen Zahlungsströme
über die gesamte vertragliche Laufzeit des Finanzinstruments (oder der Gruppe von Finanzin-
strumenten) zugrunde zu legen (IAS 39.9). In einigen Fällen werden finanzielle Vermögens-
werte mit einem hohen Disagio erworben, das die angefallenen Kreditausfälle widerspiegelt.
Diese angefallenen Kreditausfälle sind bei der Ermittlung des Effektivzinssatzes mit in die ge-
schätzten Zahlungsströme einzubeziehen (IAS 39.AG5).114

Bei der Anwendung der Effektivzinsmethode werden alle in die Berechnung des Effektiv-
zinssatzes einfließenden Gebühren, gezahlten oder erhaltenen Entgelte, Transaktionskosten

111 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 582.
112 Im Rahmen der Veröffentlichung von IFRS 15 im Mai 2014 wurde der Verweis in IAS 39.9 an der Stelle von

IAS 18 auf IAS 39.AG8A–AG8B geändert. Die Änderungen durch IFRS 15 sind spätestens für Geschäftsjahre
verbindlich anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen.

113 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 530.
114 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 531.
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und anderen Agien oder Disagien grundsätzlich über die erwartete Laufzeit des Finanzin-
struments amortisiert. Beziehen sich die Gebühren, gezahlten oder erhaltenen Entgelte,
Transaktionskosten, Agien oder Disagien jedoch auf einen kürzeren Zeitraum, ist dieser Zeit-
raum zu verwenden. Dies ist dann der Fall, wenn die Variable, auf die sich die Gebühren, ge-
zahlten oder erhaltenen Entgelte, Transaktionskosten, Agien oder Disagien beziehen, vor der
voraussichtlichen Fälligkeit des Finanzinstruments an Marktverhältnisse angepasst wird. In
einem solchen Fall ist als angemessene Amortisationsperiode der Zeitraum bis zum nächsten
Anpassungstermin zu wählen (IAS 39.AG6).115

Beispiel A.1: Bestimmung des Effektivzinssatzes nach IAS 39116

Sachverhalt: Ende 2014 erwirbt ein Unternehmen ein Schuldinstrument zu einem beizule-
genden Zeitwert von EUR 1.000 (einschließlich Transaktionskosten) mit einer Restlaufzeit
von 5 Jahren. Das Instrument hat einen Nominalwert von EUR 1.250 und sieht eine jähr-
liche Verzinsung von 4,7% vor. Auf der Basis der Zahlungsströme des Schuldinstruments
führt ein Effektivzinssatz von 10% zu einer Amortisierung des Unterschiedsbetrags zwi-
schen dem Buchwert und dem Nominalwert.

Bei einem variabel verzinslichen Schuldinstrument setzt sich die Verzinsung regelmäßig
aus einem Indexwert (z.B. EURIBOR) und einem Kreditaufschlag (quoted margin) zusam-
men. Sofern ein festverzinsliches Wertpapier zu pari notiert, stellt die Höhe der quoted mar-
gin exakt die zusätzliche rate of return des Wertpapiers gegenüber dem Indexwert dar. Bei No-
tierungen ungleich pari kann die Preisdifferenz als discount margin beschrieben werden, die
dadurch entsteht, dass Emittenten die quoted margin niedriger ansetzen, als es der Bonitäts-
einschätzung am Markt entspricht. Insofern wird als discount margin der Effektivzinssatz für
ein variabel verzinsliches Wertpapier bezeichnet. Folglich sind theoretisch die folgenden drei
Fälle denkbar. Der Preis eines Schuldinstruments notiert:

• zu pari, d.h., die discount margin am Tag des Zinsfixings entspricht exakt
der quoted margin,

• unter pari, d.h., die discount margin liegt höher als die quoted margin,
• über pari, d.h., die discount margin ist kleiner als die quoted margin.

Spiegelt ein Agio oder Disagio auf ein variabel verzinstes Schuldinstrument z.B. die seit der
letzten Zinszahlung angefallenen Zinsen oder die Marktzinsänderungen seit der letzten An-
passung des variablen Zinssatzes an die Marktverhältnisse wider, wird dieses bis zum nächs-
ten Zinsanpassungstermin amortisiert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Agio oder

115 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 530.
116 Beispiel in Anlehnung an IAS 39.IG B.26.

Jahr Fortgeführte
Anschaffungs-
kosten
Jahresanfang
(in EUR)
(a)

Zinsertrag
(in EUR)

(b = a * 10%)

Zahlungsströme
(in EUR)

(c)

Fortgeführte
Anschaffungs-
kosten
Jahresende
(in EUR)
(d = a + b – c)

2015 1.000 100 59 1.041
2016 1.041 104 59 1.086
2017 1.086 109 59 1.136
2018 1.136 113 59 1.190
2019 1.190 119 1.250 + 59 –
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Disagio für den Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin gilt, da die Variable, auf
die sich das Agio oder Disagio bezieht (d.h. der Zinssatz), zu diesem Zeitpunkt an die Markt-
verhältnisse angepasst wird (IAS 39.AG6). Insofern sind Unterschiedsbeträge, die auf Zinsab-
grenzungen zurückzuführen sind (das betrifft den Fall, dass der Betrachtungszeitraum zwi-
schen zwei Zinsanpassungsterminen liegt), bis zum nächsten Zinsanpassungstermin zu
amortisieren. Dies setzt allerdings voraus, dass zum Zinsanpassungstermin der Kurs wieder
bei pari liegt. Ist das Agio oder Disagio dagegen durch eine Änderung des Kreditaufschlags auf
die im Schuldinstrument angegebene variable Verzinsung oder durch andere, nicht an den
Marktzins gekoppelte Variablen entstanden, erfolgt die Amortisation über die erwartete Lauf-
zeit des Schuldinstruments (IAS 39.AG6). Insofern wird eine nichtmarktgerechte quoted mar-
gin, und daraus resultierend eine von der quoted margin abweichende discount margin, als
Unterschiedsbetrag bis zur Endfälligkeit effektiv amortisiert. Bei variabel verzinslichen finan-
ziellen Vermögenswerten und variabel verzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten führt die
periodisch vorgenommene Neuschätzung der Zahlungsströme, die der Änderung der Markt-
verhältnisse Rechnung trägt, zu einer Änderung des Effektivzinssatzes.117

Wird ein variabel verzinslicher finanzieller Vermögenswert oder eine variabel verzins-
liche finanzielle Verbindlichkeit zunächst mit einem Betrag angesetzt, der dem bei Endfäl-
ligkeit zu erhaltenden bzw. zu zahlenden Kapitalbetrag entspricht, hat die Neuschätzung
künftiger Zinszahlungen in der Regel keine wesentlichen Auswirkungen auf den Buchwert
des Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit (IAS 39.AG7).118

Bei Schätzungsänderungen bezüglich der Mittelabflüsse oder -zuflüsse ist der Buchwert
des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit (oder der Gruppe da-
von) so anzupassen, dass er die tatsächlichen und geänderten geschätzten Zahlungsströme
wiedergibt. Der Buchwert ist dann neu zu berechnen, indem der Barwert der geschätzten
künftigen Zahlungsströme mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz des Finanzinstruments
ermittelt wird. Die Anpassung wird erfolgswirksam in der GuV erfasst (IAS 39.AG8). Auch
im Falle einer teilweisen vorzeitigen Tilgung (Sondertilgung) bleibt der ursprüngliche Effek-
tivzins unverändert. Nach einer Sondertilgung ist der Buchwert neu zu berechnen, indem
der Barwert der geschätzten künftigen Zahlungsströme mit dem ursprünglichen Effektivzins-
satz neu ermittelt wird. Eine Anpassung des Buchwerts wird nach IAS 39.AG8 wiederum er-
folgswirksam in der GuV erfasst. Damit wird der Teil des ursprünglichen Agios bzw. Disagios
bzw. der ursprünglichen Transaktionskosten, der auf den vorzeitig getilgten Betrag (Sondertil-
gung) entfällt, erfolgswirksam erfasst.119

(einstweilen frei)

kc) Effektivzinssatz bei Anwendung von IFRS 9

Nach IFRS 9 ist der Effektivzinssatz (effective interest method) derjenige Kalkulationszins-
satz, mit dem die geschätzten künftigen Zahlungsströme über die erwartete Laufzeit des fi-
nanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit exakt auf den Bruttobuch-
wert (gross carrying amount) eines finanziellen Vermögenswerts oder die fortgeführten
Anschaffungskosten (amortised cost) einer finanziellen Verbindlichkeit abgezinst werden
(IFRS 9.Appendix A). Für wertgeminderte finanzielle Vermögenswerte (credit-impaired finan-
cial assets) gelten hiervon Ausnahmen (IFRS 9.5.4.1). Bei der Ermittlung des Effektivzinssat-
zes hat ein Unternehmen zur Schätzung der erwarteten Zahlungsströme (expected cash
flows) alle vertraglichen Bedingungen des Finanzinstruments zu berücksichtigen (z.B. Vo-
rauszahlungen, Verlängerungs-, Kauf- und andere Optionen), nicht jedoch erwartete Kredit-

117 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 535–537.
118 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 538.
119 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 538.
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ausfälle (expected credit losses). In diese Berechnung fließen alle unter den Vertragspartnern
gezahlten oder erhaltenen Gebühren und sonstige Entgelte ein, die ein integraler Teil des Ef-
fektivzinssatzes, der Transaktionskosten und aller anderen Agien und Disagien sind
(IFRS 9.B5.4.1–B5.4.3) (IFRS 9.Appendix A).

Im Rahmen der Anwendung der Effektivzinsmethode wird davon ausgegangen, dass die
Zahlungsströme und die erwartete Laufzeit einer Gruppe ähnlicher Finanzinstrumente ver-
lässlich schätzbar sind. Sofern dies nicht möglich ist, sind die vertraglichen Zahlungsströme
über die gesamte vertragliche Laufzeit des Finanzinstruments (oder der Gruppe von Finanzin-
strumenten) zugrunde zu legen (IFRS 9.Appendix A).

In einigen Fällen wird ein finanzieller Vermögenswert bedingt durch ein sehr hohes Kredit-
risiko im Rahmen der erstmaligen Erfassung als wertgemindert angesehen und im Falle eines
Erwerbs wird ein hohes Disagio vereinbart. Diese bei Zugang erwarteten Kreditausfälle sind
bei der Ermittlung des kreditrisikoadjustierten Effektivzinssatzes für erworbene oder aus-
gereichte wertgeminderte finanzielle Vermögenswerte mit in die geschätzten Zahlungsströme
einzubeziehen (IFRS 9.B5.4.7).

Bei der Anwendung der Effektivzinsmethode werden alle in die Berechnung des Effektiv-
zinssatzes einfließenden Gebühren, gezahlten oder erhaltenen Entgelte, Transaktionskosten
und anderen Agien oder Disagien grundsätzlich über die erwartete Laufzeit des Finanzin-
struments amortisiert. Beziehen sich die Gebühren, gezahlten oder erhaltenen Entgelte,
Transaktionskosten, Agien oder Disagien jedoch auf einen kürzeren Zeitraum, ist dieser Zeit-
raum zu verwenden. Dies ist dann der Fall, wenn die Variable, auf die sich die Gebühren, ge-
zahlten oder erhaltenen Entgelte, Transaktionskosten, Agien oder Disagien beziehen, vor der
voraussichtlichen Fälligkeit des Finanzinstruments an Marktverhältnisse angepasst wird. In
einem solchen Fall ist als angemessene Amortisationsperiode der Zeitraum bis zum nächsten
Anpassungstermin zu wählen (IFRS 9.B5.4.4).

Wird ein variabel verzinslicher finanzieller Vermögenswert oder eine variabel verzins-
liche finanzielle Verbindlichkeit zunächst mit einem Betrag angesetzt, der dem bei Endfäl-
ligkeit zu erhaltenden bzw. zu zahlenden Kapitalbetrag entspricht, hat die Neuschätzung
künftiger Zinszahlungen in der Regel keine wesentlichen Auswirkungen auf den Buchwert
des Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit (IFRS 9.B5.4.5).

Bei Schätzungsänderungen bezüglich der Mittelabflüsse oder -zuflüsse (hiervon ausge-
nommen sind Modifikationen im Sinne von IFRS 9.5.4.3 und Schätzungsänderungen zu er-
warteten Kreditausfällen) sind der Bruttobuchwert des finanziellen Vermögenswerts oder die
fortgeführten Anschaffungskosten der finanziellen Verbindlichkeit so anzupassen, dass er
die tatsächlichen und geänderten geschätzten vertraglichen Zahlungsströme wiedergibt. Der
Bruttobuchwert ist dann neu zu berechnen, indem der Barwert der geschätzten künftigen
vertraglichen Zahlungsströme mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz des Finanzinstru-
ments (oder dem kreditrisikoadjustierten Effektivzinssatz für erworbene oder ausgereichte
wertgeminderte finanzielle Vermögenswerte) ermittelt wird. Die Anpassung wird erfolgs-
wirksam in der GuV erfasst (IFRS 9.B5.4.6).

(einstweilen frei)

l) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzlich anfallende Kosten (incremental costs), die dem Erwerb,
der Emission oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen
Verbindlichkeit unmittelbar zugerechnet werden können. Dabei handelt es sich um Kosten,
die nicht entstanden wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben,
emittiert oder veräußert hätte (IAS 39.9; IFRS 9.Appendix A).
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Eine weitere Definition des Begriffs der Transaktionskosten enthält der Anhang A in
IFRS 13. Dort werden Transaktionskosten als Kosten definiert, die für den Verkauf eines Ver-
mögenswerts oder die Übertragung einer Verbindlichkeit im Hauptmarkt oder vorteilhaftesten
Markt für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit anfallen, der Veräußerung des Vermö-
genswerts unmittelbar zurechenbar sind, unmittelbar aus der Transaktion entstehen und für
diese wesentlich sind. Diese Kosten wären dem Unternehmen nicht entstanden, wenn die
Entscheidung zum Verkauf des Vermögenswerts oder zur Übertragung der Schuld nicht ge-
fasst worden wäre (IFRS 13.Anhang A). Aus dem Blickwinkel von IFRS 13 ist entscheidend,
dass Transaktionskosten regelmäßig spezifisch einer Transaktion zuzuordnen und insofern
kein Merkmal des Bewertungsobjekts sind. Transaktionskosten werden entsprechend dem je-
weils maßgeblichen Standard behandelt (IFRS 13.25).120

Zu den Transaktionskosten gehören (IAS 39.AG13 bzw. IFRS 9.B5.4.8):

• an Vermittler, Berater, Makler und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen,
• an Aufsichtsbehörden und Wertpapierbörsen zu entrichtende Abgaben sowie
• Transfersteuern und Zölle.

Nicht zu den Transaktionskosten gehören Agien oder Disagien für Schuldinstrumente, Finan-
zierungskosten oder interne Verwaltungs- oder Haltekosten (IAS 39.AG13; IFRS 9.B5.4.8).
Ebenso gehören interne Aufwendungen, wie z.B. für Marketing, Forschung oder zusätzliche
Gehälter für die Ausweitung eines entsprechenden Geschäftsbereichs, nicht zu den Transakti-
onskosten.

In Anlehnung an die in IFRS 18.IE14 genannten Provisionen und Gebühren gehören zu den
direkt zurechenbaren zusätzlich anfallenden Kosten u.a.:121

• Bearbeitungsgebühren (z.B. Gebühren für die Prüfung der Kreditwürdigkeit, die Bewer-
tung und Aufnahme von Garantien und Bürgschaften sowie dinglicher und anderer Sicher-
heiten),

• Vertragsabschlusskosten (extern),
• Vertragsanbahnungsentgelte (z.B. Vermittlungsentgelte),
• Kosten für Comfort-Letter, Prospektkosten sowie Rechts- und Beratungskosten,
• Gebühren für eine Konsortialführerschaft,
• Provisionen für Kreditzusagen (sofern es sich dabei nicht um ein Derivat handelt) sowie
• Gebühren für die Vorbereitung und Bearbeitung der Dokumente.

Auch hierbei handelt es sich in der Regel um Transaktionskosten i.S.v. IAS 39.9, da sie unmit-
telbar zurechenbar sind und nicht angefallen wären, wenn das Finanzinstrument nicht erwor-
ben, emittiert oder veräußert worden wäre.

(einstweilen frei)

3. Zielsetzung und Anwendungsbereich

a) IAS 32 »Finanzinstrumente: Darstellung«

aa) Zielsetzung

IAS 32 »Finanzinstrumente: Darstellung« stellt die Grundsätze für den Ausweis von Finanz-
instrumenten dar und gibt an, welche Informationen bei der Bilanzierung von Finanzinstru-

120 Vgl. IDW, IDW RS HFA 47, Tz. 18; Kirsch/Köhling/Dettenrieder, IFRS-Kommentar2, IFRS 13, Tz. 35.
121 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 600.
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menten anzugeben sind. Die Regelungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Abgrenzung
von Finanzinstrumenten aus Sicht des Emittenten in Eigen- und Fremdkapital und die Ein-
stufung und den Ausweis der damit verbundenen Zinsen, Dividenden, Verluste und Gewinne
sowie die Voraussetzungen für die Saldierung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller
Verbindlichkeiten (IAS 32.2).122

(einstweilen frei)

ab) Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich von IAS 32 erstreckt sich grundsätzlich auf alle Unternehmen und
alle Arten von Finanzinstrumenten (IAS 32.4). Allerdings werden in IAS 32.4(a)–(f) eine
Reihe von Ausnahmen aufgeführt, die aus dem Anwendungsbereich von IAS 32 explizit aus-
geschlossen sind. Dabei handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Sachverhalte, die
durch eigene Standards bzw. Vorschriften geregelt sind:123

• Anteile an Tochterunternehmen (subsidiaries), assoziierten Unternehmen (associates)
und Gemeinschaftsunternehmen (joint ventures), die gemäß IFRS 10 »Konzernab-
schlüsse«, IAS 27 »Einzelabschlüsse« oder IAS 28 »Anteile an assoziierten Unternehmen
und Gemeinschaftsunternehmen« bilanziert werden. In einigen Fällen muss oder darf ein
Unternehmen jedoch nach IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 einen Anteil an einem Tochterunter-
nehmen, einem assoziierten Unternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen gemäß
IAS 39 bzw. IFRS 9 bilanzieren; in diesen Fällen gelten die Vorgaben dieses IFRS. Derivate,
die sich auf einen Anteil an einem Tochterunternehmen, einem assoziierten Unternehmen
oder einem Gemeinschaftsunternehmen beziehen, sind dagegen nach IAS 32 zu bilanzie-
ren (IAS 32.4(a)).

• Rechte und Verpflichtungen eines Arbeitgebers aus Altersversorgungsplänen (employee
benefit plans), für die IAS 19 »Leistungen an Arbeitnehmer« gilt (IAS 32.4(b)).

• Rechte und Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen (insurance contracts) im Sinne
der Definition von IFRS 4 »Versicherungsverträge«. Allerdings ist IAS 32 auf Derivate anzu-
wenden, die in Versicherungsverträge eingebettet sind, wenn IAS 39 bzw. IFRS 9 von dem
Unternehmen eine getrennte Bilanzierung der eingebetteten Derivate verlangt. Ein Versi-
cherer hat IAS 32 darüber hinaus auf finanzielle Garantien anzuwenden, wenn er zum
Ansatz und zur Bewertung dieser Verträge IAS 39 bzw. IFRS 9 anwendet. Entscheidet er
sich gemäß IFRS 4.4(d) jedoch, die finanziellen Garantien nach IFRS 4 anzusetzen und zu
bewerten, hat er IFRS 4 anzuwenden (IAS 32.4(d)).

• Finanzinstrumente, die in den Anwendungsbereich von IFRS 4 fallen, da sie eine ermes-
sensabhängige Überschussbeteiligung enthalten. Hinsichtlich der Unterscheidung zwi-
schen finanziellen Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumenten muss der Emittent die-
ser Instrumente auf diese Überschussbeteiligung IAS 32.15–32 und IAS 32.AG25–AG35
nicht anwenden. Allerdings unterliegen diese Instrumente allen übrigen Vorschriften von
IAS 32. Darüber hinaus ist IAS 32 auf Derivate, die in diese Finanzinstrumente eingebettet
sind, anzuwenden (siehe IAS 39 bzw. IFRS 9) (IAS 32.4(e)).

• Finanzinstrumente, Verträge und Verpflichtungen im Zusammenhang mit anteilsbasier-
ten Vergütungen (share-based payments), auf die IFRS 2 »Anteilsbasierte Vergütung« An-
wendung findet, ausgenommen:
– in den Anwendungsbereich von IAS 32.8–10 fallende Verträge, auf anteilsbasierte Vergü-

tungstransaktionen im Sinne von IFRS 2 (IAS 32.4(f)(i)),

122 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3015; Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 170.
123 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 32, Tz. 4; Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 3660.
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– IAS 32.33–34, die auf eigene Anteile anzuwenden sind, die im Rahmen von Mitarbeiter-
aktienoptionsplänen, Mitarbeiteraktienkaufplänen und allen anderen anteilsbasierten
Vergütungsvereinbarungen erworben, verkauft, ausgegeben oder entwertet werden
(IAS 32.4(f)(ii)).

IAS 32 ist auch auf bestimmte Verträge über den Kauf oder Verkauf eines nicht-finanziel-
len Postens anzuwenden, die durch einen Ausgleich in bar oder in anderen Finanzinstrumen-
ten erfüllt werden können oder durch den Tausch von Finanzinstrumenten. Hierunter können
z.B. Warentermingeschäfte fallen. Von der Anwendung ausgenommen sind nur solche Ver-
träge, die zum Zweck des Empfangs oder der Lieferung von nicht-finanziellen Posten gemäß
dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungsbedarf des Unternehmens (the entity’s
expected purchase, sale or usage requirements) abgeschlossen wurden und in diesem Sinne
weiter behalten werden (own use exemption) (IAS 32.8). Verträge, die zum Zwecke des Emp-
fangs oder der Lieferung von nicht-finanziellen Posten gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Ver-
kaufs- oder Nutzungsbedarf abgeschlossen wurden, werden in diesem Zusammenhang auch
als own use contracts bezeichnet.124

Eine weitere Konkretisierung der Sachverhalte, bei denen einer Vertragspartei das Recht
auf einen Ausgleich in bar (settled net in cash) oder in anderen Finanzinstrumenten oder
auf Tausch von Finanzinstrumenten zusteht und dann ein Finanzinstrument vorliegt, wird in
IAS 32.9(a)–(d) vorgenommen. Zu den Abgrenzungsmerkmalen zählen:

• den Vertrag durch Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument bzw. durch den
Tausch von Finanzinstrumenten abzuwickeln, sofern die Vertragsbedingungen dies jedem
Kontrahenten gestatten,

• wenn die Möglichkeit zu einem Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument
bzw. durch Tausch von Finanzinstrumenten nicht explizit in den Vertragsbedingungen vor-
gesehen ist, das Unternehmen jedoch ähnliche Verträge (similar contracts) für gewöhnlich
durch Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument bzw. durch den Tausch von
Finanzinstrumenten erfüllt (sei es durch den Abschluss gegenläufiger Verträge mit der Ver-
tragspartei oder durch den Verkauf des Vertrags vor dessen Ausübung oder Verfall)
(practice of net settlement),

• wenn das Unternehmen bei ähnlichen Verträgen (similar contracts) den Vertragsgegen-
stand (underlying) für gewöhnlich annimmt und ihn kurz nach der Anlieferung (within a
short period after delivery) wieder veräußert, um Gewinne aus kurzfristigen Preisschwan-
kungen oder Händlermargen zu erzielen, oder

• wenn der nicht-finanzielle Posten, der Gegenstand des Vertrags ist, jederzeit in Zahlungs-
mittel umzuwandeln (readily convertible to cash) ist.

Ein Vertrag, auf den IAS 32.9(b) oder (c) zutrifft, gilt nicht als zum Zwecke des Empfangs
oder der Lieferung von nicht-finanziellen Posten gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs-
oder Nutzungsbedarf des Unternehmens abgeschlossen und fällt demzufolge in den Anwen-
dungsbereich von IAS 32.

Eine geschriebene Option auf den Kauf oder Verkauf eines nicht-finanziellen Postens, der
durch Ausgleich in bar oder in anderen Finanzinstrumenten bzw. durch den Tausch von Fi-
nanzinstrumenten gemäß IAS 32.9(a) oder (d) erfüllt werden kann, fällt in den Anwendungs-
bereich des Standards. Solch ein Vertrag kann nicht zum Zweck des Empfangs oder Verkaufs
eines nicht-finanziellen Postens gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungs-
bedarfs des Unternehmens abgeschlossen werden (IAS 32.10).

(einstweilen frei)

124 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 32, Tz. 8.
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ac) Erstmaliger Anwendungszeitpunkt

Der Standard war erstmals in der Berichtsperiode eines am 1. Januar 2005 oder danach begin-
nenden Geschäftsjahrs anzuwenden (IAS 32.96). Eine frühere Anwendung war zulässig, je-
doch nur bei zeitgleicher Anwendung von IAS 39. Bei erstmaliger Anwendung ist der Stan-
dard retrospektiv anzuwenden (IAS 32.97).125 Nach 2005 wurde eine Vielzahl von
Änderungen an IAS 32 durch den IASB verabschiedet (IAS 32.96A–96C, 97A–97O), zuletzt
wurde IAS 32.4(a) bezogen auf die Einführung von IFRS 10, IFRS 12 und IAS 27 angepasst.
Diese Änderung war für Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2014 begonnen
haben, als verbindlich zu beachten (IAS 32.97O).

(einstweilen frei)

b) IAS 39 »Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung«

ba) Zielsetzung

IAS 39 »Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung« enthält Regelungen für den Ansatz und
die Bewertung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten. Ziel ist es,
Grundsätze für den Ansatz und die Bewertung finanzieller Vermögenswerte, finanzieller Ver-
bindlichkeiten sowie einiger Verträge zum Kauf oder Verkauf nicht-finanzieller Posten aufzu-
stellen. IAS 39 enthält die Regelungen zur erstmaligen Erfassung und Ausbuchung, die Zu-
gangs- und Folgebewertung von Finanzinstrumenten sowie die Bilanzierung von Sicherungs-
beziehungen. Die Vorschriften zur Darstellung enthält IAS 32 und die zur Offenlegung IFRS 7
(IAS 39.1).

(einstweilen frei)

bb) Anwendungsbereich

Der Standard ist auf alle Arten von Finanzinstrumenten anzuwenden, die unter den Anwen-
dungsbereich von IAS 39 fallen. Die Ausnahmen vom Anwendungsbereich des IAS 39 werden
nachfolgend aufgeführt (IAS 39.2(a)–(j)).

Anteile an Tochterunternehmen (subsidiaries), assoziierten Unternehmen (associates)
und Gemeinschaftsunternehmen (joint ventures), die nach IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 bilan-
ziert werden, sind vom Anwendungsbereich ausgenommen (IAS 39.2(a)). Unter bestimmten
Umständen muss oder darf nach IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 ein Anteil an einem Tochterun-
ternehmen, einem assoziierten Unternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen nach
allen oder einem Teil der Regelungen von IAS 39 bilanziert werden. Dies ist regelmäßig beim
Wegfall der Konsolidierungsvoraussetzungen oder im Rahmen der Bilanzierung und Bewer-
tung der Anteile im Einzelabschluss zu beachten.

Entspricht ein Derivat auf einen Anteil an einem Tochterunternehmen, einem assoziierten
Unternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen nicht der Definition eines Eigenkapi-
talinstruments nach IAS 32, ist hierfür IAS 39 anzuwenden.126

Rechte und Verpflichtungen aus Leasingverhältnissen (leasing contracts), die in den An-
wendungsbereich von IAS 17 fallen, sind vom Anwendungsbereich von IAS 39 ausgenommen
(IAS 39.2(b)). Hierzu besteht mit IAS 17 ein gesonderter Standard, der die Bilanzierung von
Leasingverhältnissen abschließend regelt. Relevant sind jedoch die Vorschriften

125 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 100.
126 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2936–2937.
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• zur Ausbuchung und Wertminderung nach IAS 39 für Forderungen aus Leasingverhält-
nissen, die vom Leasinggeber angesetzt wurden (IAS 39.15–37, 58, 59, 63–65;
IAS 19.AG36–AG52, AG84–AG93);

• zur Ausbuchung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen, die
vom Leasingnehmer angesetzt wurden (IAS 39.39–42; IAS 39.AG57–AG63), sowie

• die Regelungen in IAS 39 für in Leasingverhältnisse eingebettete Derivate (IAS 39.10–13;
IAS 39.AG27–AG33).127

Beim Finanzierungsleasing (finance lease) wird ein Leasingvertrag vornehmlich als An-
spruch eines Leasinggebers auf Erhalt bzw. als Verpflichtung eines Leasingnehmers zur Zah-
lung von Zahlungsströmen betrachtet, die in materieller Hinsicht der Zahlung von Zins und
Tilgung bei einem Darlehensvertrag entsprechen. Der Leasinggeber erfasst seine Investition
als ausstehende Forderung aufgrund des Leasingvertrags und nicht als geleasten Vermögens-
wert. Ein Finanzierungsleasingverhältnis ist ein Leasingverhältnis, bei dem im Wesentlichen
alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen des Vermögenswerts vom Leasing-
geber auf den Leasingnehmer übertragen werden.

Demgegenüber wird ein Operating-Leasingverhältnis (operating lease) als nicht erfüllter
Vertrag betrachtet, der den Leasinggeber verpflichtet, die künftige Nutzung eines Vermögens-
werts im Austausch für eine Gegenleistung ähnlich einem Entgelt für eine Dienstleistung zu
gestatten. Der Leasinggeber erfasst den geleasten Vermögenswert und nicht die gemäß Lea-
singvertrag ausstehende Forderung. Folglich wird ein Finanzierungsleasing als Finanzinstru-
ment und ein Operating-Leasingverhältnis, mit Ausnahme der jeweils fälligen Zahlungen,
nicht als Finanzinstrument betrachtet (IAS 32.AG9).

Rechte und Verpflichtungen eines Arbeitgebers aus Altersversorgungsplänen (employee
benefit plans), die in den Anwendungsbereich von IAS19 fallen, sind vom Anwendungsbereich
des IAS 39 ausgenommen (IAS 39.2(c)). Hierzu existiert mit IAS 19 ein gesonderter Standard,
der die Bilanzierung und die Angabepflichten für Leistungen an Arbeitnehmer aus Altersver-
sorgungsplänen abschließend regelt.

Vom Unternehmen emittierte Finanzinstrumente, die die Definition eines Eigenkapital-
instruments (equity instrument) nach IAS 32 (einschließlich Optionen und Optionsscheinen)
erfüllen oder gemäß IAS 32.16A und 16B oder IAS 32.16C und 16D als Eigenkapitalinstru-
mente einzustufen sind, sind vom Anwendungsbereich des IAS 39 ausgenommen
(IAS 39.2(d)).

Diese Eigenkapitalinstrumente sind aber für den Inhaber (Investor) nach IAS 39 zu bilan-
zieren, es sei denn, es handelt sich dabei um Anteile an Tochterunternehmen, assoziierten
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen, die nach IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 bilan-
ziert werden und daher nach IAS 39.2(a) vom Anwendungsbereich des IAS 39 ausgenommen
sind.

Sofern es sich um zurückgekaufte eigene Eigenkapitalinstrumente handelt, sind diese beim
Emittenten am Eigenkapital zu kürzen. Die Bilanzierung der Abgrenzung von Eigen- und
Fremdkapital beim Emittenten ist abschließend in IAS 32 geregelt.

Rechte und Verpflichtungen aus einem Versicherungsvertrag (insurance contract) i. S.v.
IFRS 4, bei denen es sich nicht um Rechte und Verpflichtungen eines Emittenten aus einem
Versicherungsvertrag handelt, der der Definition einer finanziellen Garantie entspricht, oder
aus einem Vertrag, der aufgrund einer ermessensabhängigen Überschussbeteiligung in den
Anwendungsbereich von IFRS 4 fällt, sind vom Anwendungsbereich des IAS 39 ausgenommen
(IAS 39.2(e)). IAS 39 gilt jedoch auch für eingebettete Derivate von Verträgen, die in den An-
wendungsbereich von IFRS 4 fallen, sofern das Derivat nicht selbst ein Vertrag ist.

127 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2937.
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Bei finanziellen Garantien kann vom Finanzgarantiegeber zwischen der Anwendung der
Vorschriften in IAS 39 und IFRS 4 gewählt werden. Die Anwendung von IFRS 4 ist hierbei
möglich, sofern der Garantiegeber zuvor ausdrücklich erklärt, dass er diese Garantien als Ver-
sicherungsverträge betrachtet und nach den für Versicherungsverträge geltenden Vorschriften
bilanziert. Diese Entscheidung kann vertragsweise gefällt werden, ist dann jedoch für jeden
Vertrag unwiderruflich.128

Jedes Termingeschäft zwischen einem Käufer und einem verkaufenden Anteilseigner, des-
sen Ziel es ist, ein Unternehmen zu erwerben oder zu veräußern, und das zu einem Unter-
nehmenszusammenschluss (business combination) i.S.v. IFRS 3 zu einem künftigen Er-
werbszeitpunkt führt, ist vom Anwendungsbereich des IAS 39 ausgenommen (IAS 39.2(g)).
Hierbei sollte die Laufzeit des Termingeschäfts jedoch nicht länger andauern, als es normaler-
weise für die Einholung der Genehmigungen und Vollendung der Transaktion erforderlich
ist.129 Im Rahmen des Annual Improvements Projects 2009 wurde IAS 39.2(g) dahingehend
klargestellt, dass die Ausnahme nur auf unbedingte Termingeschäfte (contracts for business
combinations that are firmly committed to be completed) anzuwenden ist (IAS 39.BC24A–
BC24C).

Kreditzusagen (loan commitments), die vom Unternehmen nicht als finanzielle Verbind-
lichkeit eingestuft und nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, sind vom Anwen-
dungsbereich des IAS 39 ausgenommen (IAS 39.2(h)). Auf Kreditzusagen, die nicht in den
Anwendungsbereich von IAS 39 fallen, hat der Emittent IAS 37 anzuwenden. Die Ausbu-
chungsvorschriften in IAS 39 sind hingegen für sämtliche Kreditzusagen relevant. Somit un-
terliegen sämtliche Kreditzusagen nach IAS 39.2(h) den Vorschriften zur Ausbuchung finan-
zieller Verbindlichkeiten. Dies bedeutet, dass der Emittent eine Kreditzusage nur unter den
Voraussetzungen von IAS 39.39–42 und IAS 39.AG36–AG63 ausbucht. Fällt die Kreditzusage
in den Anwendungsbereich von IAS 37, ist die Kreditzusage nur dann nicht mehr als Eventu-
alverbindlichkeit bzw. Rückstellung zu zeigen, wenn die Voraussetzungen von IAS 39.39–42
und IAS 39.AG36–AG63 erfüllt sind.130

Folgende Kreditzusagen fallen in den Anwendungsbereich von IAS 39 (IAS 39.2(h);
IAS 39.4):131

• Kreditzusagen, die bei Zugang als finanzielle Verbindlichkeit der Bewertungskategorie er-
folgswirksam bewertet zum beizulegenden Zeitwert designiert werden (IAS 39.4(a)).
Sofern es in der Vergangenheit betriebliche Praxis war, die aus Kreditzusagen resultieren-
den Vermögenswerte (Forderungen) nach ihrer Entstehung zeitnah (shortly after origina-
tion) zu veräußern, hat das Unternehmen IAS 39 auf alle Kreditzusagen derselben Klasse
(in the same class) anzuwenden (IAS 39.4(a)), d.h., in diesem Fall sind alle Kreditzusagen
dieser Klasse zwingend erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren. Damit
ist eine Bildung von Teilportfolios für bilanzielle Zwecke zulässig, für die keine Veräuße-
rungsabsicht besteht.

• Kreditzusagen, die auf Nettobasis (settled net in cash) oder durch Lieferung bzw. Emission
eines anderen Finanzinstruments erfüllt werden können (IAS 39.4(b)). Eine Kreditzusage
gilt nicht als auf Nettobasis erfüllt, nur weil das Darlehen in Tranchen ausgezahlt wird
(paid out in instalments) (z.B. ein Hypothekendarlehen, das nach dem Baufortschritt aus-
gezahlt wird).

• Verpflichtung zur Bereitstellung eines Kredits zu einem geringeren als dem Marktzins-
satz (IAS 39.4(c)).

128 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2938.
129 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2947–2948.
130 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2943.
131 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2944.
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Ob eine Kreditzusage zu einem geringeren als dem Marktzinssatz gewährt wurde, kann im
Rahmen der praktischen Anwendung zu demselben Problem führen wie die Frage der Ermitt-
lung der Anschaffungskosten von Forderungen. Daher sind bei der Prüfung der Marktgerech-
tigkeit der Zinsen bei Kreditzusagen ebenso wie bei Forderungen branchenbezogene Beson-
derheiten sowie der relevante Markt, auf dem die Kreditzusage (Kreditvergabe) erfolgt ist,
zu beachten. In die Beurteilung der Marktüblichkeit der Konditionen ist der relevante Markt
einzubeziehen.

Dies ist z.B. bei öffentlich-rechtlichen Banken und ähnlichen Finanzinstitutionen mit ei-
nem gesetzlich vorgeschriebenen Förderauftrag der Fall; die Zinssätze für Kredite, die diese
Institute vergeben, liegen häufig unter dem Zinsniveau sonstiger Kreditvergaben. Bezogen auf
den spezifischen Markt dieser Geschäftsaktivitäten kann bei derartigen Kreditvergaben mithin
nicht zwingend von einer Unterverzinslichkeit ausgegangen werden. Eine Unterverzinslich-
keit wäre gegeben, wenn die Verzinsung unter dem Zins der üblichen Kreditvergaben des re-
levanten Markts läge; bei der Ausreichung z.B. eines Förderkredits also unter dem allgemei-
nen Zinsniveau der üblichen Förderkreditvergaben. Da nach dem zweifelsfreien Wortlaut in
IAS 39.4(c) lediglich Kreditzusagen mit einem unter dem Marktzins liegenden Zins (Unterver-
zinslichkeit) in den Anwendungsbereich von IAS 39 fallen, ist auf Kreditzusagen, bei denen
der Zins über dem Marktzins liegt, IAS 37 und nicht IAS 39 anzuwenden.132

Finanzinstrumente, Verträge und Verpflichtungen im Zusammenhang mit anteilsbasier-
ten Vergütungen (share-based payment transactions), die in den Anwendungsbereich von
IFRS 2 fallen, sind ebenfalls vom Anwendungsbereich des IAS 39 ausgenommen (IAS 39.2(i)).
Davon ausgenommen sind allerdings Verträge, die in den Anwendungsbereich von IAS 39 fal-
len (IAS 39.5–7).133 IFRS 2 regelt generell die Bilanzierung von Aktienoptionsprogrammen,
wobei hierunter jede Entgeltzahlung durch Eigenkapitalinstrumente unabhängig von dem ge-
währenden Rechtsträger fällt.

Erstattungsansprüche auf Zahlungen von Ausgaben, denen sich das Unternehmen nicht
entziehen kann, um eine Verbindlichkeit zu begleichen, die es gemäß IAS 37 als Rückstellung
ansetzt oder in der Vergangenheit angesetzt hat, sind vom Anwendungsbereich des IAS 39
ausgenommen (IAS 39.2(j)).134 Dabei handelt es sich regelmäßig um Erstattungsansprüche
gegenüber einem Fonds für Entsorgung, Wiederherstellung und Umweltsanierung.

Der IASB hat mit IFRS 15 im Mai 2014 einen neuen Standard zur Umsatzrealisierung veröf-
fentlicht, der für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen, verpflich-
tend anzuwenden ist. Durch IFRS 15 wurde IAS 39.2(k) neu eingeführt, wonach alle Rechte
und Verpflichtungen, die als Finanzinstrumente unter den Anwendungsbereich von IFRS 15
fallen, grundsätzlich von IAS 39 ausgenommen sind. Der Grundsatz gilt aber nicht für solche
Rechte und Verpflichtungen, für die nach IFRS 15 eine Anwendung von IFRS 9 vorgesehen ist.
Die Anpassung von IAS 39.2(k) durch IFRS 15 ist erstmals anzuwenden, wenn IFRS 15 erstma-
lig angewendet wird (IAS 39.103T).

IAS 39 ist zudem auch auf bestimmte Verträge über den Kauf oder Verkauf eines nicht-
finanziellen Postens anzuwenden, die durch einen Ausgleich in bar oder in anderen Finanz-
instrumenten erfüllt werden können oder durch den Tausch von Finanzinstrumenten. Hierun-
ter können z.B. Warentermingeschäfte fallen (vgl. dazu ausführlich Kap. J, Tz. 5–18). Vom
Anwendungsbereich ausgenommen sind nur solche Verträge, die zum Zweck des Empfangs
oder der Lieferung von nicht-finanziellen Posten gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Ver-
kaufs- oder Nutzungsbedarf des Unternehmens (the entity’s expected purchase, sale or
usage requirements) abgeschlossen wurden und in diesem Sinne weiter behalten werden
(own use exemption) (IAS 39.5). Verträge, die zum Zwecke des Empfangs oder der Lieferung

132 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 271; a.A. Barckow, IFRS-Kommentar2, IAS 39, Tz. 17.
133 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2949–2950.
134 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2950.
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I. Rechnungslegung nach IFRS 41

von nicht-finanziellen Posten gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungsbe-
darf abgeschlossen wurden, werden in diesem Zusammenhang auch als own use contracts
bezeichnet.135

Eine weitere Konkretisierung der Sachverhalte, bei denen einer Vertragspartei das Recht
auf einen Ausgleich in bar (settled net in cash) oder in anderen Finanzinstrumenten oder
auf Tausch von Finanzinstrumenten zusteht und dann ein Finanzinstrument vorliegt, wird in
IAS 39.6(a)–(d) vorgenommen. Zu den Abgrenzungsmerkmalen zählen:

• den Vertrag durch Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument bzw. durch den
Tausch von Finanzinstrumenten abzuwickeln, sofern die Vertragsbedingungen dies jedem
Kontrahenten gestatten,

• wenn die Möglichkeit zu einem Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument
bzw. durch Tausch von Finanzinstrumenten nicht explizit in den Vertragsbedingungen
vorgesehen ist, das Unternehmen jedoch ähnliche Verträge (similar contracts) für ge-
wöhnlich durch Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument bzw. durch den
Tausch von Finanzinstrumenten erfüllt (sei es durch den Abschluss gegenläufiger Ver-
träge mit der Vertragspartei oder durch den Verkauf des Vertrags vor dessen Ausübung
oder Verfall) (practice of net settlement),

• wenn das Unternehmen bei ähnlichen Verträgen (similar contracts) den Vertragsgegen-
stand (underlying) für gewöhnlich annimmt und ihn kurz nach der Anlieferung (within a
short period after delivery) wieder veräußert, um Gewinne aus kurzfristigen Preisschwan-
kungen oder Händlermargen zu erzielen, oder

• wenn der nicht-finanzielle Posten, der Gegenstand des Vertrags ist, jederzeit in Zahlungs-
mittel umzuwandeln (readily convertible to cash) ist.

Ein Vertrag, auf den IAS 39.6(b) oder (c) zutrifft, gilt nicht als zum Zwecke des Empfangs
oder der Lieferung von nicht-finanziellen Posten gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs-
oder Nutzungsbedarf des Unternehmens abgeschlossen und fällt demzufolge in den Anwen-
dungsbereich von IAS 39.

Eine geschriebene Option auf den Kauf oder Verkauf eines nicht-finanziellen Postens, der
durch Ausgleich in bar oder in anderen Finanzinstrumenten bzw. durch den Tausch von Fi-
nanzinstrumenten gemäß IAS 39.6(a) oder (d) erfüllt werden kann, fällt in den Anwendungs-
bereich des Standards. Solch ein Vertrag kann nicht zum Zweck des Empfangs oder Verkaufs
eines nicht-finanziellen Postens gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungs-
bedarf des Unternehmens abgeschlossen werden (IAS 39.7).

(einstweilen frei)

bc) Erstmaliger Anwendungszeitpunkt

Der Standard war erstmals zum 1. Januar 2005 anzuwenden. Eine frühere Anwendung war
zulässig. Der Standard durfte jedoch nicht auf Perioden eines vor dem 1. Januar 2005 begin-
nenden Geschäftsjahres angewandt werden, wenn das Unternehmen nicht ebenfalls IAS 32
angewendet hat. Bei vorzeitiger Anwendung musste dies entsprechend angegeben werden.
Da der Standard im Laufe der Zeit eine Reihe von Änderungen durchlaufen hat, gibt es zudem
weitere Anwendungszeitpunkte für diese Anpassungen (IAS 39.103A–108D).

Der Standard ist retrospektiv anzuwenden. Ausgenommen hiervon sind die Paragrafen
105–108. Sofern möglich, ist der Eröffnungsbilanzwert der Gewinnrücklagen für die früheste
dargestellte Periode so anzupassen als wäre der Standard immer angewandt worden. Sollte

135 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 180.
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42 A. Grundlagen

eine solche Anpassung nicht möglich sein, so ist dies vom Unternehmen anzugeben und dar-
zulegen, inwieweit die Informationen angepasst wurden (IAS 39.104).

(einstweilen frei)

c) IFRS 7 »Finanzinstrumente: Angaben«

ca) Zielsetzung

In IFRS 7 »Finanzinstrumente: Angaben« sind die Angabevorschriften für Finanzinstrumente
einschließlich der Risikoberichterstattung geregelt. Ziel des Standards ist es, den nach IFRS bi-
lanzierenden Unternehmen Angaben vorzuschreiben, damit die Abschlussadressaten die fol-
genden Aspekte beurteilen können (IFRS 7.1):136

• die Bedeutung von Finanzinstrumenten für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens,

• die Art und das Ausmaß der Risiken, die sich aus Finanzinstrumenten ergeben und de-
nen das Unternehmen während der Berichtperiode und zum Periodenstichtag ausgesetzt
ist, sowie die Art und Weise der Steuerung dieser Risiken.

Nach IFRS 7.1(b) werden explizit Angaben über die Art und den Umfang der Risiken (Risiko-
berichterstattung) gefordert, denen das Unternehmen während der Berichtsperiode und zum
Periodenstichtag ausgesetzt war. IFRS 7 ergänzt damit die Grundsätze für den Ansatz, die Be-
wertung und die Darstellung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlich-
keiten in IAS 32 »Finanzinstrumente: Darstellung« und IAS 39 »Finanzinstrumente: Ansatz
und Bewertung« bzw. dessen Nachfolgestandard IFRS 9 »Finanzinstrumente« (IFRS 7.2).

(einstweilen frei)

cb) Anwendungsbereich von IFRS 7

IFRS 7 ist von allen Unternehmen auf sämtliche bilanzierten und nicht bilanzierten Fi-
nanzinstrumente anzuwenden, es sei denn, sie sind nach IFRS 7.3 vom Anwendungsbereich
ausgenommen. Die Ausnahmen sind in IFRS 7.3 einzeln aufgeführt und werden nachfolgend
im Detail erläutert. Wendet ein Unternehmen neue Standards nicht vorzeitig an, fallen fol-
gende Instrumente nicht unter den Anwendungsbereich von IFRS 7:137

• Anteile an Tochterunternehmen (subsidiaries), assoziierten Unternehmen (associates)
und Gemeinschaftsunternehmen (joint ventures), die nach IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 bi-
lanziert werden. IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 erlauben (bzw. verpflichten) ein Unternehmen
in bestimmten Fällen, einen Anteil an einem Tochterunternehmen, einem assoziierten Un-
ternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen unter Anwendung von IAS 39 zu bilan-
zieren; in diesen Fällen gelten hinsichtlich der Anhangangaben IFRS 7 und für Anteile, die
zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, die Vorschriften in IFRS 13. IFRS 7 ist auch
auf alle Derivate anzuwenden, die sich auf Anteile an einem Tochterunternehmen, einem
assoziierten Unternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen beziehen, es sei denn,
das Derivat erfüllt die Definition eines Eigenkapitalinstruments i. S.v. IAS 32 (IFRS 7.3(a);
IFRS 7.BC8).

• Rechte und Verpflichtungen, die sich für einen Arbeitgeber aus Altersversorgungsplänen
ergeben, auf die IAS 19 »Leistungen an Arbeitnehmer« Anwendung findet. Darüber hinaus

136 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3548.
137 Vgl. Kuhn/Christ, IFRS-Kommentar2, IFRS 7, Tz. 12.
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I. Rechnungslegung nach IFRS 43

sind sämtliche im Anwendungsbereich von IAS 19 liegenden Leistungen an Arbeitnehmer
vom Anwendungsbereich des IFRS 7 ausgenommen (IFRS 7.3(b)).138 Damit bestehen auch
für Planvermögen (plan assets) keine zusätzlichen Angabepflichten nach IFRS 7.139

• Versicherungsverträge i. S.v. IFRS 4 (IFRS 7.BC9). IFRS 7 ist jedoch auf Derivate anzu-
wenden, die in Versicherungsverträge eingebettet sind, wenn diese nach IAS 39 getrennt
zu bilanzieren sind. Auf Finanzgarantien i. S.v. IAS 39.9 hat der Garantiegeber IFRS 7 an-
zuwenden, soweit er für den Ansatz und die Bewertung der Finanzgarantien IAS 39 an-
wendet. Wendet er dagegen IFRS 4 in Übereinstimmung mit IFRS 4.4(d) an, findet in Bezug
auf die Angaben von Finanzgarantien IFRS 4 Anwendung (IFRS 7.3(d)).

• Finanzinstrumente, vertragliche Vereinbarungen und Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit anteilsbasierten Vergütungen, auf die IFRS 2 anzuwenden ist. Dies gilt jedoch
nicht für die in den Anwendungsbereich von IAS 39.5–7 fallenden Verträge, auf die IFRS 7
anzuwenden ist (IFRS 7.3(e)).

• Instrumente, die nach IAS 32.16A–32.16D als Eigenkapitalinstrumente (kündbare Instru-
mente) klassifiziert werden (IFRS 7.3(f)).

IFRS 7 ist auf in der Bilanz angesetzte und nicht angesetzte Finanzinstrumente anzuwenden
(IFRS 7.4). Zu den in der Bilanz angesetzten Finanzinstrumenten zählen finanzielle Vermö-
genswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die in den Anwendungsbereich von IAS 39 bzw.
IFRS 9 fallen. Zu den in der Bilanz nicht angesetzten Finanzinstrumenten zählen Finanzin-
strumente, die zwar nicht vom Anwendungsbereich von IAS 39 bzw. IFRS 9 erfasst werden,
aber in den des IFRS 7 fallen.140 Zu den nicht angesetzten Finanzinstrumenten, die in den An-
wendungsbereich von IFRS 7, nicht aber in den von IAS 39 bzw. IFRS 9 fallen, zählen z.B. be-
stimmte Kreditzusagen. Unter IFRS 7 fallen nicht nur unwiderrufliche Kreditzusagen, sondern
auch solche Kreditzusagen, die nur im Falle materieller nachteiliger Änderungen kündbar
sind (IFRS 7.B10(d)). Nach IAS 39.2(h) sind nur die in IAS 39.4 genannten Kreditzusagen im
Anwendungsbereich von IAS 39. Auf alle anderen Kreditzusagen ist IAS 37 anzuwenden. Für
diese Kreditzusagen sind sowohl die Angabevorschriften in IAS 37 als auch die in IFRS 7 zu
beachten.141 Bestimmte unwiderrufliche Kreditzusagen können allerdings in den Anwen-
dungsbereich von IAS 39 bzw. IFRS 9 fallen (IAS 39.4).

IFRS 7 gilt ferner für Verträge zum Kauf oder Verkauf von nicht-finanziellen Posten, die
gemäß IAS 39.5–7 in den Anwendungsbereich von IAS 39 bzw. IFRS 9 fallen (IFRS 7.5;
IFRS 9.2.1). IAS 39 bzw. IFRS 9 ist auf bestimmte Verträge über den Kauf oder Verkauf eines
nicht-finanziellen Postens anzuwenden, die durch einen Ausgleich in bar oder anderen Fi-
nanzinstrumenten oder durch den Tausch von Finanzinstrumenten erfüllt werden können.
Bei diesen Verträgen handelt es sich z.B. um bestimmte Warentermingeschäfte. Eine weitere
Konkretisierung der Sachverhalte, bei denen einer Vertragspartei das Recht auf einen Aus-
gleich in bar oder in anderen Finanzinstrumenten oder auf Tausch von Finanzinstrumenten
zusteht, sodass ein Finanzinstrument i.S.v. IAS 39 bzw. IFRS 9 vorliegt, wird in IAS 39.6(a)-
(d) vorgenommen (IFRS 9.2.1).

Von der Anwendung von IAS 39 bzw. IFRS 9 ausgenommen sind solche Warenterminge-
schäfte, die zum Zweck des Empfangs oder der Lieferung von nicht-finanziellen Posten (wie
z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs- oder Nut-
zungsbedarf des Unternehmens abgeschlossen wurden und in diesem Sinne weiter gehalten
werden (IAS 39.5; IAS 39.AG10; IFRS 9.2.1). Für solche Warentermingeschäfte gilt die Eigen-
bedarfsausnahme (own use exemption). Für own use contracts gelten die allgemeinen Vor-
schriften zur Bilanzierung von schwebenden Geschäften in IAS 37 sowie die Vorschriften an-

138 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2949.
139 Vgl. IDW, IDW RS HFA 24, Tz. 2.
140 Vgl. IDW, IDW, RS HFA 24, Tz. 5.
141 Vgl. IDW, IDW, RS HFA 24, Tz. 5.
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derer Standards (wie z.B. IAS 2 »Vorräte«). Auf solche Verträge ist IFRS 7 nicht anzuwenden.
Nicht in den Anwendungsbereich von IFRS 7 fallen somit Verträge nach IAS 39.6(a) bzw.
IAS 39.6(d), die aufgrund der own use exemption als schwebende Geschäfte (executory con-
tracts) zu behandeln sind.142

Leasingverhältnisse können ebenfalls in den Anwendungsbereich von IFRS 7 fallen. Ein
Finanzierungs-Leasingverhältnis wird von IAS 32.AG9 als Finanzinstrument angesehen. Ein
Operating-Leasingverhältnis ist dagegen kein Finanzinstrument, außer im Hinblick auf ein-
zelne jeweils fällige Zahlungen (IAS 39.AG9; IFRS 9.2.1). Dementsprechend fallen Forderun-
gen und Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen in den Anwendungsbe-
reich von IFRS 7. Auf Forderungen und Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen
ist IFRS 7 anzuwenden, soweit es sich um einzelne jeweils fällige Zahlungen handelt. In die-
sem Sinne sind auch IAS 17.31, IAS 17.35, IAS 17.47 und IAS 17.56 zu verstehen. I.d.R. sind
die betroffenen Forderungen und Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen als eigene
Klasse i. S.v. IFRS 7.6 zu behandeln, da bei der Klassifizierung die Charakteristika der Finanz-
instrumente berücksichtigt werden müssen.143

(einstweilen frei)

cc) Änderungen des Anwendungsbereichs von IFRS 7 durch die Einführung von IFRS 9

Auch nach der Einführung von IFRS 9 ist IFRS 7 von allen Unternehmen auf alle Arten von
Finanzinstrumenten anzuwenden. Allerdings wurde in den folgenden drei Ausnahmen ein
Verweis auf IFRS 9 eingeführt (IFRS 7.3(a), (d), (e)):

• Anteile an Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunter-
nehmen, die gemäß IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 bilanziert werden. In einigen Fällen muss
oder darf ein Unternehmen jedoch nach IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 einen Anteil an einem
Tochterunternehmen, einem assoziierten Unternehmen oder einem Gemeinschaftsunter-
nehmen gemäß IFRS 9 bilanzieren; in diesen Fällen gelten die Angabepflichten von IFRS 7.
Der vorliegende IFRS ist auch auf alle Derivate anzuwenden, die an Anteile an Tochterun-
ternehmen, assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen gebunden sind, es
sei denn, das Derivat entspricht der Definition eines Eigenkapitalinstruments in IAS 32
(IFRS 7.3(a)).

• Versicherungsverträge im Sinne der Definition von IFRS 4. Anzuwenden ist IFRS 7 aller-
dings auf Derivate, die in Versicherungsverträge eingebettet sind, wenn IFRS 9 von dem
Unternehmen deren getrennte Bilanzierung verlangt. Ein Versicherer hat IFRS 7 darüber hi-
naus auf finanzielle Garantien anzuwenden, wenn er zum Ansatz und zur Bewertung die-
ser Verträge IFRS 9 anwendet. Entscheidet er sich jedoch gemäß IFRS 4.4(d), die finanziel-
len Garantien gemäß IFRS 4 anzusetzen und zu bewerten, so hat er IFRS 4 anzuwenden
(IFRS 7.3(d)).

• Finanzinstrumente, Verträge und Verpflichtungen im Zusammenhang mit anteilsbasier-
ten Vergütungen, auf die IFRS 2 anzuwenden ist. Davon ausgenommen sind die in den
Anwendungsbereich von IFRS 9 fallenden Verträge, auf die IFRS 7 anzuwenden ist
(IFRS 7.3(e)).

IFRS 7 ist auf bilanzwirksame und bilanzunwirksame Finanzinstrumente anzuwenden. Bi-
lanzwirksame Finanzinstrumente umfassen finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Ver-
bindlichkeiten, die in den Anwendungsbereich von IFRS 9 fallen. Zu den bilanzunwirksamen
Finanzinstrumenten gehören einige andere Finanzinstrumente, die zwar nicht in den Anwen-

142 Vgl. IDW, IDW, RS HFA 24, Tz. 6.
143 Vgl. IDW, IDW RS HFA 24, Tz. 4.
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dungsbereich von IFRS 9, wohl aber in den Anwendungsbereich von IFRS 7 fallen (IFRS 7.4).
Für die erstmalige Anwendung von IFRS 9 enthält IFRS 7 eine Vielzahl von zusätzlichen An-
gabevorschriften (vgl. dazu ausführlich Kap. G, Tz. 464–473).

Anzuwenden ist IFRS 7 ferner auf Verträge über den Kauf oder Verkauf eines nicht-fi-
nanziellen Postens, die unter IFRS 9 fallen.

Die Angabepflichten zum Ausfallrisiko in IFRS 7.35A–35N beziehen sich auf die Rechte, für
die IFRS 15 »Erlöse aus Verträgen mit Kunden« die Erfassung von Wertminderungsgewin-
nen oder -verlusten gemäß IFRS 9 vorsieht. Jeder Verweis auf finanzielle Vermögenswerte
oder finanzielle Verbindlichkeiten in diesen Paragrafen schließt, soweit nicht anders angege-
ben, diese Rechte ein (IFRS 7.5A).

(einstweilen frei)

cd) Erstmaliger Anwendungszeitpunkt

IFRS 7 war ursprünglich verpflichtend auf Berichtsperioden anzuwenden, die am oder nach
dem 1. Januar 2007 begannen. Hat ein Unternehmen IFRS 7 auf eine frühere Berichtsperiode
angewandt, hatte es dies im Anhang anzugeben (IFRS 7.43; IFRS 7.BC66; IFRS 7.IG41). Da
IFRS 7 keine generellen Erleichterungstatbestände vorsieht, sind im Abschluss für alle quanti-
tativen Informationen grundsätzlich Vergleichsinformationen hinsichtlich der vorangegange-
nen Periode anzugeben. Vergleichsinformationen sind auch in die verbalen und beschreiben-
den Informationen einzubeziehen, wenn sie für das Verständnis des Abschlusses der
Berichtsperiode von Bedeutung sind (IAS 1.36).

Lediglich für den Fall, dass IFRS 7 auf Berichtsjahre angewendet wurde, die vor dem 1. Ja-
nuar 2006 begannen, mussten keine Vergleichsinformationen für die in IFRS 7.31–42 geforder-
ten (quantitativen) Angaben zur Art und zum Ausmaß der sich aus Finanzinstrumenten erge-
benden Risiken gemacht werden (IFRS 7.44; IFRS 7.BC68–BC72; IFRS 7.IG41). Die in IFRS 7.44
vorgesehene Erleichterung bei der Angabe von Vorjahresinformationen betraf nur die in
IFRS 7.31–42 enthaltenen Angaben zu den Risiken, nicht jedoch die Angabepflichten in
IFRS 7.6–30. Ebenfalls galt keine Befreiung für nach IFRS 7.31–42 geforderte Angaben für das
Berichtsjahr.

(einstweilen frei)

d) IFRS 9 »Finanzinstrumente«

da) Zielsetzung

Ziel des Standards ist es, Regelungen für die Behandlung von finanziellen Vermögenswerten
und finanziellen Verbindlichkeiten aufzustellen, um den Adressaten der Finanzberichterstat-
tung nützliche und für sie relevante Informationen darzustellen. Dies soll den Adressaten hel-
fen, die Beträge, den zeitlichen Eintritt und die Unsicherheiten im Rahmen der zukünftigen
Zahlungsströme eines Unternehmens richtig einzuschätzen (IFRS 9.1).

(einstweilen frei)

db) Anwendungsbereich

In der im Juli 2014 veröffentlichten endgültigen Version von IFRS 9 hat der IASB erstmals ei-
nen eigenständigen Anwendungsbereich aufgenommen (IFRS 9.2.1–2.7), der größtenteils
mit dem materiellen Anwendungsbereich von IAS 39 identisch ist (IAS 39.2–7). Die für die
Anwendungspraxis bedeutsamste Änderung ist die Öffnung der Fair-Value-Option für Verträge
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über den Kauf oder Verkauf eines nicht-finanziellen Postens, die als own use contracts unter
die Eigenbedarfsausnahme fallen. Nachfolgend wird der gesamte Anwendungsbereich von
IFRS 9 dargestellt.

Nach der Grundregel ist IFRS 9 auf alle Arten von Finanzinstrumenten anzuwenden, die
unter den Anwendungsbereich von IFRS 9 fallen. Die Ausnahmen vom Anwendungsbereich
werden nachfolgend aufgeführt (IFRS 9.2.1(a)–(j)):

• Anteile an Tochterunternehmen (subsidiaries), assoziierten Unternehmen (associates)
und Gemeinschaftsunternehmen (joint ventures), die nach IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 bi-
lanziert werden (IAS 39.2(a)). Unter bestimmten Umständen muss oder darf nach IFRS 10,
IAS 27 oder IAS 28 ein Anteil an einem Tochterunternehmen, einem assoziierten Unterneh-
men oder einem Gemeinschaftsunternehmen nach allen oder einem Teil der Regelungen
von IFRS 9 bilanziert werden. Entspricht ein Derivat auf einen Anteil an einem Tochterun-
ternehmen, einem assoziierten Unternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen
nicht der Definition eines Eigenkapitalinstruments nach IAS 32, ist IFRS 9 entsprechend an-
zuwenden.

• Rechte und Verpflichtungen aus Leasingverhältnissen (leasing contracts), die in den An-
wendungsbereich von IAS 17 fallen (IFRS 9.2.1(a)). Hierzu besteht mit IAS 17 ein geson-
derter Standard, der die Bilanzierung von Leasingverhältnissen abschließend regelt. Rele-
vant sind jedoch die Vorschriften in IFRS 9:
– zur Ausbuchung und Wertminderung für Forderungen aus Leasingverhältnissen, die

vom Leasinggeber angesetzt wurden,
– zur Ausbuchung für Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen, die vom

Leasingnehmer angesetzt wurden, sowie
– für in Leasingverhältnisse eingebettete Derivate.

• Rechte und Verpflichtungen eines Arbeitgebers aus Altersversorgungsplänen (em-
ployee benefit plans).

• Vom Unternehmen emittierte Finanzinstrumente, die die Definition eines Eigenkapital-
instruments (equity instrument) nach IAS 32 (einschließlich Optionen und Optionsschei-
nen) erfüllen oder gemäß IAS 32.16A und 16B oder IAS 32.16C und 16D als Eigenkapitalin-
strumente einzustufen sind (IFRS 9.2.1(d)). Diese Eigenkapitalinstrumente sind aber für
den Inhaber (Investor) nach IFRS 9 zu bilanzieren, es sei denn, es handelt sich dabei um
Anteile an Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunterneh-
men, die nach IFRS 10, IAS 27 oder IAS 28 bilanziert werden und daher nach IFRS 9.2.1(a)
vom Anwendungsbereich des IFRS 9 ausgenommen sind.

• Rechte und Verpflichtungen aus einem Versicherungsvertrag (insurance contract) i. S.v.
IFRS 4, bei denen es sich nicht um Rechte und Verpflichtungen eines Emittenten aus einem
Versicherungsvertrag handelt, der der Definition einer finanziellen Garantie entspricht,
oder aus einem Vertrag, der aufgrund einer ermessensabhängigen Überschussbeteiligung
in den Anwendungsbereich des IFRS 4 fällt (IFRS 9.2.1(e)). IFRS 9 ist jedoch auch für ein-
gebettete Derivate in Verträgen, die in den Anwendungsbereich von IFRS 4 fallen, anzu-
wenden, sofern das Derivat nicht selbst ein Vertrag ist. Für finanzielle Garantien kann vom
Finanzgarantiegeber zwischen der Anwendung der Vorschriften in IFRS 9 und IFRS 4 ge-
wählt werden. Die Anwendung von IFRS 4 ist hierbei möglich, sofern der Garantiegeber
zuvor ausdrücklich erklärt, dass er diese Garantien als Versicherungsverträge betrachtet
und nach den für Versicherungsverträge geltenden Vorschriften bilanziert. Diese Entschei-
dung kann vertragsweise gefällt werden, ist dann jedoch für jeden Vertrag unwiderruflich.

• Termingeschäfte zwischen einem Käufer und einem verkaufenden Anteilseigner, dessen
Ziel es ist, ein Unternehmen zu erwerben oder zu veräußern, die zu einem Unterneh-
menszusammenschluss (business combination) im Sinne von IFRS 3 zu einem künftigen
Erwerbszeitpunkt führen (IFRS 9.2.1(f)). Hierbei sollte die Laufzeit des Termingeschäfts
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jedoch nicht länger andauern, als normalerweise für die Einholung der Genehmigungen
und Vollendung der Transaktion erforderlich ist.

• Kreditzusagen (loan commitments), die vom Unternehmen nicht als finanzielle Verbind-
lichkeit eingestuft und nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (IFRS 9.2.1(g)).
Auf Kreditzusagen, die nicht in den Anwendungsbereich von IFRS 9 fallen, hat der Emit-
tent IAS 37 anzuwenden. Die Ausbuchungsvorschriften in IFRS 9 sind hingegen für sämtli-
che Kreditzusagen relevant. Somit unterliegen sämtliche Kreditzusagen nach IFRS 9.2.1(g)
den Vorschriften zur Ausbuchung finanzieller Verbindlichkeiten. Folgende Kreditzusagen
fallen in den Anwendungsbereich von IFRS 9 (IFRS 9.2.1(g); IFRS 9.2.3):144

– Kreditzusagen, die bei Zugang als finanzielle Verbindlichkeit der Bewertungskate-
gorie erfolgswirksam bewertet zum beizulegenden Zeitwert designiert werden
(IFRS 9.2.3(a)). Sofern es in der Vergangenheit betriebliche Praxis war, die aus Kreditzu-
sagen resultierenden Vermögenswerte (Forderungen) nach ihrer Entstehung zeitnah
(shortly after origination) zu veräußern, hat das Unternehmen IFRS 9 auf alle Kreditzu-
sagen derselben Klasse (in the same class) anzuwenden (IFRS 9.2.3(a)).

– Kreditzusagen, die auf Nettobasis (settled net in cash) oder durch Lieferung bzw. Emis-
sion eines anderen Finanzinstruments erfüllt werden können (IFRS 9.2.3(b)). Eine Kre-
ditzusage gilt in diesem Zusammenhang nicht als auf Nettobasis erfüllt, nur weil das
Darlehen in Tranchen ausgezahlt wird (paid out in instalments) (z.B. ein Hypotheken-
darlehen, das nach dem Baufortschritt ausgezahlt wird).

– Verpflichtung zur Bereitstellung eines Kredits zu einem geringeren als dem Marktzins-
satz (IFRS 9.2.3(c)).

• Finanzinstrumente, Verträge und Verpflichtungen im Zusammenhang mit anteilsbasier-
ten Vergütungen (share-based payment transactions), die in den Anwendungsbereich von
IFRS 2 fallen (IFRS 9.2.1(h)). Davon ausgenommen sind allerdings Verträge, die in den An-
wendungsbereich von IFRS 9 fallen (IFRS 9.2.4–2.7).145

• Erstattungsansprüche auf Zahlungen von Ausgaben, denen sich das Unternehmen nicht
entziehen kann, um eine Verbindlichkeit zu begleichen, die es gemäß IAS 37 als Rückstel-
lung ansetzt oder in der Vergangenheit angesetzt hat (IFRS 9.2.1(i)).

• Der IASB hat mit IFRS 15 »Erlöse aus Verträgen mit Kunden« im Mai 2014 einen neuen
Standard zur Umsatzrealisierung veröffentlicht, der für Geschäftsjahre, die am oder nach
dem 1. Januar 2017 beginnen, verpflichtend anzuwenden ist. Als Folge von IFRS 15 wurde
IFRS 9.2.1(j) eingeführt, wonach alle Rechte und Verpflichtungen, die als Finanzinstru-
mente unter den Anwendungsbereich von IFRS 15 fallen, grundsätzlich von IFRS 9 ausge-
nommen sind (IFRS 9.7.1.4). Der Grundsatz gilt aber nicht für solche Rechte und Verpflich-
tungen, für die nach IFRS 15 eine Anwendung von IFRS 9 vorgesehen ist.

Als weitere Folge der Einführung von IFRS 15 regelt IFRS 9.2.2, dass die Anforderungen für
Wertminderungen in IFRS 9 auf solche Rechte anzuwenden sind, für die IFRS 15 eine An-
wendung von IFRS 9 für Zwecke der Erfassung von Gewinn- oder Verlustposten aus Wertmin-
derungen vorsieht (IFRS 9.7.1.4).

IFRS 9 ist auch auf bestimmte Verträge über den Kauf oder Verkauf eines nicht-finan-
ziellen Postens anzuwenden, die durch einen Ausgleich in bar oder in anderen Finanzinstru-
menten erfüllt werden können oder durch den Tausch von Finanzinstrumenten. Hierunter
können z.B. Warentermingeschäfte fallen (vgl. dazu ausführlich Kap. J, Tz. 5–18). Vom An-
wendungsbereich ausgenommen sind nur solche Verträge, die zum Zweck des Empfangs oder
der Lieferung von nicht-finanziellen Posten gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs-
oder Nutzungsbedarf des Unternehmens (the entity’s expected purchase, sale or usage requi-

144 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2944.
145 Vgl. EY, IGAAP 2014, 2949–2950.
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rements) abgeschlossen wurden und in diesem Sinne weiter behalten werden (own use
exemption). Allerdings ist IFRS 9 auf solche Verträge anzuwenden, die das Unternehmen als
erfolgswirksam bewertet zum beizulegenden Zeitwert designiert (IFRS 9.2.4). Damit kön-
nen Verträge, die unter die Eigenbedarfsausnahme von IFRS 9 fallen, im Unterschied zu
IAS 39, im Zugangszeitpunkt unwiderruflich der Fair-Value-Option zugeordnet werden, so-
fern damit eine Ansatzinkongruenz (recognition inconsistency) eliminiert oder signifikant
verringert wird (IFRS 9.2.5). Bei Anwendung von IAS 39 ist die Anwendung der Fair-Value-
Option für solche Verträge nicht zulässig.

Eine weitere Konkretisierung der Sachverhalte, bei denen einer Vertragspartei das Recht
auf einen Ausgleich in bar (settled net in cash) oder in anderen Finanzinstrumenten oder
auf Tausch von Finanzinstrumenten zusteht und dann ein Finanzinstrument vorliegt, wird in
IFRS 9.2.6(a)–(d) vorgenommen. Zu den Abgrenzungsmerkmalen zählen:

• den Vertrag durch Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument bzw. durch den
Tausch von Finanzinstrumenten abzuwickeln, sofern die Vertragsbedingungen dies jedem
Kontrahenten gestatten,

• wenn die Möglichkeit zu einem Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument
bzw. durch Tausch von Finanzinstrumenten nicht explizit in den Vertragsbedingungen vor-
gesehen ist, das Unternehmen jedoch ähnliche Verträge (similar contracts) für gewöhnlich
durch Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument bzw. durch den Tausch von
Finanzinstrumenten erfüllt (sei es durch den Abschluss gegenläufiger Verträge mit der Ver-
tragspartei oder durch den Verkauf des Vertrags vor dessen Ausübung oder Verfall)
(practice of net settlement),

• wenn das Unternehmen bei ähnlichen Verträgen (similar contracts) den Vertragsgegen-
stand (underlying) für gewöhnlich annimmt und ihn kurz nach der Anlieferung (within a
short period after delivery) wieder veräußert, um Gewinne aus kurzfristigen Preisschwan-
kungen oder Händlermargen zu erzielen, und

• wenn der nicht-finanzielle Posten, der Gegenstand des Vertrags ist, jederzeit in Zahlungs-
mittel umzuwandeln (readily convertible to cash) ist.

Ein Vertrag, auf den IFRS 9.2.6(b) oder (c) zutrifft, gilt nicht als zum Zwecke des Empfangs
oder der Lieferung von nicht-finanziellen Posten gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs-
oder Nutzungsbedarf des Unternehmens abgeschlossen und fällt demzufolge in den Anwen-
dungsbereich von IFRS 9.

Eine geschriebene Option auf den Kauf oder Verkauf eines nicht-finanziellen Postens, der
durch Ausgleich in bar oder in anderen Finanzinstrumenten bzw. durch den Tausch von
Finanzinstrumenten gemäß IFRS 9.2.6(a) oder (d) erfüllt werden kann, fällt in den Anwen-
dungsbereich des Standards. Solch ein Vertrag kann nicht zum Zweck des Empfangs oder
Verkaufs eines nicht-finanziellen Postens gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs- oder
Nutzungsbedarf des Unternehmens abgeschlossen werden (IFRS 9.2.7).

(einstweilen frei)

dc) Erstmaliger Anwendungszeitpunkt

IFRS 9 ist verpflichtend für Berichtsperioden anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar
2018 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Sofern ein Unternehmen IFRS 9 vorzei-
tig anwendet, sind alle Anforderungen von IFRS 9 grundsätzlich zum gleichen Zeitpunkt
anzuwenden und der Tatbestand der vorzeitigen Anwendung ist anzugeben (IFRS 9.7.1.1).
Durch den Verweis auf IFRS 9.Appendix C wird die vorzeitige Anwendung auf Zeitpunkte der
erstmaligen Anwendung vor dem 1. Februar 2015 beschränkt (IFRS 9.Appendix C.19).
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Von dem Grundsatz, dass alle Anforderungen von IFRS 9 gleichzeitig anzuwenden sind,
gelten folgende Ausnahmen (IFRS 9.7.1.2, 7.2.21 und 7.3.2):

• Ein Unternehmen kann in Berichtsperioden, die vor dem 1. Januar 2018 beginnen, wahl-
weise nur die Anforderungen zum Ausweis der Gewinn- und Verlustposten von finan-
ziellen Verbindlichkeiten vorzeitig anwenden, die sie als erfolgswirksam zum beizule-
genden Zeitwert bewertet designiert hat (Fair-Value-Option) (IFRS 9.5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9,
7.2.14 und IFRS 9.B5.7.5–B5.7.20). Sofern ein Unternehmen eine vorzeitige Anwendung
dieser Anforderungen wählt, ist dies entsprechend anzugeben. Ferner sind die damit ver-
bundenen Angabevorschriften fortlaufend zu beachten (IFRS 7.10–11) (IFRS 7.1.2).

• Im Rahmen der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 kann ein Unternehmen bezüglich der
Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen als Bilanzierungsmethode (accounting policy)
bestimmen, dass die bisherigen Regelungen von IAS 39 und IFRIC 16 (und nicht die Re-
gelungen im sechsten Kapitel von IFRS 9) für alle Sicherungsbeziehungen angewendet
werden (IFRS 9.7.2.21).

• Ein Unternehmen kann in Berichtsperioden, die vor dem 1. Januar 2018 beginnen, wahl-
weise auch frühere Versionen von IFRS 9 aus den Jahren 2009, 2010 oder 2013 anwen-
den, wenn der Zeitpunkt der Erstanwendung von IFRS 9 vor dem 1. Februar 2015 liegt
(IFRS 9.7.3.2).

(einstweilen frei)

e) IFRS 13 »Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts«

ea) Zielsetzung

IFRS 13 »Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts« ist der zentrale Standard für Definitionen
und Regelungen rund um den beizulegenden Zeitwert. Der Standard enthält Vorschriften
und Anwendungsleitlinien zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts. Er wurde im Rah-
men des Konvergenzprojekts »Fair Value Measurement« in Zusammenarbeit mit dem amerika-
nischen Standardsetzer FASB entwickelt. Ziel der gemeinsamen Arbeit war es, einheitliche Re-
gelungen zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert nach IFRS und US-GAAP zu schaffen.
Durch die enge Zusammenarbeit des IASB mit dem FASB sind die Definitionen des beizule-
genden Zeitwerts sowie die Bewertungs- und Angabepflichten nun in den Regelwerken des
IASB und des FASB weitgehend identisch. Unterschiede bestehen in erster Linie bei verpflich-
tenden Anhangangaben.146

Das vorrangige Ziel von IFRS 13 besteht darin, die bislang in verschiedenen Standards ent-
haltenen Regelungen zur Zeitwertbewertung in einem zentralen Standard zusammenzufas-
sen und zu präzisieren. Dadurch sollen Inkonsistenzen bei der Bewertung und bei der Angabe
relevanter Informationen im Abschluss vermieden werden (IFRS 13.IN5–IN6). Nicht Gegen-
stand des Standards ist die Frage, wann und wo eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert
vorzunehmen oder zulässig ist (IFRS 13.BC8).

(einstweilen frei)

eb) Anwendungsbereich

IFRS 13 gelangt immer dann zur Anwendung, wenn ein anderer Standard eine Bewertung
zum beizulegenden Zeitwert vorschreibt oder gestattet, ebenso wenn Angaben zur Ermitt-
lung des beizulegenden Zeitwerts in einem anderen Standard verlangt werden. Der Standard

146 Vgl. Kirsch/Köhling/Dettenrieder, IFRS-Kommentar2, IFRS 13, Tz. 3.
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ist grundsätzlich auf alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten anzuwenden, für die eine
Bewertung zum beizulegenden Zeitwert oder Angaben über Bewertungen zum beizulegenden
Zeitwert durch andere Standards verpflichtend vorgesehen oder erlaubt sind (IFRS 13.5). Da-
rüber hinaus enthält IFRS 13 Regelungen zur Bewertung von unternehmenseigenen Eigenka-
pitalinstrumenten (IFRS 13.4). Die Frage, was zu bewerten ist, ergibt sich weiterhin aus den
relevanten Einzelstandards.

IFRS 13 ist generell für alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten anzuwenden, die
zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind (IFRS 13.5). Von den Bewertungs- und Angabe-
vorschriften in IFRS 13 sind jedoch explizit ausgenommen (IFRS 13.6):

• anteilsbasierte Vergütungen, die in den Anwendungsbereich von IFRS 2 »Anteilsbasierte
Vergütungen« fallen,

• Leasingverhältnisse, die in den Anwendungsbereich von IAS 17 »Leasingverhältnisse« fal-
len.

Ferner sind Bewertungen, die einige Ähnlichkeiten mit einem beizulegenden Zeitwert haben,
aber nicht den in IFRS 13 definierten beizulegenden Zeitwert betreffen, wie der Nettoveräu-
ßerungswert in IAS 2 »Vorräte« oder Bewertungen von Vermögenswerten zum Nutzungswert
im Rahmen einer Wertminderungsprüfung nach IAS 36 »Wertminderung von Vermögenswer-
ten«, vom Anwendungsbereich ausgenommen. Darüber hinaus sind vom Anwendungsbe-
reich der reinen Angabepflichten in IFRS 13 ausgenommen (IFRS 13.7):

• zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Planvermögen gemäß IAS 19 »Leistungen an Ar-
beitnehmer«,

• zum beizulegenden Zeitwert bewertete Kapitalanlagen von Altersversorgungsplänen ge-
mäß IAS 26 »Bilanzierung und Berichterstattung von Altersversorgungsplänen« sowie

• Vermögenswerte, für die der erzielbare Betrag der beizulegende Zeitwert abzüglich Veräu-
ßerungskosten gemäß IAS 36 ist.

(einstweilen frei)

ec) Erstmaliger Anwendungszeitpunkt

IFRS 13 war für Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2013 begannen, verpflich-
tend anzuwenden, eine vorzeitige Anwendung war jedoch zulässig. Die Anwendung erfolgt
prospektiv und ohne Vergleichszahlen der Vorperioden (IFRS 13.Anhang C).

(einstweilen frei)

II. Rechnungslegung nach HGB

1. Zu beachtende Vorschriften

a) Gesetzliche Regelungen – Grundlagen

Die Dynamik auf den Finanzmärkten hat die Risikolandschaft, der sich besonders internatio-
nal agierende Unternehmen gegenübersehen, stark verändert und zur Entwicklung zahlrei-
cher Finanzprodukt- und Finanzmarktinnovationen geführt. Die Rechnungslegung originärer
Finanzinstrumente wird durch die allgemeinen handelsrechtlichen Ansatz- und Bewer-
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tungsgrundsätze in den §§ 238–256a HGB geregelt. Der Kaufmann ist nach § 238 Abs. 1
Satz 1 HGB verpflichtet, seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den
GoB ersichtlich zu machen. Nach der Generalnorm in § 243 Abs. 1 HGB ist der Jahresab-
schluss nach den GoB aufzustellen. Zu den wesentlichen GoB für die handelsrechtliche Ge-
winnermittlung zählen:147

• Vollständigkeitsprinzip (§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB),
• Unternehmensfortführungsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB),
• Einzelbewertungsprinzip (§ 252 Abs. 1 Satz 3 HGB),
• Vorsichts-, Realisations- und Imparitätsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB),
• Periodisierungsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB),
• Objektivierungsprinzip,
• Vermögensermittlungsprinzip.

Von den oben genannten GoB darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden
(§ 252 Abs. 2 HGB). Ferner ist das grundsätzliche Verrechnungsverbot nach § 264 Abs. 2
HGB für Bilanz und GuV zu beachten.

Darüber hinaus bestehen im Finanzanlagevermögen besondere Regelungen, wenn auch
bei einer nicht dauerhaften Wertminderung eine Abschreibung auf den niedrigen beizulegen-
den Wert möglich ist (§ 253 Abs. 3 Satz 4 HGB).

Sollten Posten im Finanzanlagevermögen über ihrem beizulegenden Zeitwert (§ 255 Abs. 4
HGB) ausgewiesen werden, sind Angaben nach § 285 Nr. 18 HGB bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 10
HGB offenzulegen.148

Das deutsche Handelsrecht enthält in Bezug auf die Rechnungslegung von derivativen Fi-
nanzinstrumenten nur gesetzliche Regelungen zur Bilanzierung von Bewertungseinheiten
(§ 254 HGB) und zur Offenlegung. Insofern ist die Bilanzierung von derivativen Finanzinstru-
menten analog zur Bilanzierung der originären Finanzinstrumente grundsätzlich aus den all-
gemeinen handelsrechtlichen GoB abzuleiten. Sofern aus derivativen Finanzinstrumenten
auf der Basis eines negativen Marktwerts ein Verlustüberhang entsteht, ist eine Rückstellung
für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu erfassen (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB).
Dies gilt zumindest für solche Derivate, die keiner Bewertungseinheit zugeordnet sind.

Der deutsche Gesetzgeber hat die Rechnungslegung von Finanzinstrumenten erst durch
das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) mit der Einführung von § 254 HGB zur Bi-
lanzierung von Bewertungseinheiten weiterentwickelt, womit z.B. auch die erstmalige Aner-
kennung antizipativer Grundgeschäfte verbunden war (vgl. dazu Kap. F, Tz. 498, 535–541).149

Die Bilanzierung von Bewertungseinheiten wurde bis zur Einführung von § 254 HGB han-
delsrechtlich über abstrakt formulierte Voraussetzungen begründet.150 Im Steuerrecht be-
stand bereits mit § 5 Abs. 1a Satz 2 EStG seit 2006 eine abstrakte gesetzliche Grundlage, wo-
nach die Ergebnisse der in der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur Absicherung
finanzwirtschaftlicher Risiken gebildeten Bewertungseinheiten auch für die steuerliche Ge-
winnermittlung maßgeblich sind.151

Die Vorschrift gilt für alle Kaufleute unabhängig von ihrer Rechtsform, Größe und Bran-
che. Kapitelgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften i.S.v. § 264a Abs. 1 HGB müs-
sen darüber hinaus die für das Risikomanagement und für Sicherungsbeziehungen und Be-

147 Vgl. Ballwieser, Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch3, § 243 HGB, Tz. 8–49; Prahl/Naumann, WPg
1991, 729.

148 Vgl. Küting/Pfitzer/Weber, HdR5, §§ 284–288 HGB, Tz. 377.
149 Vgl. Ballwieser, Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch 3, § 254 HGB, Tz. 2.
150 Vgl. Anstett/Husmann, BB 1998, 1523–1530; Herzig/Mauritz, WPg 1997, 146; Scharpf/Luz2, 2000, 278–279.
151 Vgl. Prinz/Hick, DStR 2006, 771–775.
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wertungseinheiten vorgesehenen Angabe- bzw. Berichtspflichten für den (Konzern-)Anhang
und (Konzern-)Lagebericht beachten.152

(einstweilen frei)

b) Berufsständische Verlautbarungen

Das deutsche Handelsrecht wurde zunächst im Wesentlichen durch berufsständische Verlaut-
barungen durch den Banken- und Hauptfachausschuss des IDW konkretisiert. Der Berufs-
stand kam dem Bedürfnis der Praxis153 nach und hat in Ermangelung konkreter gesetzlicher
Normen folgende fachliche Verlautbarungen zur Rechnungslegung von Finanzinstrumenten
veröffentlicht:154

• IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Zweifelsfragen zum Ansatz und zur Bewer-
tung von Drohverlustrückstellungen (IDW RS HFA 4),

• IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Zweifelsfragen der Bilanzierung von Asset-
Backed-Securities-Gestaltungen und ähnlichen Transaktionen (IDW RS HFA 8),

• IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Zur einheitlichen oder getrennten handels-
rechtlichen Bilanzierung strukturierter Finanzinstrumente (IDW RS HFA 22),

• IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Anhangangaben nach §§ 285 Nr. 3, 314 Abs. 1
Nr. 2 HGB zu nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften (IDW RS HFA 32),

• IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur handelsrechtlichen Bilan-
zierung von Verbindlichkeitsrückstellungen (IDW RS HFA 34),

• IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Handelsrechtliche Bilanzierung von Bewer-
tungseinheiten (IDW RS HFA 35),

• IDW-Rechnungslegungshinweis: Anhangangaben nach § 285 Nr. 18 und 19 HGB zu be-
stimmten Finanzinstrumenten (IDW RH HFA 1.005),

• IDW-Rechnungslegungshinweis: Umwidmung und Bewertung von Forderungen und
Wertpapieren nach HGB (IDW RH HFA 1.014),

• Entwurf einer IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Besonderheiten der Bilanzie-
rung von Energiebeschaffungs- und Energieabsatzverträgen in handelsrechtlichen Ab-
schlüssen von Energieversorgungsunternehmen (IDW ERS ÖFA 3).

Der Abschlussprüfer hat sorgfältig zu prüfen, ob die fachlichen Verlautbarungen des IDW in
der von ihm durchzuführenden Prüfung zu beachten sind.155 Die Standards des IDW sind
keine Rechtsnormen, das IDW geht aber von einer faktischen Bindungswirkung aus.156 Wird
von einer berufsständischen Stellungnahme zur Rechnungslegung abgewichen, ist dies
schriftlich und an geeigneter Stelle (Prüfungsbericht) darzustellen und ausführlich zu be-
gründen. Hieraus wird auf den zweiten Blick deutlich, dass sich die bilanzierenden Unter-
nehmen ebenfalls an den relevanten berufsständischen Verlautbarungen orientieren sollten,
um eine ordnungsgemäße Rechnungslegung und somit eine ordentliche Abschlussprüfung zu
ermöglichen. Aufgrund der Bindungswirkung für den Abschlussprüfer wird bei Zweifelsfra-
gen im Rahmen der Rechnungslegung eine sehr enge Orientierung an den Verlautbarungen
des IDW zur Rechnungslegung empfohlen.157 Im Unterschied zu den IDW-Stellungnahmen

152 Vgl. Gelhausen/Fey/Kämpfer, 2009, § 254 HGB, Rn. 1; IDW, IDW RS HFA 35, Tz. 1.
153 Vgl. Göttgens/Prahl, WPg 1993, 503.
154 Vgl. IDW, IDW RS HFA 4; IDW, IDW RS HFA 8; IDW, IDW RS HFA 22; IDW, IDW RS HFA 32; IDW, IDW RS

HFA 34; IDW, IDW RS HFA 35; IDW, IDW RH HFA 1.005; IDW, IDW RH HFA 1.014; IDW, IDW ERS ÖFA 3.
155 Vgl. IDW, IDW PS 201, Tz. 13.
156 Vgl. Kühl/Oeltze, WPO-Kommentar2, § 43, Tz. 47.
157 Vgl. Zwirner/Boecker, IRZ 2014, 50.
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zur Rechnungslegung, deren Verabschiedung im Rahmen eines formellen Verfahrens erfolgt,
haben die IDW-Rechnungslegungshinweise nur Empfehlungscharakter.158

(einstweilen frei)

2. Begriffsdefinitionen

Die handelsrechtlichen Regelungen enthalten keine abschließende Definition des Begriffs Fi-
nanzinstrumente. Mit der Einführung der EG-Bankbilanz-Richtlinie wurde der Begriff des Fi-
nanzinstruments erstmalig in § 340c Abs. 1 Satz 1 HGB erwähnt. Eine ausführliche Definition
wurde vom Gesetzgeber allerding nicht vorgenommen. Ihrem Wesen nach lassen sich Finanz-
instrumente in klassische originäre Finanzinstrumente, wie Einlagen-, Kredit- und Wertpa-
piergeschäfte, und in die im weiteren Verlauf im Mittelpunkt stehenden derivativen Finanz-
instrumente unterscheiden. Als wesentlicher Bestandteil für das Handelsrecht gilt die
Aufzählung der Finanzinstrumente gemäß § 1 Abs. 11 Satz 1 KWG, welche auf Art. 1 Nr. 4 und
5 der Wertpapierdienstleistungsrichtlinie basiert.

Nach der Definition in § 1 Abs. 11 Satz 1 KWG werden die Finanzinstrumente wie folgt ab-
gegrenzt:159

• Wertpapiere (§ 1 Abs. 11 Satz 2 KWG): Aktien; Zertifikate, die Aktien vertreten; Schuldver-
schreibungen; Genuss- und Optionsscheine; mit Aktien und Schuldverschreibungen ver-
gleichbare Instrumente sowie in- und ausländische Investmentanteile.

• Geldmarktinstrumente (§ 1 Abs. 11 Satz 3 KWG): Forderungen, die nicht Wertpapiere sind
und üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden.

• Devisen/Rechnungseinheiten (§ 1 Abs. 11 Satz 1 KWG).
• Derivate (§ 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 1–5 KWG): als Festgeschäfte und Optionsgeschäfte ausge-

staltete Termingeschäfte, deren Preis unmittelbar oder mittelbar vom Marktpreis von Wert-
papieren, Zinssätzen, Devisen und Waren oder Edelmetallen abhängt. Die Definition des
Begriffs Derivate in § 1 Abs. 11 Satz 4 KWG umfasst, anders als die Definition in § 2 Abs. 2
WpHG, auch Devisentermingeschäfte, die an einem organisierten Markt gehandelt werden
(wie z.B. Devisenfuture-, Devisenoptions- oder Währungsswapgeschäfte).

Der Begriff der Finanzinstrumente im HGB kann auch nicht so eng gefasst werden wie im
KWG, da das KWG diesen Begriff unter bankenaufsichtsrechtlichen Anhaltspunkten defi-
niert.160

(einstweilen frei)

158 Vgl. IDW, IDW PS 201, Tz. 14.
159 Vgl. Krumnow/Bellavite-Hövermann/Sprißler u.a.(Hrsg.), Kommentar2, § 340e, Tz. 300.
160 Vgl. Krumnow/Bellavite-Hövermann/Sprißler u.a.(Hrsg.), Kommentar2, § 340e, Tz. 300.
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B. Ansatz und Bewertungsgrundsätze

I. Ansatz- und Bewertungsgrundsätze nach IAS 39

1. Finanzielle Vermögenswerte

a) Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung

aa) Überblick

Ein Unternehmen hat einen finanziellen Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit
nur dann in seiner Bilanz anzusetzen, wenn es Vertragspartei zu den vertraglichen Regelun-
gen des Finanzinstruments wird (IAS 39.14). Aus dieser Generalnorm geht hervor, dass zum
erstmaligen Ansatz ein Vertrag bestehen muss, aus dem sich die Rechte und Pflichten erge-
ben, die aus dem Finanzinstrument resultieren. Die Bilanzierungspflicht erfordert bei Ver-
tragsabschluss keine Überprüfung der Wahrscheinlichkeit der Vertragserfüllung oder der zu-
verlässigen Bewertbarkeit, da der Bilanzansatz davon unabhängig ist.1

Durch das Abstellen auf eine vertragliche Regelung im Zusammenhang mit Finanzinstru-
menten wird ausgeschlossen, dass erwartete künftige Transaktionen (forecast transactions)
zu einem Bilanzansatz führen.2 Unerheblich ist, ob Einzelverträge oder eine ganze Kette von
Rechten und Verpflichtungen vertraglich vereinbart werden (IAS 32.AG7).

Nach dem dargelegten Grundsatz hat ein Unternehmen bei Vertragsabschluss sämtliche
vertraglichen Rechte und Verpflichtungen im Zusammenhang mit Derivaten in seiner Bilanz
als Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten anzusetzen. Davon ausgenommen sind Derivate,
die verhindern, dass eine Übertragung finanzieller Vermögenswerte bilanziell als Verkauf zu
behandeln ist, und die somit einer Ausbuchung entgegenstehen (IAS 39.AG34).

Der Standard listet die folgenden Beispiele zur Anwendung der Generalnorm auf
(IAS 39.AG35):

• Unbedingte Forderungen und Verbindlichkeiten sind als finanzieller Vermögenswert
oder Verbindlichkeit anzusetzen, wenn das Unternehmen Vertragspartei wird und infolge-
dessen das Recht auf Erhalt oder die rechtliche Verpflichtung zur Entrichtung von Zah-
lungsmitteln hat (IAS 39.AG35(a)).

• Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die infolge einer festen Verpflichtung (firm com-
mitment) zum Kauf oder Verkauf von Waren oder Dienstleistungen zu erwerben bzw. ein-
zugehen sind, werden generell erst dann angesetzt, wenn mindestens eine Vertragspartei
den Vertrag erfüllt hat. So wird z.B. ein Unternehmen, das einen verbindlichen Auftrag
(firm order) entgegennimmt, im Zeitpunkt der Auftragsannahme (time of the commitment)
generell keinen Vermögenswert ansetzen (und das beauftragende Unternehmen wird ent-
sprechend keine Verbindlichkeit bilanzieren), sondern den Ansatz erst dann vornehmen,
wenn die bestellte Ware versandt oder geliefert wurde oder die Dienstleistungen erbracht
wurden. Fällt eine feste Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf nicht-finanzieller Positio-
nen gemäß IAS 39.5–7 in den Anwendungsbereich von IAS 39, ist der beizulegende Zeit-
wert dieser Verpflichtung im Zeitpunkt, in dem die vertragliche Verpflichtung eingegangen

1 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar², IAS 39, Tz. 112–114; EY, IGAAP 2014, 3198; Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 850.
2 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3199.
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I. Ansatz- und Bewertungsgrundsätze nach IAS 39 55

wurde, als Vermögenswert oder Verbindlichkeit zu bilanzieren. Des Weiteren ist bei einer
bis dahin nicht erfassten festen Verpflichtung, die im Rahmen einer Absicherung des bei-
zulegenden Zeitwerts als gesichertes Grundgeschäft eingesetzt wird, die Änderung des
dem abgesicherten Risiko zuzuordnenden beizulegenden Zeitwerts nach Beginn der Siche-
rungsbeziehung (after the inception of the hedge) als Vermögenswert oder Verbindlichkeit
anzusetzen (IAS 39.93–94) (IAS 39.AG35(b)).

• Ein Termingeschäft, das in den Anwendungsbereich von IAS 39 fällt (IAS 39.2–7), ist im
Zeitpunkt, an dem die vertragliche Verpflichtung eingegangen wurde, und nicht im Zeit-
punkt der Verpflichtungserfüllung (date on which settlement takes place) als Vermögens-
wert oder Verbindlichkeit anzusetzen. Wird ein Unternehmen Vertragspartei eines Termin-
geschäfts, entsprechen sich bei einer fairen Bewertung die beizulegenden Zeitwerte der
damit verbundenen Rechte und Verpflichtungen, sodass der beizulegende Nettozeitwert
des Termingeschäfts null beträgt. Ist der beizulegende Nettozeitwert der Rechte und Ver-
pflichtungen nicht null, so ist der Vertrag als Vermögenswert oder Verbindlichkeit anzuset-
zen (IAS 39.AG35(c)).

• Kauf- und Verkaufsoptionen, die in den Anwendungsbereich von IAS 39 fallen (IAS 39.2–
7), sind als Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zu bilanzieren, wenn der Inhaber oder
der Stillhalter Vertragspartei wird (IAS 39.AG35(d)).

• Geplante künftige Geschäftsvorfälle (planned future transactions) sind, unabhängig von
ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit, keine Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, da das
Unternehmen nicht Vertragspartei ist (IAS 39.AG35(e)).

Nach IAS 39.AG35(b) muss somit zwischen festen Verpflichtungen (firm commitments) (d.h.
bindenden Kauf- bzw. Verkaufsvereinbarungen), die durch tatsächliche Lieferung des Ver-
tragsgegenstands erfüllt werden, und derivativen festen Verpflichtungen unterschieden wer-
den, die i.d.R. auch durch einen Nettoausgleich (net settlement) erfüllt werden können.
Künftige Vermögenswerte zu erwerben oder Verpflichtungen einzugehen wird als schweben-
des Geschäft so lange nicht bilanziert, bis eine der Vertragsparteien ihre Verpflichtung erfüllt
hat (IAS 39.AG35(b)). Demgegenüber werden firm commitments, die durch Nettoausgleich
(net settlement) erfüllt werden können, als derivative Finanzinstrumente grundsätzlich be-
reits bei Vertragsabschluss und nicht erst am Erfüllungstag buchhalterisch erfasst
(IAS 39.AG35(c)).3

(einstweilen frei)

ab) Erfassung marktüblicher Käufe oder Verkäufe (Kassageschäfte)

Ein marktüblicher Kauf oder Verkauf (Kassageschäft) (regulary way contract) eines finan-
ziellen Vermögenswerts kann entweder zum Handelstag (trade date) oder zum Erfüllungstag
(settlement date) bilanziell erfasst werden (IAS 39.38). Als ein marktüblicher Kauf oder Ver-
kauf (regular way contract) definiert IAS 39 einen Kauf oder Verkauf eines finanziellen Vermö-
genswerts im Rahmen eines Vertrags, dessen Bedingungen die Lieferung des Vermögenswerts
innerhalb eines Zeitraums vorsehen, der üblicherweise durch Vorschriften oder Konventio-
nen des jeweiligen Markts (Marktusancen) festgelegt wird (IAS 39.9).

Beispiel B.1: Marktübliche Käufe und Verkäufe sowie Termingeschäfte
Sachverhalt: Ein Unternehmen A schließt ein Termingeschäft zum Kauf von 1 Mio. Aktien
des Unternehmens B in zwei Monaten zum Preis von EUR 10 pro Aktie ab. Die Vertragsge-
staltung erfolgt individuell, d.h., es handelt sich nicht um ein an einem aktiven Markt ge-
handeltes Termingeschäft. Der Vertrag berechtigt A zum Erhalt der Aktien und verpflichtet

3 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 852.
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zur Zahlung von EUR 10 Mio. Die Aktien von B werden an einem aktiven Markt mit einem
durchschnittlichen täglichen Volumen von 100.000 Stück gehandelt. Eine Lieferzeit von
drei Tagen ist üblich. Es stellt sich somit die Frage, ob das Termingeschäft einen marktüb-
lichen Kauf oder Verkauf im Sinne von IAS 39 darstellt?
Nein. Da der Vertrag nicht innerhalb des Zeitraums erfüllt wird, der gemäß den Vorschrif-
ten oder Konventionen des betreffenden Markts üblich ist (Marktusancen: drei Tage), ist
das Termingeschäft als Derivat zu bilanzieren (IAS 39.IG B.29).

Bei börsengehandelten Finanzinstrumenten ist der Zeitpunkt und mit welchem Wert ein fi-
nanzieller Vermögenswert in die Bilanz einzubuchen ist entscheidend, denn zwischen der Er-
teilung eines Kauf- oder Verkaufauftrags (Handelstag) und der handelsüblichen Abrech-
nung (Erfüllungstag) an organisierten Kapitalmärkten liegen usancegemäß einige Tage. Ein
marktüblicher Vertrag ist rein technisch ein unbedingtes Termingeschäft, d.h. von der Auf-
tragserteilung bis zur effektiven Abwicklung. Bilanziell wird der Vertrag wie ein Kassage-
schäft behandelt, obgleich die Verpflichtung zur Lieferung zu einem festen Preis zwischen
dem Handels- und dem Erfüllungstag einem Termingeschäft entspricht, das die Definition ei-
nes Derivats nach IAS 39.9 erfüllt (IAS 39.AG12). Falls die Abwicklungsdauer allerdings von
den am jeweiligen Handelsort geltenden Usancen abweicht oder die effektive Lieferung durch
einen Nettobarausgleich ersetzt werden kann, ist zusätzlich ein Derivat zu erfassen
(IAS 39.AG54).4

Der Handelstag (trade date) ist der Tag, an dem das Unternehmen die Verpflichtung zum
Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts eingegangen ist (IAS 39.AG55). Die Bilanzierung
zum Handelstag bedeutet

• den Ansatz eines Vermögenswerts und der damit korrespondierenden Verbindlichkeit am
Handelstag und

• die Ausbuchung eines Vermögenswerts, die Erfassung etwaiger Gewinne oder Verluste aus
dem Abgang und die Erfassung einer Forderung gegenüber dem Käufer auf Zahlung am
Handelstag.

Die Laufzeit von Zinsen beginnt üblicherweise erst zum Erfüllungstag bzw. mit Übergang des
Eigentums (IAS 39.AG55).

Als Erfüllungstag (settlement date) wird der Tag bezeichnet, an dem der Vermögenswert
an oder durch das Unternehmen geliefert wird (IAS 39.AG56). Die Bilanzierung zum Erfül-
lungstag bedeutet

• den Ansatz eines Vermögenswerts am Tag seiner Übergabe an das Unternehmen und
• die Ausbuchung eines Vermögenswerts und die Erfassung eines etwaigen Gewinns oder

Verlusts aus dem Abgang am Tag seiner Übergabe durch das Unternehmen.

Die Bilanzierung zum Erfüllungstag stimmt mit der nach den handelsrechtlichen Vorschriften
erforderlichen valutagerechten Buchung überein.

Ein Kassageschäft führt zu einer Festpreisverpflichtung (fixed price commitment) zwi-
schen Handels- und Erfüllungstag, die die Definition eines Derivats gemäß IAS 39.9 erfüllt.
Aufgrund der kurzen Dauer der Verpflichtung wird ein solcher Vertrag jedoch nicht als Deri-
vat bilanziert (IAS 39.AG12). Vielmehr sieht IAS 39 vor, dass die Änderungen des beizulegen-
den Zeitwerts zwischen Handels- und Erfüllungstag in Abhängigkeit von der Bewertungskate-
gorie des finanziellen Vermögenswerts zu erfassen sind. Wird die Bilanzierung zum
Erfüllungstag angewandt, gilt als Grundregel, dass jede Änderung des beizulegenden Zeit-
werts eines zu erhaltenen Vermögenswerts in der Zeit zwischen Handels- und Erfüllungstag
in der gleichen Weise zu erfassen ist, wie der erworbene Vermögenswert bewertet wird. Inso-

4 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 386.
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fern wird die Änderung des beizulegenden Zeitwerts bei Vermögenswerten, die zu fortgeführ-
ten Anschaffungskosten bewertet werden, nicht erfasst. Bei Vermögenswerten, die als erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert sind, erfolgt eine Erfassung in der
GuV und bei Vermögenswerten, die als zur Veräußerung verfügbar kategorisiert sind, eine Er-
fassung im Eigenkapital (IAS 39.AG56).5

Die jeweils angewendete Methode (d.h. Bilanzierung zum Handels- oder Erfüllungstag) ist
für jede einzelne Bewertungskategorie in IAS 39 für finanzielle Vermögenswerte separat zu
bestimmen, wobei eine einmal gewählte Methode innerhalb einer Bewertungskategorie stetig
anzuwenden ist. Die zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerte gelten in
diesem Zusammenhang als eine eigenständige Bewertungskategorie (IAS 39.AG53). Für jede
Bewertungskategorie von finanziellen Vermögenswerten sollte im Anhang angegeben werden,
ob Kassageschäfte am Handels- oder am Erfüllungstag erfasst werden (IFRS 7.21;
IFRS 7.B5(c)).

(einstweilen frei)

ac) Erfassung von Derivaten

Vertragliche Rechte oder Verpflichtungen aus Derivaten sind finanzielle Vermögenswerte oder
finanzielle Verbindlichkeiten (IAS 39.AG34). Daher sind erworbene Optionen als finanzielle
Vermögenswerte bzw. geschriebene Optionen als finanzielle Verbindlichkeiten zu erfassen,
wenn der Inhaber bzw. Stillhalter Vertragspartei des Geschäfts wird. In diesem Zeitpunkt sind
üblicherweise die Optionsprämien fällig (IAS 39.AG35(d)).

Termingeschäfte sind im Gegensatz zu den nicht-derivativen festen Verpflichtungen (firm
commitments) bereits am Handelstag als finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten
zu erfassen, an dem die vertragliche Verpflichtung eingegangen wurde. Damit erfüllt ein Ter-
mingeschäft bereits an dem Tag, an dem das Unternehmen Vertragspartei geworden ist, die
Ansatzkriterien, denn es ist ab diesem Tag einem Marktpreisrisiko ausgesetzt. Soweit bei ei-
nem Termingeschäft marktabweichende Konditionen vereinbart werden, wird bereits bei Ver-
tragsabschluss ein positiver oder negativer beizulegender Zeitwert gegeben sein, der bilanziell
zu erfassen ist (IAS 39.AG35(c)). Gleiches gilt für Swaps und andere Derivate, die ein sym-
metrisches Risikoprofil aufweisen.6

Eine Ausnahme von der generellen Ansatzpflicht von Derivaten gilt für Derivate, die ver-
hindern, dass eine Übertragung finanzieller Vermögenswerte bilanziell als Abgang zu behan-
deln ist, und die damit einer Ausbuchung entgegenstehen (IAS 39.AG34). Solche Derivate
werden bilanziell nicht erfasst. Ein Beispiel hierfür ist eine vom Übertragenden (Veräußerer)
gehaltene Kaufoption zum Rückkauf der übertragenen Vermögenswerte, die so weit im Geld
ist (deeply in the -money), dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Option bei Fälligkeit
aus dem Geld sein wird. In diesem Fall werden aufgrund der Rückkaufoption die veräußerten
Vermögenswerte (z.B. Forderungen) nicht ausgebucht. Da die Vermögenswerte weiterhin bi-
lanziert bleiben, erübrigt sich die Erfassung der Rückkaufoption (IAS 39.AG34; IAS 39.AG49;
IAS 39.AG51(f)).7

(einstweilen frei)

5 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 867.
6 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 860.
7 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 861.

12

13–14

15

16

17

18–19



58 B. Ansatz und Bewertungsgrundsätze

b) Zugangsbewertung

ba) Überblick

Beim erstmaligen Ansatz ist ein finanzieller Vermögenswert stets zum beizulegenden Zeit-
wert zu bewerten, bei finanziellen Vermögenswerten, die nicht erfolgswirksam zum beizule-
genden Zeitwert bewertet werden, zudem unter Einbeziehung von Transaktionskosten, die di-
rekt dem Erwerb des Vermögenswerts zuzurechnen sind (IAS 39.43).8 Sofern der
Transaktionspreis (Zugangspreis, entry price) dem beizulegenden Zeitwert (Abgangspreis,
exit price) entspricht, wird ein finanzieller Vermögenswert bei Zugang zum Transaktions-
preis bewertet (IAS 39.AG64; IFRS 13; IAS 39.IN18).9 Dies kann der Fall sein, wenn der Er-
werb und der angenommene Verkauf eines Vermögenswerts zum Transaktionszeitpunkt auf
demselben Markt stattfinden (IFRS 13.58) (vgl. Kap. E, Tz. 125).

Besonderheiten sind zu beachten, wenn es sich bei dem Hauptmarkt z.B. um einen Markt
mit Geld-Brief-Spanne handelt. In einem solchen Fall kann der Preis innerhalb der Geld-Brief-
Spanne, zu dem der Bilanzierende den Vermögenswert tatsächlich erworben bzw. die Ver-
bindlichkeit tatsächlich übernommen hat, von dem fiktiven Veräußerungspreis innerhalb der
Geld-Brief-Spanne abweichen (vgl. Kap. E, Tz. 125).10

Sofern kein gegenteiliger Hinweis vorliegt, gilt nach IFRS 13 die Vermutung, dass der
Transaktionspreis dem beizulegenden Zeitwert bei erstmaliger Erfassung entspricht (vgl.
Kap. E, Tz. 125, 126).

Weicht der Transaktionspreis von dem beizulegenden Zeitwert ab, ist die Differenz grund-
sätzlich in der GuV zu erfassen, es sei denn, die für das Bewertungsobjekt einschlägigen
Standards sehen spezielle Regelungen vor (IFRS 13.60). Bei Finanzinstrumenten sind deshalb
die speziellen Vorschriften von IAS 39 zu beachten. Danach ist eine festgestellte Differenz er-
folgswirksam als Aufwand oder Ertrag zu erfassen (IFRS 13.60), wenn der beizulegende Zeit-
wert des Bewertungsobjekts auf der Basis beobachtbarer Marktpreise oder Inputparameter
berechnet wurde (IAS 39.AG76(a)). Wurde hingegen der beizulegende Zeitwert des Bewer-
tungsobjekts auf der Basis nicht beobachtbarer Inputparameter berechnet, ist die Differenz
zwischen Transaktionspreis und beizulegendem Zeitwert abzugrenzen und bei der Folgebe-
wertung erfolgswirksam zu erfassen.11 Dies gilt jedoch nur in dem Ausmaß, wie der Aufwand
oder Ertrag durch die Änderung eines Faktors entstanden ist, den Marktteilnehmer bei der
Preisermittlung berücksichtigen würden (IAS 39.AG76(b)). Die Zugangsdifferenz ist dann
kein Teil des beizulegenden Zeitwerts des Bewertungsobjekts (IFRS 13.60; IFRS 13.BC 138),
sollte jedoch in der Bilanz mit dem Finanzinstrument ausgewiesen werden.12

Transaktionskosten, die im Zusammenhang mit dem Zugang von finanziellen Vermögens-
werten anfallen, sind nach IAS 39 regelmäßig als Teil der Anschaffungskosten anzusetzen, so-
fern sie direkt zurechenbar und die finanziellen Vermögenswerte nicht der Bewertungskate-
gorie erfolgswirksam bewertet zum beizulegenden Zeitwert zugeordnet sind (vgl. Kap. A,
Tz. 181).13

Hat der finanzielle Vermögenswert feste oder bestimmbare Zahlungen und keine unend-
liche Laufzeit (wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere) und weist kein Disagio bzw. Agio auf,
wird der (Ausgangs-)Buchwert des finanziellen Vermögenswerts zunächst um die für die ab-
gelaufene Periode aufwandswirksam zu erfassenden anteiligen Transaktionskosten gemin-
dert; anschließend wird die Differenz zwischen dem um die anteiligen Transaktionskosten

8 Vgl. Barckow, IFRS-Kommentar², IAS 39, Tz. 169–171; EY, IGAAP 2014, 3208–3213.
9 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3208; IDW, IDW RS HFA 47, Tz. 48.

10 Vgl. IDW, IDW RS HFA 47, Tz. 49.
11 Vgl. IDW, IDW RS HFA 47, Tz. 52–54.
12 Vgl. Beck-IFRS-HB4, § 3, Tz. 222; IDW, IDW RS HFA 47, Tz. 52–54.
13 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3211.
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verminderten (Ausgangs-)Buchwert und dem beizulegenden Zeitwert des finanziellen Vermö-
genswerts erfolgsneutral ins Eigenkapital eingestellt.

Wenn der finanzielle Vermögenswert keine festen oder bestimmbaren Zahlungen und
eine unbestimmte Laufzeit hat (wie z.B. Aktien), werden die Transaktionskosten erst bei der
Ausbuchung oder Wertminderung des Vermögenswerts erfolgswirksam berücksichtigt
(IAS 39.IG E.1.1).14 Erwartete Wertberichtigungen (day-1-provisions) sind nicht beim erstma-
ligen Bilanzansatz zu berücksichtigen (IAS 39.IG E.4.2; IAS 39.IG E.1.1). Fallen Transaktions-
kosten gleichzeitig auf mehrere Finanzinstrumente an, sind diese gemäß IAS 32.38 sachge-
recht auf die betroffenen Finanzinstrumente aufzuteilen.15

(einstweilen frei)

bb) Darlehen und Forderungen

Nach der Grundregel sind ausgereichte Darlehen und Forderungen beim erstmaligen Ansatz
stets zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Die Regelungen zur Ermittlung des beizule-
genden Zeitwerts ergeben sich aus IFRS 13 (vgl. Kap. E, Tz. 17–18). Dies gilt auch für Forde-
rungen, die im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses erworben werden
(IFRS 3.18; IFRS 3.36; IFRS 3.B41).16

Der beizulegende Zeitwert eines langfristigen Kredits ohne bzw. mit einer zu niedrigen Ver-
zinsung kann als der Barwert aller künftigen Einzahlungen geschätzt werden, die unter
Verwendung des aktuellen Marktzinses für ein ähnliches Finanzinstrument (the prevailing
market rate(s) of interest for a similar instrument) (vergleichbar im Hinblick auf Währung,
Laufzeit, Art des Zinssatzes und sonstige Faktoren) mit vergleichbarer Bonität abgezinst wer-
den. Jeder zusätzlich ausbezahlte Betrag stellt einen Aufwand bzw. eine Ertragsminderung
dar, sofern er nicht die Kriterien für den Ansatz eines Vermögenswerts anderer Art aufzeigt
(IAS 39.AG64; IFRS 13.60). Ein möglicher Vorteil aus einer zu niedrigen Verzinsung muss ggfs.
nach anderen IFRS bilanziell erfasst werden (IAS 20.10A; IAS 38).17

Wenn ein Unternehmen einen Kredit ausreicht, der zu einem marktunüblichen Zinssatz
verzinst wird (z.B. zu 5%, wenn der Marktzinssatz für ähnliche Kredite 8% beträgt), und als
Entschädigung ein im Voraus gezahltes Entgelt erhält (Disagio), ist die Darlehensforderung
zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen, d.h. abzüglich des erhaltenen Entgelts. Das Disagio
ist entsprechend erfolgswirksam unter Anwendung der Effektivzinsmethode zuzuschreiben
(IAS 39.AG65).

Die Frage, ob eine Forderung als un- oder unterverzinslich anzusehen ist, mit der Folge
der erstmaligen Erfassung zum beizulegenden Zeitwert und der Realisation eines entspre-
chenden Aufwands bzw. Ertrags, richtet sich nach den vertraglichen und sonstigen Bedingun-
gen der Kreditvergabe; dabei sind auch branchenbezogene Besonderheiten sowie der rele-
vante Markt, auf dem der Kredit begeben wird, zu beachten.18 Bei einer direkten
Kompensation der Unterverzinslichkeit durch andere Geschäfte, wie dies bei Bauspareinlagen
und Bauspardarlehen als branchenbezogene Besonderheit z.B. der Fall ist, entspricht der
Transaktionspreis dem beizulegenden Zeitwert. Die Bausparkasse kompensiert das unterver-
zinsliche Bauspardarlehen dabei durch eine gegenüber dem Marktzins geringere Verzinsung
der Bauspareinlage während der Ansparphase. Bilanziell entsteht somit auf beiden Seiten der
Bilanz (Aktiv- und Passivseite) eine Unterverzinslichkeit, sodass ökonomisch betrachtet für
die Bank während der Laufzeit des Geschäfts zu keinem Zeitpunkt ein Zinsverlust entsteht.

14 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1282.
15 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1284.
16 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3211.
17 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3209–3210.
18 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1254.
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Ferner sollte in die Beurteilung der Marktüblichkeit der Konditionen der relevante Markt
einbezogen werden. Dies kann z.B. bei öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten mit einem ge-
setzlich vorgeschriebenen Förderauftrag der Fall sein. Die Zinskonditionen für Kredite, die
diese Institute vergeben, liegen häufig unter dem Zinsniveau sonstiger Kreditvergaben. Bezo-
gen auf den spezifischen Markt dieser Geschäftsaktivitäten kann bei derartigen Kreditverga-
ben mithin nicht zwingend von einer Unterverzinslichkeit ausgegangen werden.19

Die Verzinsung einer finanziellen Verbindlichkeit kann mitunter an eine Bedingung gekop-
pelt sein. Bei einer aufschiebenden Bedingung gilt die finanzielle Verbindlichkeit erst mit
Eintritt der Bedingung als verzinslich und ist bis dahin als unverzinslich zu behandeln. Bei ei-
ner auflösenden Bedingung ist die finanzielle Verbindlichkeit ab Bedingungseintritt unver-
zinslich.20

IAS 39 enthält keine explizite Regelung zur Behandlung von Stückzinsen. Diese erhöhen
den Kaufpreis für einen zinstragenden finanziellen Vermögenswert, da der Verkäufer für die
noch nicht ausbezahlten, aber bereits aufgelaufenen Zinsen entschädigt werden muss. Als
Anschaffungskosten ist üblicherweise dessen Transaktionspreis (ggf. korrigiert um Transakti-
onskosten) abzüglich der zu zahlenden Stückzinsen zu erfassen. Der Anteil, der auf die Peri-
ode vor dem Erwerb entfällt, ist von den Anschaffungskosten der Forderung abzuziehen
(Stückzinsforderung). Erträge dieses Vermögenswerts sind nur die auf den Zeitraum nach
dem Kauf entfallenden Zinsen, die erfolgswirksam in der GuV erfasst werden (IAS 18.32).21

Schuldinstrumente können ganz generell mit oder ohne Stückzinsanspruch ausgestattet
sein. Schuldscheindarlehen werden i.d.R. ohne Stückzinsausgleich (außerbörslich) gehan-
delt. Hierdurch entspricht der Zahlungsstrom aus der Transaktion zum Zeitpunkt der Valuta
dem Kurs des Namenspapiers oder Schuldscheindarlehens. Aus dem nächstfolgenden Kupon
fließen dann Nominalzinsen für die Zeit seit Valuta bis zum Tag vor dem Kupon. Bei Renten-
papieren, die mit Stückzinsen gehandelt werden, entspricht der Zahlungsstrom aus der
Transaktion zum Zeitpunkt der Valuta somit nur dann dem Kurs, wenn das Datum der Valuta
auf den Tag vor einem Kupontermin fällt. Der Kaufpreis erhöht sich somit, nachschüssige
Zinszahlungen vorausgesetzt, um die seit dem zuletzt vergangenen Kupontermin bis zur
Zinsvaluta aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen). Der Käufer erhält im Gegenzug beim nächs-
ten Kupontermin den vollen Kupon ausbezahlt. Auch diese faktischen Stückzinsen sind wie
originäre Stückzinsen zu behandeln.22

(einstweilen frei)

bc) Wertpapiere

Nach der Grundregel sind Wertpapiere (gehaltene Schuld- oder Eigenkapitalinstrumente)
beim erstmaligen Ansatz stets zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Die Regelungen
zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ergeben sich aus IFRS 13 (vgl. Kap. E, Tz. 21–39,
42–56).

Sofern Wertpapiere einer Wertpapiergattung zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu ver-
schiedenen Preisen erworben werden, werden die Anschaffungskosten regelmäßig auf der Ba-
sis der Durchschnittsmethode ermittelt. Bei einer Einzelbewertung der Wertpapiere kann
sich im Verlauf die exakte Ermittlung der fortgeführten Anschaffungskosten, die Höhe einer
etwaigen Wertminderung (impairment) oder die Berechnung eines Abgangserfolgs aus den
Wertpapieren als schwierig erweisen. Da Wertpapiere i.d.R. im Girosammeldepot der depot-
führenden Bank verwahrt werden, ist eine exakte Zurechnung aus der Reihe der tatsächlichen

19 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1254.
20 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1255.
21 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1258.
22 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1257.
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Anschaffungskosten häufig nicht möglich. In der Praxis wird daher die Durchschnittsme-
thode zur Ermittlung der Anschaffungskosten angewendet und mit der hohen Umschlagshäu-
figkeit der Wertpapiergeschäfte begründet. In ihrer einfachsten Form wird am Abschlussstich-
tag aus dem Anfangsbestand und den Zugängen während der Berichtsperiode ein gewogener
Durchschnittspreis für Wertpapiere derselben Gattung ermittelt. Um ein genaueres Ergebnis
der tatsächlichen Anschaffungskosten zu erhalten, kann täglich oder laufend (nach jedem Zu-
gang eines Wertpapiers derselben Gattung) ein neuer Durchschnittsbuchkurs des Bestands ge-
bildet werden.23

(einstweilen frei)

bd) Beteiligungen

Nach der Grundregel sind Beteiligungen beim erstmaligen Ansatz stets zum beizulegenden
Zeitwert zu bewerten. Die Regelungen zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ergeben
sich aus IFRS 13 (vgl. Kap. E, Tz. 21–39, 42–56).

Zur Ermittlung der Anschaffungskosten von gehaltenen Eigenkapitalinstrumenten (z.B.
Beteiligungen) sind Ausschüttungsbeträge, die nach dem Zeitpunkt der Anschaffung zuflie-
ßen, jedoch aus Gewinnen von Geschäftsjahren vor der Anschaffung stammen (pre-acquisi-
tion profits), von den Anschaffungskosten der erworbenen Beteiligung abzusetzen. Falls eine
solche Zuordnung schwierig ist und nur willkürlich vorgenommen werden könnte, werden
die späteren Dividenden in vollem Umfang als Ertrag erfasst, sofern sie nicht eindeutig als
Rückzahlung eines Teils der Anschaffungskosten der Eigenkapitalinstrumente anzusehen sind
(IAS 18.32).24

(einstweilen frei)

be) Derivate

Erwirbt ein Unternehmen Derivate mit einem symmetrischen Risikoprofil (z.B. Devisenter-
mingeschäfte oder Zinsswaps) zu marktgerechten Konditionen, beträgt der beizulegende Zeit-
wert im Zugangszeitpunkt regelmäßig null. Sofern die Konditionen nicht marktgerecht kontra-
hiert sind, werden die Upfront-Zahlungen als Anschaffungskosten behandelt. Bei börsenge-
handelten Futures kann eine Barsicherheitsleistung (Initial-Margin) erforderlich sein. Die
Variation-Margins spiegeln den täglichen Ausgleich der sich ergebenden Gewinne oder Ver-
luste aus der Marktbewertung und damit den beizulegenden Zeitwert des Futures wider.25

Derivate mit einem asymmetrischen Risikoprofil (z.B. Optionen) sind durch einen von
null abweichenden beizulegenden Zeitwert im Zugangszeitpunkt gekennzeichnet. So wird bei
Abschluss eines Optionsgeschäfts regelmäßig eine Optionsprämie vereinbart, die zunächst als
finanzieller Vermögenswert aktiviert (gezahlte Optionsprämie) bzw. als finanzielle Verbind-
lichkeit passiviert (erhaltene Optionsprämie) werden muss.26

(einstweilen frei)

bf) Strukturierte bzw. zusammengesetzte Instrumente

Unter einem strukturierten bzw. zusammengesetzten Instrument wird ein Instrument verstan-
den, das sich aus einem nicht-derivativen Basisvertrag und einem (oder mehreren) die Zah-

23 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1260.
24 Vgl. EY, IGAAP 2014, 3218; Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1259.
25 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1261.
26 Vgl. Kuhn/Scharpf3, 2006, Tz. 1262.
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